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Das österreich ische Beitrittsverfahren in 

einern sich ständig verändernden Umfeld 

Die Entwicklung der Beziehungen österreichs zu den Europäischen 

Gemeinschaften im Berichtszeitraum verlief vor dem Hintergrund 

einer Reihe internationaler Krisen. Im Rahmen einer stark intensi­

vierten Europäischen Politischen Zusammenarbeit hatte sich die EG 

zunächst mit dem Golfkonflikt und dem darauffolgenden Kurdendrama 

auseinanderzusetzen, sodann mit den Krisen im Baltikum, in Jugosla­

wien und zuletzt in der So\v jetunion . Die Gemeinschaft sieht sich in 

wachsendem Maß mit der Herausforderung konfrontiert, auf dem inter­

nationalen Feld als Einheit zu handeln; das bisherige Fehlen eines 

entsprechenden außen- und sicherheitspolitischen Instrumentariums 

beeinträchtigt dabei die mögliche Effizienz des Handeins. Inwieweit 

die Bemühungen im Zusammenhang mit der Schaffung der " Politischen 

Union " diesen Schwächen abhelfen werden, ist noch nicht abzusehen . 

Dessen ungeachtet setzte sich die schon 1989 begonnene Entwicklung, 

im Zuge deren der Integrationsprozeß der Europäischen Gemein­

schaften eine irreversible, den gesamten Kontinent erfassende Dyna­

mik entfaltete, weiter fort. Für österreich war sie Bestätigung der 

unseren EG-Beitrittsanträgen zugrundeliegenden Analysen. 

Der Berichtszeitraum bot Gelegenheit zu einer I ntensivierung unse­

rer außenpolitischen Zusammenarbeit mit der EG sowie zur Bekräfti­

gung unseres noch weiter verstärkten Bekenntnisses zur internatio­

nalen Solidarität . 

Gleichzeitig kam es im Berichtszeitraum auch zu einer starken 

Intensivierung der EWR-Verhandlungen, die bis Ende Juni d . J. unter 

österreichischem Vorsitz liefen und eine Verdichotung der Kontakte 

zu den EG auf allen Ebenen mit sich brachten. Im Lichte der öster­

reichischen Beitrittsverfahren kommt den mittlerweile abgeschlos-
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senen EWR-Verhandlungen und dem durch sie bedingten inneröster­

reichischen Gesetzgebungsprozeß die Bedeutung einer sehr wertvollen 

Vorarbeit zu. 

Unabhängig davon wurden im Berichtszeitraum die Bemühungen um eine 

Beschleunigung des Verfahrens im Zusammenhang mit der Ausarbeitung 

der Stellungnahme der EG-Kommission zu den österreichischen Bei­

trittsanträgen (avis) fortgesetzt. Deren Vorlage am 31. Juli hat zu 

einem ersten wichtigen Zwischenergebnis geführt. 

I m  Rahmen dieser Bestrebungen kam es auch zu einer I ntensivierung 

des Besuchsaustausches zwischen dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn 

Vizekanzler, dem Herrn Bundesminister für auswärtige Angelegen­

heiten, dem Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­

heiten, dem Herrn Staatssekretär im Bundeskanzleramt und weiteren 

Mitgliedern der Bundesregierung mit EGK-Präsident Delors, anderen 

Mitgliedern der EG-Kommission, dem Präsidenten des Gerichtshofs der 

Europäischen Gemeinschaften und dem Präsidenten des Europäischen 

Parlaments. 

Dabei konnte Österreich sein Interesse an einem ehestmöglichen Bei­

tritt zu den Europäischen Gemeinschaften sowie seine Bereitschaft 

betonen, alle damit in Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten 

zu übernehmen. 

Aus den dazu erhaltenen Reaktionen der Gesprächspartner ergab sich 

einhelliges Verständnis dafür, daß der EWR für Österreich keinen 

Ersatz für eine EG-Mitgliedschaft darstellen kann. 

Zwar hielten die EG-Kommission wie auch einige EG-Mitgliedstaaten 

weiterhin an ihrer Aussage fest, wonach Beitrittsverhandlungen mit 

Österreich nicht vor Ende 1992 beginnen sollten, jedoch haben Ge­

sprächspartner aus anderen Mitgliedstaaten erklärt, daß an diesem 

Terminplan nicht unbedingt festgehalten werden müsse. 

Österreich brachte wie schon in früheren Berichtszeiträumen erneut 

sein Interesse daran zum Ausdruck, die bis zur Aufnahme formeller 

Beitrittsverhandlungen zur Verfügung stehende Zeit zu einer inten­

siven Vorbereitung zu nützen. 

\ 
, 

• 
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Nach Ansicht der EG-Kommission wie auch verschiedener EG-Mitglied­

staaten sol l eine Erweiterung jedoch erst ins Auge ge faßt werden, . 

wenn die EG selbst die von ihr angestrebte Vertiefung verwirklicht 

hat. Dies bedeutet, daß vorerst die Ergebnisse der laufenden Regie­

rungskonferenzen über die Politische Union bzw. über die wirt­

schafts- und Währungsunion abzuwarten sein werden. Es gehört zu den 

Prioritäten der seit 1 .  Juli d . J .  amtierenden niederländischen 

Ratspräsidentschaft, daß die diesbezüglichen Verhandlungen noch in 

diesem Jahr beim Gipfeltreffen der EG-Staats- und Regierungschefs 

in Maastricht am 9. und 10 . Dezember zum Abschl uß gebracht werden . 

österreich verfolgt die Reformtendenzen in der EG mit großer Auf­

merksamkeit und begrüßt die Entwicklung zur Politischen Union, de­

ren Ziel ein geeintes und solidarisches Europa ist . 

Ebenso ist die Ausweitung des Binnenmarktes zur wirtschafts- und 

Währungsunion als notwendige und logische Konsequenz der bisherigen 

Entwicklung der Gemeinschaft zu sehen . Die österreichische Bundes­

regierung ist sich darüber im klaren und begrüßt die Tatsache, daß 

es einer vertieften, durch die beiden Regierungskonferenzen ge­

stärkten Gemeinschaft beitreten wird . 

Der Fortgang der beiden Regierungskonferenzen im Berichtszeitraum 

läßt sich wie folgt zusammenfassen: 

ziel der Verhandlungen über die Politische Union ist die Schaffung 

einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die Erhöhung der 

demokratischen Legitimität der Gemeinschaft, die Erweiterung ihrer 

Kompetenzen und eine verstärkte Zusammenarbeit in Fragen der in­

neren Sicherheit und des Rechtswesens .  

Für österreich ist von Interesse, daß nach den gegenwärtig zur Ver­

handlung stehenden Entvlürfen den lItraditionel len " positionen be­

stimmter Mitgliedstaaten im Bereich der gemeinsamen Außen- und Ver­

teidigungspolitik Rechnung getragen werden sol l. 

In besonderer Weise begrüßt österreich die Tendenzen zur Stärkung 

der Befugnisse des Europäischen Parlaments . 
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Im Rahmen der Regierungskonferenz über die Wirtschafts- und wäh­

rungsunion wurden zwei Entwürfe für einen Vertragstext erstellt. 

Diese sehen die Schaffung eines unabhängigen europäischen Zentral­

banksystems vor, durch das eine einheitliche Währungspolitik er­

reicht und insbesondere auch Preisstabilität gesichert werden soll. 

Sehr bedeutsam dafür wird ein ausreichendes Maß an wirtschaftlicher 

Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten sein, das nach übereinstim­

mender Auffassung erreicht werden soll. Ferner enthält der Entwurf 

eine Reihe von Maßnahmen zur Wahrung der Haushaltsdisziplin. 

Zusätzlich zu seinen Bemühungen um eine Beschleunigung der Bei­

trittsverfahren war österreich während des Berichtszeitraums be­

strebt, seine internen Vorbereitungsmaßnahmen für einen EG-Beitritt 

soweit wie möglich voranzutreiben. Zu erwähnen ist in diesem Zusam­

menhang insbesondere der Fortgang der Rechtsreform in zahlreichen 

Sachbereichen. 

Zur EG-spezifischen Schulung von Bundesbediensteten ist u.a. ein 

umfassendes Programm im Rahmen der Verwaltungsakademie eingeleitet 

worden. Insbesondere ist die Schaffung einer eigenen "Europa­

akademie" vorgesehen. Ferner hat die Bundesregierung weitere 

Schritte unternommen, um die Bevölkerung in umfassender Weise über 

die zu erwartenden Auswirkungen einer EWR-Teilnahme und e ines 

österreichischen EG-Beitritts zu informieren. 

Intensiviert wurden während des Berichtszeitraums auch die Kontakte 

auf. politischer wie auf Beamtenebene zum Europäischen Parlament. So 

stattete die für Österreich zuständige Kontaktgruppe des Europäi­

schen Parlaments dem Österreichischen Nationalrat einen Besuch ab. 

Vorläufiges Ergebnis dieser Bestrebungen ist eine vom Europäischen 

Parlament am 15 . Mai verabschiedete Entschließung. Danach sollte 

"�ie Gemeinschaft zur Wahrung und zur weiteren Stärkung des politi­

schen Zusammenhalts unter den Staaten Europas unverzüglich mit an­

deren europäischen Staaten Verhandlungen aufnehmen ... , die den 

Europäischen Gemeinschaften beitreten wollen, wenn sie die erfor­

derlichen wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen erfüllen 

und bereit sind, aktiv zur Verwirklichung der Ziele der Politischen 

Union beizutragen". 
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Bei der dazu gehaltenen Parlamentsdebatte wurde deutlich , daß unter 

den für einen Beitritt in Frage kommenden staaten nach Ansicht der 

Abgeordneten des Europäischen Parlaments österreich an erster stel­

le steht. Diese Haltung kam auch bei einer im Berichtszeitraum 

unter den Abgeordneten des Europäischen Parlaments durchgeführten 

Meinungsumfrage über eine Erweiterung der EG zum Ausdruck. 

Für das in einern fortgeschrittenen Stadium befindliche österreichi­

sche Beitrittsverfahren ist ferner von Bedeutung, daß Schweden am 

1 .  Juli d . J. der niederländischen Ratspräsidentschaft seine Anträge 

auf Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften überreicht hat. 

Diese wurden am 29. Juli vom Rat der Außenminister an die Kommis­

sion der Europäischen Gemeinschaften weitergeleitet. 

Die Debatte über einen allfälligen EG-Beitrittsantrag hat sich auch 

in anderen neutralen EFTA-Staaten intensiviert. 

Insgesamt läßt sich feststellen, daß sich das Umfeld der öster­

reichischen Beitrittsverfahren im Berichtszeitraum positiv weiter­

entwickelt hat . Angesichts der zu erwartenden internen Entwicklung 

der Gemeinschaft und angesichts der insgesamt positiven Bewertung 

der österreichischen Beitrittsanträge in der Stellungnahme (avis) 

der EG-Kommission ist zu hoffen, daß die formellen Verhandlungen 

rasch abgeschlossen werden können. 
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EG-Beitrittsanträgei Stellungnahme 

der EG-Kommission ("Avis") 

Die Ende Juli d. J. veröffentlichte stellungnahme der EG-Kommission 

ist in ihrer Gesamtheit, d. h. in politischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht als positiv zu werten . Die EG-Kommission empfiehlt darin 

die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ohne Vorbedingungen . 

Es wird darin allerdings auf die drei bekannten Problembereiche, 

nämlich Neutralität, Transit und Landwirtschaft verwiesen, auf die 

in der Folge noch kurz eingegangen wird . 

In den "politischen" Ausführungen des "Avis" hebt die EG-Kommission 

die österreichische Integrationsbereitschaft hervor . österreich habe 

als einziger EFTA-Staat immer Integrationskurs gehalten . Die Ge­

schichte der Beziehungen zwischen österreich und der Gemeinschaft in 

den letzten 3 0  Jahren zeige, daß die österreichische Regierung immer 

wieder Integrationsinitiativen ergriffen hat . Die 19 8 9  mit der Über­

reichung der Beitrittsanträge getroffene Entscheidung, sich end­

gültig der europäischen Integration zuzuwenden, das Schicksal öster­

reichs mit einer Gemeinschaft zu verbinden, erfolgte zu einern zeit­

punkt , zu dem der völlige Zusammenbruch der Systeme in Mittel- und 

Osteuropa noch nicht vorherzusehen war. 

"Der Beitritt österreichs wäre für die Gemeinschaft global ein Ge­

winn, denn damit würde sich der Kreis jener Länder erweitern, die 

über genügende Leistungskraft in den Bereichen Wirtschaft, Währung 

und Haushalt verfügen, um die Wirtschafts- und Währungsunion rasch 

voranzubringen . Der Gemeinschaft werden ferner die Erfahrungen eines 

Landes zum vorteil gereichen, das wie österreich aufgrund seiner 

geographischen Lage, seiner Vergangenheit und der ererbten und neu 

hinzugewonnenen Verbindungen genau im Mittelpunkt des Geschehens 

liegt, aus dem das neue Europa entsteht . "  

\ 
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Zu den Problemen, die sich im Rahmen der künftigen Außen- und 

Sicherheitspolitik stellen könnten, wird darauf hingewiesen, daß in 

dem der Regierungskonferenz über die Politische Union vorliegenden 

Vertragsentwurf die Stärkung der Sicherheit der Union und ihrer Mit­

gliedstaaten in all ihren Formen, einschließlich der Festlegung ei­

ner verteidigungspolitik, zu den Zielen der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik gehöre. 

Im wirtschaftlichen Teil des "Avis" wird darauf hingewiesen, daß 

österreich im Kreise der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft eine wirt­

schaftsmacht mittlerer Größe wäre. Es würde zu den stabilsten 

und wirtschaftlich stärksten Mitgliedstaaten zählen . "Angesichts der 

hohen Konvergenz zwischen der österreichischen wirtschaft und der 

wirtschaft der Gemeinschaft wird dieses Land in jeder Hinsicht an 

den großen Gemeinschaftsprojekten teilnehmen können, an der Verwirk­

lichung des Binnenmarktes und der wirtschafts- und Währungsunion 

ebenso wie an der stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam­

menhalts . Dafür müßten nicht einmal die bisherigen Wirtschaftspoli­

tiken grundlegend geändert werden" .  

Zum Bereich "strukturpolitik" bzw . "Eingriffe der öffentlichen Hand" 

werden neben Hinweisen auf eine zur zeit merkliche Tendenzwende in 

Richtung auf eine Verringerung der staatlichen Beihilfen, Privati­

sierungsmaßnahmen , Betonung horizontaler Maßnahmen zur Verbesserung 

der Wettbewerbs fähigkeit und Deregulierung auch mehrmals kritische 

Äußerungen gemacht . So wird darauf hingewiesen, daß die österreichi­

sche Volkswirtschaft nach wie vor eine der "am stärksten " (im OECD 

Länderbericht über österreich 19 8 9 /9 0: "eine der stärker ") regulier­

ten in der OECD ist, "wobei institutionelle Faktoren (insbesondere 

die Gewerbeordnung und das Kammersystem) ebenso eine Rolle spielen, 

wie das Verhalten der Marktteilnehmer, das in einzelnen Sektoren 

Marktzugang und Tätigkeiten erschwert . "  

Die geschützten Sektoren (vor allem Verkehrs- und Telekommunika­

tionswesen, Ban)<en und Versicherungen) arbeiten nicht sehr produk­

tiv . Mangelnde Flexibilität lasse sich im übrigen auch im Bereich 

des Handels feststellen . Sie wirke sich besonders auf die Preise für 

Konsum- und Investitionsgüter aus, die höher sind als in vergleich­

baren Nachbarländern . 
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In dem der Neutralität gewidmeten Teil bezieht die EG-Kommission 

hinsichtlich der EG-Kompatibilität keine kategorischen Positionen, 

sie nimmt keine dogmatische Haltung ein, verweist auf das evolutive 

Geschehen innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft (die beiden Re­

gierungskonferenzen sowie das außenpolitische Umfeld generell) und 

signalisiert Flexibilität . Die sich ergebenden Probleme dürften 

ihrer Meinung nach - vorbehaltlich der späteren Ergebnisse der Ver­

handlungen über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Rah­

men der Regierungskonferenz über die Politische Union - in recht­

licher Hinsicht nicht unüberwindlich sein. 

Aus dem Umstand, daß sie selbst im "Avis" mögliche Lösungen für die 

aus der Neutralität österreichs resultierenden Probleme sieht, die 

im Laufe der Verhandlungen gefunden werden müßten, kann implizit der 

Schluß gezogen werden, daß aus der sicht der EG-Kommission auch ein 

neutraler Staat in einer vertieften Gemeinschaft seinen Platz haben 

könnte . 

Die Kommission meint jedoch, daß die Gemeinschaft von österreichi­

scher Seite die klare Zusicherung erhalten müßte, daß die öster­

reichische Regierung rechtlich in der Lage ist, die mit der künfti­

gen Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einhergehenden Ver­

pflichtungen zu übernehmen. 

Im Verkehrsteil des "Avis" wird darauf hingewiesen, daß die öster­

reichischen Regierungsstellen sich grundsätzlich stets bemüht hät­

ten, die Rolle zu spielen, die österreich als Transitland im Herzen 

Europas zukommt . Dies werde belegt durch den Bau der ersten alpen­

querenden Autobahn (die 1972 fertiggestellte Inntal-Brenner-Auto­

bahn) , den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und die Subventionie­

rung der Eisenbahntarife im Rahmen des kombinierten Verkehrs 

Schiene-straße. Angesichts der sehr starken Zunahme des Straßen­

transitverkehrs, der sich in 15 Jahren vervierfacht hat, und eines 

wachsenden widerstandes der Bevölkerung, die im Einzugsgebiet der 

Transitautobahnen und insbesondere der Brenner-Autobahn lebt, sei 

die österreich ische Regierung dann zu einer restriktiven Politik im 

Straßentransitverkehr übergegangen. Es wird weiters darauf hinge­

wiesen, daß österreich im Falle eines Beitritts diese restriktive 
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Politik im Bereich des innergemeinschaftlichen straßenverkehrs auf­

geben und den Besitzstand der Gemeinschaft übernehmen müßte . Selbst 

wenn es zu dem bilateralen Transitabkommen mit der Gemeinschaft 

käme, "wäre dieses mit dem Besitzstand der Gemeinschaft unvereinbar 

und könnte nur vorläufigen Charakter haben". "Es ist zu erwarten, 

daß es in den Beitrittsverhandlungen in der Frage des Transitver­

kehrs zwischen Mitgliedstaaten durch österreich harte Auseinander­

setzungen geben wird" .  

Diese Formulierungen sind als Ausgangsposition für spätere Bei­

trittsverhandlungen aber auch vor dem Hintergrund der damals noch 

laufenden Verhandlungen über das bilaterale "Transitabkommen" zu 

sehen . Im "Transitabkommen" vereinbarte Bestimmungen könnten im 

Falle des EG-Beitritts in übergangs regelungen übergeführt werden . 

Ohne sich für die Beitrittsverhandlungen präjudizieren zu wollen, 

haben sich relevante Vertreter der EG anläßlich des Abschlusses der 

Transitverhandlungen zur 12 -jährigen GÜltigkeit der gefundenen Ver­

einbarungen bekannt. 

Die Transitproblematik ist auch vor dem Hintergrund der wachsenden 

Sensibilität der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 

für Umweltprobleme, die sich in Zukunft verstärken wird, aber auch 

vor den Bemühungen um eine dem Umweltschutz Rechnung tragende Ver­

kehrspolitik der Gemeinschaft zu sehen . 

Die kürzlich angenommene "Entschließung des Europäischen Parlaments 

zu den Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft und den Mitglied­

staaten der EFTA im Verkehrsbereich" vom Juli 19 9 1  weist in diese 

Richtung (siehe Beilage). 

Die Landwirtschaft bereitet nach Ansicht der EG-Kommission im Bei­

trittsfalle keine unlösbaren Probleme . Nach Ansicht der EG-Kommis­

sion könnte für bestimmte Bereiche eine übergangszeit vorgesehen 

werden, um österreich zeit zu geben, sich an die gemeinschaftlichen 

Regeln anzupassen. Es wird aber auf einen doch hohen österreich i­

schen Anpassungsbedarf hingewiesen sowie darauf, daß die Maßnahmen 

der österreichischen strukturpolitik weitgehend auch von der Euro­

päischen Gemeinschaft praktiziert werden. Somit müßte die Agrar­

stützung angepaßt werden . 
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werde jedoch jeder Versuch einer detail­

lierten Erfassung des Anpassungsbedarfs und der möglichen Auswir­

kungen des Beitritts auf die Landwirtschaft dadurch erheblich er­

schwert, daß die EG selbst einen agrarpolitischen Kurswandel über­

legt, durch den nicht nur die wichtigen Bereiche, sondern auch ein­

zelne Instrumente·der Struktur-, Umwelt- und Forstpolitik berührt 

werden . Diese Bemerkung ist auch vor dem Hintergrund der laufenden 

GATT-Verhandlungen im Rahmen der "Uruguay-Runde" zu sehen, deren zu 

erwartende Ergebnisse auch für die Gemeinschaft und österreich 

weichenstellenden Charakter für die künftige Agrarpolitik haben 

könnten und denen sodann Rechnung zu tragen sein wird . 

Die Aussagen der EG-Kommission zur position Österreichs als "Netto­

zahler", d . h . in welchem Ausmaß, sind zur zeit noch Gegenstand einer 

überprüfung . 

Im Hinblick auf die damals noch laufenden Verhandlungen über den 

Europäischen Wirtschaftsraum wird ausgeführt, daß Österreich mit dem 

EWR-Vertrag bereits einen Großteil des gemeinschaftlichen Besitz­

standes zu übernehmen haben werde; es handelt sich hiebei um EG­

Recht, das Österreich im Zuge des EG-Beitritts zur Gänze zu über­

nehmen hat . Dies gelte insbesondere für die Vorschriften über den 

freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie 

die Vorschriften im Bereich der Sozialpolitik, des Umweltschutzes, 

des Gesellschaftsrechts, des Verbraucherschutzes und der Wettbe­

werbsregeln. 
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EG-Binnenmarkt 

Die Durchführung des Rechtsetzungsprogrammes der Gemeinschaft zur 

schrittweisen Verwirklichung des Binnenmarktes, in dem der freie 

Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital realisiert 

sein wird, ist weiter fortgeschritten. Bis j etzt hat der EG-Mini­

sterrat drei Viertel der im Weißbuch der Kommission enthaltenen Vor­

schläge zur Verwirklichung des Binnenmarktprogrammes als Rechtsakte 

verabschiedet . 

Die Kommission hält den politischen Druck im EG-Ministerrat und in 

den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die politischen Beschlüsse des 

Europäischen Rates aufrecht, mit welchen sich die staats- und Re­

gierungschefs verpflichtet haben, alle Maßnahmen zu treffen, um die 

Verwirklichung des Binnenmarktzieles bis zum 1 . 1 . 19 9 3  zu gewähr­

leisten . 

In demokratiepolitischer Hinsicht ist interessant, daß 32% der 

Änderungsanträge, welche vorn Europäischen Parlament in zweiter Le­

sung verabschiedet wurden, von EG-Kommission und EG-Ministerrat 

übernommen wurden . 

Zum Realisierungsstand in den österreich besonders interessierenden 

Bereichen wäre Folgendes kurz festzuhalten: 

1) veterinär- und Pflanzenschutzbereich 

In diesem Bereich dürfte es noch beachtliche Rückstände geben . Zwar 

wurden 53 Rechtsakte erlassen; um jedoch das Grundprinzip des Bin­

nenmarktes zu verwirklichen, d. h .  die Anerkennung der Kontrollen des 

Herkunftslandes, müssen im EG-Ministerrat noch 2 8  Vorschläge in fol­

genden Bereichen verabschiedet werden: 

- die Gemeinschaftsregelung für die Zulassung von Pflanzenschutz­

mitteln; 

der innergemeinschaftliche Handel und die Einfuhren aus Dritt­

ländern hinsichtlich bestimmter Erzeugnisse tierischen Ursprungs und 
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bestimmter Tiere, die noch nicht abgedeckt waren; 

die Regeln für die Erzeugung und Vermarktung, die einen wesent­

lichen Teil des Programms für die Anerkennung der Kontrollen des 

Herkunftslandes darstellen; 

die Kontrollverfahren insbesondere für lebende Tiere aus Dritt­

ländern; 

die Transportbedingungen für lebende Tiere; 

die Regelung über die Kontrolle am Herstellungsort und die Rege­

lung für die Erzeugnisse aus Drittländern. 

3 5  Richtlinien, die nationaler Rechtsakte zur Umsetzung bedürfen, 

sind in Kraft getreten; mehr als 7 8% der nationalen Rechtsakte wur­

den erlassen. Rückstände in der Umsetzung betreffen vor allem den 

veterinärbereich. 

2) Handelspolitische nationale Schutzmaßnahmen (Artikel 115 EWG-Ver­

trag) 

Fortschritte konnten auf diesem für die Realisierung des Binnen­

marktes wesentlichen Gebiet erreicht werden. Dies gilt vor allem für 

die Bereiche der Automobil-, Elektronik- und Schuhindustrie . Dadurch 

konnte die Zahl der Überwachungs- und Schutzmaßnahmen beträchtlich 

reduziert werden. 

3 )  Gewerblicher Güterkraftverkehr 

Hier wurde eine grundlegende Maßnahme gesetzt: Nach der Verabschie­

dung der Verordnung zur Aufhebung der Fahrzeugkontrollen an den 

Binnengrenzen und zur Liberalisierung des gewerblichen Güterverkehrs 

sind nur noch die allgemeinen Fahrzeugkontrollen anwendbar, die sich 

aus der Besteuerung von Dieselkraftstoff ergeben, und die eine Kon­

trolle der Kraftstoffbehälter von Lastkraftwagen sowie teilweise 

auch der Autobusse rechtfertigen. (Seit 1 9 8 5  gestatten die Mit­

glieder die abgabenfreie Einfuhr von Kraftstoffmengen, und zwar 6 0 0  

Liter für Nutzfahrzeuge zur Personenbeförderung und 2 0 0 Liter für 

Nutzfahrzeuge zur Warenbeförderung. ) 
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4)  Ausfuhrkontrollen an den Binnengrenzen 

In diesem Bereich geht es vor allem um den Schutz für sensible Güter 

und Technologien (d . h .  solche, die sowohl zivil als auch militärisch 

genutzt werden können) sowie um den Schutz nationaler Kulturgüter 

durch nationale Exportkontrollen . Einzelne Mitgliedstaaten sind be­

sonders stark am Schutz ihrer Kulturgüter interessiert . Derzeit wer­

den insbesondere die Schwerpunkte der Harrnonisierung der Exportkon­

trollen bei Lieferungen der eingangs erwähnten Erzeugnisse in dritte 

Länder sowie die Rückgabe widerrechtlich in ein anderes Land ver­

brachter Kulturgüter diskutiert . Ausfuhrkontrollen spielen auch noch 

eine besonders wichtige Rolle im Agrarbereich, wo sie j edoch im Zu­

sammenhang mit dem Währungsausgleich langsam abgebaut werden sollen . 

Ebenso strebt die Kommission den schrittweisen Abbau der Ausgleichs­

abgaben zwischen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 6  EWG-V an . 

5) Abschaffung der Personenkontrollen 

Was die beabsichtigte Abschaffung der Personenkontrollen an den 

Binnengrenzen der Gemeinschaft anlangt, so ist darauf hinzuweisen, 

daß die Konvention über die Verfahren zur Prüfung der Asylanträge 

nun auch von Dänemark am 13 . Juni 1991 unterzeichnet worden ist . 

Somit konnte der Ratifizierungsprozeß anlaufen . 

Im Hinblick auf eine gemeinsame Einwanderungspolitik wies der Euro­

päische Rat auf die Bedeutung der Erzielung eines Einvernehmens für 

das Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten über das Überschrei­

ten der Außengrenzen hin . Der Europäische Rat ersuchte die "Ad-hoc­

Gruppe Einwanderung", unverzüglich mit der Ausarbeitung der Maß­

nahmen zu beginnen, die zur tatsächlichen Anwendung dieses Überein­

kommems erforderlich sind, damit sie in kürzester zeit nach dessen 

Inkrafttreten getroffen werden können . 

Bei Personenkontrollen stellt sich auch das Problem der Kontrollen 

von Gegenständen und Gepäckstücken von Reisenden . So soll auch die 

Beförderung von Waffen innerhalb der Gemeinschaft erleichtert wer­

den, und Waffe�kontrollen beim Übergang von einern Mitgliedstaat in 

den anderen sollen abgeschafft werden. Den EG-Mitgliedern steht es 

weiterhin frei, in ihrem Staat strengere Rechtsvorschriften zu 
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erlassen . Im Februar 1991 hat der EG-Ministerrat einen Gemeinsamen 

Standpunkt zu dem Richtlinienvorschlag der Kommission über die Kon­

trolle des Erwerbs und des Führens von Waffen festgelegt . Im Rahmen 

des Kooperationsverfahrens wurde dieser im Mai 19 9 1  dem Europäischen 

Parlament zur zweiten Lesung vorgelegt. 

6) Kraftfahrzeuge 

Die Einführung einer umfassenden EG-Betriebserlaubnis für PKWs ist 

fast abgeschlossen; an den drei letzten Vorschlägen zur Einführung 

einer gemeinschaftlichen Bauartzulassung wird gearbeitet. 

7)  Arzneimittel 

Die diesbezüglichen Arbeiten sind sehr gut vorangeschritten. Die 

Kommission konnte über das Weißbuchprogramm hinausgehen und EG-Mini­

sterrat und Parlament bereits Vorschläge über die zukünftige Arznei­

mittelzulassung durch eine europäische Behörde machen. 

Am bedeutendsten war zuletzt die Übereinstimmung der Minister bei 

vier Vorschlägen zu Richtlinien auf dem Gebiet der Humanarzneimittel: 

- Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Etikettierung und 

die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln 

- Vorschlag für eine Richtlinie über die Abgabe von Arzneimitteln 

- Vorschlag für eine Richtlinie über den Großhandel mit Medikamenten 

- Vorschlag für eine Richtlinie über die Werbung für Humanarznei-

mittel . 

8)  Liberalisierung des Vergabewesens 

Immer noch in Beratung steht ein Kommissionsvorschlag für eine 

Richtlinie über die Anwendung eines Nachprüfungsverfahrens für die 

Sektoren Wasser, Energie- und Verkehrsversorgung sowie Telekommuni­

kation; der Vorschlag liegt derzeit dem Europäischen Parlament zur 

Stellungnahme vor. 
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weiters steht auch noch der Richtlinienvorschlag der Kommission über 

die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienst­

leistungsaufträge in Beratung. Er liegt derzeit dem Europäischen 

Parlament und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß zur Stellungnahme 

vor . 

9)  Bankenwesen 

Auf diesem Gebiet liegt dem Rat ein Vorschlag der Kommission für 

eine Richtlinie über die Überwachung und Kontrolle der Großkredite 

von Kreditinstituten vor . Danach würde die Definitionsschwelle für 

Großkredite bei 10% der Eigenmittel liegen . 

10) Wertpapier- Bereich 

Im Rahmen der Schaffung eines einheitlichen Wertpapiermarktes wurden 

bereits folgende Aspekte geregelt: 

- Informationen über den Erwerb und die Veräußerung einer bedeuten­

den Beteiligung am Kapital einer börsennotierten Gesellschaft 

- Gegenseitige Anerkennung der für Kurszettel bestimmten Angaben, 

die bei Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen Notierung zu ver­

öffentlichen sind 

-'Koordinierung der Vorschriften zur Sicherstellung der Chancen­

gleichheit aller Anleger (Insider-Regelung) 

Folgende Vorschläge liegen dem EG-Ministerrat zur Bechlußfassung vor: 

- Vorschlag für eine Richtlinie über wertpapierdienstleistungen, die 

die freie Niederlassung und ungehinderte Dienstleistungsentfaltung 

von Wertpapierfirmen in der EG ermöglichen soll, wobei das Prinzip 

der Heimatkontrolle (die Behörden des Ursprungslandes wachen über 

die zweigstellen im Ausland) angewendet werden soll . 

- Vorschlag für eine Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen 

durch Angleichung der Eigenkapitalanforderungen für Wertpapier­

firmen, die in ihrem Kern die Marktrisiken der Wertpapierfirmen ein­

schließlich der Kreditinstitute durch entsprechende Eigenmittelbe­

träge absichern will. 
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11) Neue Technologien 

In diesem Bereich umfassen die Liberalisierungsbemühungen im wesent­

lichen fünf Maßnahmenbereiche: Liberalisierung der Telekommunika­

tionsdienste (z . B . freier Verkehr von Rundfunk- und Fernsehsen­

dungen) ; Harmonisierung der Normung; Einführung eines offenen Netz­

zuganges für alle Dienste; Satellitenkommunikation; Schutz personen­

bezogener Daten . 

Endgültig angenommen wurde vom Rat im Juli 19 9 1  der Beschluß zur 

Durchführung der zweiten Phase des Programmes TEDIS (Trade 

Electronic Data Interchange System) ; es handelt sich dabei um die 

zweite, bis Mitte 19 9 4  reichende Phase des Programmes für den elek­

tronischen Datenaustausch im Geschäftsverkehr. Die EFTA-Staaten 

waren in der ersten Phase an TEDIS beteiligt und müssen nun einen 

förmlichen Antrag auf neuerliche Beteiligung an der zweiten Phase 

stellen . 

12 ) Geistiges Eigentum 

Im Mai 19 91 wurde die Richtlinie über den Rechtsschutz von Computer­

programmen angenommen . Ihr ziel ist die Harmonisierung der einzel­

staatlichen Rechtsvorschriften in Bezug auf Computerprogramme zur 

Schaffung eines Rechtssystems, welches diesen Programmen ein be­

stimmtes Maß an Schutz gegenüber ungerechtfertigter Vervielfältigung 

gewährt . Die von Mitgliedstaaten zu schützenden urheberrechtlichen 

Computerprogramme werden als Werke der Literatur im Sinne der Berner 

Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst zu 

schützen sein . 

13) Unternehmensbesteuerung 

Diesbezüglich legte die Kommission dem EG-Ministerrat im April 1991 

zwei Vorschläge vor: 

- eine Regelung über die Abschaffung des Quellensteuerabzuges bei 

Zinsen und Lizenzgebühren. Diese ist vergleichbar mit der in der 

Richtlinie über Mutter- und Tochtergesellschaften vom Juli 19 9 0  vor­

gesehenen Abschaffung des Quellensteuerabzuges für Gewinne, die von 

der Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft ausgeschüttet 

werden . 
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- Vorschlag für eine Richtlinie über eine Regelung für Unternehmen 

zur Berücksichtigung der Verluste ihrer in anderen Mitgliedstaaten 

gelegenen Betriebsstätten und Tochtergesellschaften 

14) Mehrwertsteuer 

Im Bereich der Angleichung der Mehrwertsteuersätze sind nach dem 

informellen Treffen der wirtschafts- und Finanzminister im Juni 1 9 9 1  

Fortschritte zu verzeichnen . Der normale Mehrwertsteuersatz soll 

mindestens 15% betragen . Es wird mehrere ermäßigte Sätze geben: 

mindestens 5%  für in einer speziellen Liste genannte Güter und 

Dienstleistungen (u . a . Grundnahrungsmittel, pharmazeutische Produk­

te, Mieten) ; ein Mitgliedstaat kann in der übergangszeit darunter­

liegende Sätze (einschließlich Nullsatz) für die in der Liste 

stehenden Güter und Dienstleistungen wählen, wenn diese stark 

reduzierten Sätze schon ab 1 . 1. 19 91 in Kraft waren; jenes Land, das 

einen ermäßigten Satz auf listenfremde Güter und Dienstleistungen 

angewendet hat, kann diese in der übergangszeit mit einem um 3 %  

unter dem Normalsatz liegenden Referenzwert besteuern . 

Auf dem Gebiet der Sonderverbrauchssteuern, wo lange Zeit nur wenig 

Einigung erzielt wurde, konnten Fortschritte verzeichnet werden: Im 

April 1991 wurde eine gemeinsame Position zum Richtlinienvorschlag 

der Kommission zur Regelung des Verkehrs verbrauchssteuerpflichtiger 

Waren erarbeitet . Für verbrauchssteuerpflichtige Waren wie Benzin, 

Tabakwaren und alkoholische Getränke werden einerseits Mindestsätze, 

die von den Mitgliedstaaten bereits ab 1. 1. 1 9 9 3  eingehalten werden 

sollen, und andererseits festgelegte Richtsätze als längerfristiges 

Ziel vorgeschlagen . Für Dieselkraftstoff und Heizöle sieht die Kom­

mission jeweils Bandbreiten vor . Auffallend an den Vorschlägen zu 

den Verbrauchssteuern sind vor allem die relativ hohen Mineralöl­

steuersätze, durch deren Verwirklichung der Individualverkehr künf­

tig stärker an den Kosten der Infrastruktur beteiligt und die Wett­

bewerbsfähigkeit öffentlicher Verkehrsmittel verbessert werden soll . 
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EFTA-EGj Verhandlungen über einen Europäischen wirtschaftsraum 

(EWR) 

Aus Anlaß des 3 0j ährigen Bestehens fand am 14 . Juni 19 9 0  in 

Göteborg (Schweden) ein Treffen der EFTA-Regierungschefs und 

-Minister mit dem Präsidenten und Vizepräsidenten der EG-K 

statt . Ziel war es, Modalitäten einer verstärkten Zusammenar­

beit zwischen den EFTA-Ländern und den EG-Mitgliedstaaten in 

der Form eines "Europäischen Wirtschaftsraumes" (EWR) zu be­

stimmen . Die formellen Verhandlungen wurden am 2 0 . 6 . 19 9 0  im 

Rahmen der sogenannten High Level Negotiating Group (HLNG) auf­

genommen . Die Verhandlungen wurden im ersten Halbj ahr 1991 

unter dem EFTA-Vorsitz von HBMwA Dr . Schüssel und der Präsi­

dentschaft von Luxemburgs AM Poos im EG-Rat intensiv fortge­

führt . Es gelang j edoch nicht, wie ursprünglich vorgesehen, die 

Verhandlungen bis Ende Juni 1991 abzuschließen . 

Bei Wiederaufnahme der Gespräche nach dem Sommer konnten in 

einigen Detailfragen Fortschritte erzielt werden, bei den 

großen offenen Problembereichen gab es noch keine Einigung . Die 

Verzögerung hat jedoch dazu geführt, daß Einzelinteressen auf 

EG-Seite, aber auch bei manchen EFTA-Ländern stärker artiku­

liert wurden . 

Der Verhandlungsverlauf stellt sich wie folgt dar: 

Für die von der Gemeinschaft im November 19 9 0  übergebene Liste 

von Agrarprodukten, für die die südlichen EG-Mitgliedstaaten 

unter dem Titel der sozialen und wirtschaftlichen Kohäsion ins­

besondere Zollfreiheit und ein Abbau der mengenmäßigen Be­

schränkungen verlangt hatten, wurde im Sinne eines österreichi­

schen Vorschlages ein bilateraler Verhandlungsmodus der einzel­

nen EFTA-Staaten mit der EG durchgesetzt . 

Die im Rahmen dieser Verhandlungen vereinbarten Vergünstigungen 

sollen zwischen den EFTA-Ländern und der EG und nicht auch zwi­

schen den EFTA-Staaten untereinander gelten . Die Produkte der 

vorstehend erwähnten Kohäsionsliste beeinträchtigen die öster­

reichische Agrarproduktion nicht . 
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Von der EG wurde überdies die Einbeziehung der landwirtschaft­

lichen Verarbeitungsprodukte in den EWR verlangt, eine Forde­

rung, die von den skandinavischen EFTA-Staaten unterstützt 

wurde. Österreich hat einen Vorbehalt eingelegt und verlangt, 

daß insbesondere für die Produkte Alkohol und Stärkederivate 

eine übergangsfrist gewährt wird. 

Weitere Probleme, wie z.B. der Ausländergrundverkehr, konnten 

durch für beide Seiten akzeptable Übergangsfristen und Schutz­

klausein gelöst werden. 

Gemeinsame EG-EFTA Ministertagung (Luxemburg, 17./18. Juni) 

Die gemeinsame EG-EFTA Ministertagung am 17./18. Juni 1991 in 

Luxemburg sollte die noch verbleibenden Probleme auf politi­

scher Ebene lösen. Es wurde in den meisten noch offenen Fragen, 

so z.B. bei den institutionellen Problemen, dem Kohäsionsfonds, 

der Fischerei, den staatlichen Beihilfen, der Beibehaltung 

höherer Umweltstandards in den EFTA- Staaten, den Übergangs­

perioden beim Grundverkehr, politische Kompromißlösungen er­

zielt. Diese wurden jedoch in der nachfolgenden Sitzung der 

Chefverhandler auf Beamtenebene mit der EG-Kommission durch 

letztere angesichts der Kritik einiger EG-Mitgliedstaaten teil­

weise wieder relativiert und in Frage gestellt. Nicht über­

brückt werden konnten die Meinungsverschiedenheiten in der 

Frage der Fischerei und des Kohäsionsfonds. 

EFTA-Ministertreffen und Treffen der EFTA-Minister mit dem Vor­

sitzenden des Europäischen Rates, dem luxemburgischen AM Poos 

und dem Vizepräsidenten der EG-K Andriessen (Salzburg, 24./25. 
Juni 1991) 

Dieses Treffen diente der Bewertung der Ergebnisse des EFTA­

EG-Ministertreffens in Luxemburg. In den intensiven Gesprächen 

mit der EG gelang es, ihr die politische Verantwortung für 

einen positiven Abschluß der Verhandlungen vor Augen zu führen. 

Die EG-Vertreter haben hierauf eine feste Verwendungszusage für 

die Fortführung und einen möglichst weitgehenden Abschluß der 

EWR-Verhandlungen bis Ende Juli d.J. abgegeben. Bei Abschluß 
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der Salzburger Ministertagung bekräftigten die Vertreter der EG 

ihre Entschlossenheit, das Inkrafttreten des EWR-Vertrages 

gleichzeitig mit dem EG- Binnenmarkt am 1. 1 . 19 9 3  sicherzustellen . 

Die Verhandlungen wurden im Juli auf Chefverhandlerebene unter 

Vorsitz Finnlands auf der EFTA- und den Niederlanden auf der 

EG-Seite weitergeführt . 

Es gelang, einen Vertragsentwurf fertigzustellen, der dem EG­

Außenministerrat am 2 9. Juli d . J .  zur Begutachtung vorgelegt 

wurde . Da keine Einigung im Fischereiproblem erzielt werden 

konnte, wurde dieser Entwurf j edoch nicht genehmigt . Diese 

Frage stellte nicht nur ein Problem zwischen der EG und der 

EFTA (Norwegen bzw . Island) sondern auch innerhalb der einzel­

nen EG-MS dar, da das Ausmaß und die Auf teilung der von Nor­

wegen angebotenen Fischfangquote innerhalb der EG umstritten 

waren. 

Nach längeren Verhandlungen konnte auch das Problem der insti­

tutionellen Fragen beigelegt werden . Es sind dies sowohl der 

Zugang zum EWR-Gericht und die Schutzklausel, die unilateral im 

Falle von voraussichtlich anhaltenden SChwierigkeiten auf wirt­

schaftlichen, gesellschaftspolitischen oder ökologischen Ge­

bieten ergriffen werden kann, wie auch die Suspendierung von 

Teilen des EWR-Acquis in Fällen der Nichtübernahme von neuem 

EWR-Recht durch einzelne EWR-Staaten . 

Informelle EFTA-Ministertagung (Helsinki, 8.  und 9.  Sep. 19 9 1) 

Anläßlich der informellen EFTA-Ministertagung unter Vorsitz des 

finnischen Außenhandelsministers Salolainen am 8 .  und 9 .  Sep­

tember d . J. in Helsinki bekräftigten die EFTA-Minister ihre 

Entschlossenheit, die Verhandlungen über den EWR-Vertrag, trotz 

der noch bestehenden Schwierigkeiten zeitgerecht, d. h .  spätes­

tens in der zweiten Oktoberhälfte, zu Ende zu führen . Als 

wesentliche offenen Themen wurden die Fischereifrage und der 

Kohäsionsfonds bezeichnet . 
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Bei den Verhandlungen über die Fischereiangelegenheiten ver­

folgte die EFTA nach wie vor als Zielsetzung den freien Markt­

zugang in der EG, wobei eine entsprechende Flexibilität in der 

Gestaltung dieser Frage angedeutet wurde (stufenweiser 

Zollabbau, ZOllkontingente, übergangs frist und Evolutions­

klausel oder. eine Kombination. dieser Möglichkeiten) . 

Bezüglich des zu schaffenden Kohäsionsfonds verlangte die EG, 

neben zinsgestützten Krediten auch ein bestimmtes Ausmaß an 

verlorenen Zuschüssen, wobei Zahlen in der Höhe von ca. 1 Mrd . 

ECU genannt wurden, zu gewähren . Konkrete Ziffern wurden aber 

von den EFTA-Ministern in Helsinki noch nicht festgelegt . 

Im Gegensatz zur von der Schweiz und österreich vertretenen 

Auffassung, daß der Transit bilateral zu verhandeln ist, sahen 

die EG-K und einzelne EG-MS einen Konnex zwischen dem erfolg­

reichen Abschluß des EWR-Vertrages und einer für alle seiten 

befriedigenden Transitlösung . seitens der EG-Kommission und 

seitens der einzelnen EG-MS wurden verschiedene Schluß­

folgerungen, die aus einer Nichteinigung gezogen werden 

sollten, artikuliert, u . z . :  ohne Transit kein EWR-Vertrag: 

oder, ohne Transit kein Verkehrskapitel im EWR: oder, ohne 

Transit kein Verkehrskapitel für österreich und die Schweiz . 
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Paralleles Treffen des EG-Ministerrates und der EFTA-Minister 

in Luxemburg, 2 1 . /2 2 . Oktober 19 91 

Beim parallelen Treffen des EG-Ministerrats und der EFTA-Mini­

ster am 21 . /2 2 . Oktober in Luxemburg konnte nach zähen Verhand­

lungen der politische Durchbruch beim Abschluß der Verhand­

lungen zur Schaffung des Europäischen wirtschaftsraumes (EWR) 

erzielt werden . Die österreichische Verhandlungsdelegation um­

faßte Bundesminister Dr . MOCK, Bundesminister Dr . SCHÜSSEL und 

Staatssekretär Dr . JANKOWITSCH . 

Die Verhandlungen wurden einerseits durch die Komplexität der 

Materie und andererseits durch die unterschiedlichen 

Interessenlagen innerhalb der EG und zwischen den EFTA-Staaten 

erschwert . In der Woche vor der Ministertagung wurden auf Ebene 

der mit den EWR-Verhandlungen beauftragten "High Level 

Negotiating Group" und deren Unterarbeitsgruppe die noch offen 

gebliebenen Problembereiche behandelt: die österreichische 

Verhandlungsdelegation stand unter Vorsitz von Botschafter 

Dr . SCHEICH . Es gelang in dieser Verhandlungsrunde, für die 

meisten Probleme, mit Ausnahme von Fisch - über die Frage des 

Zugangs zu den Fischereigründen führten Norwegen und Island 

bilaterale Gespräche mit der EG - und Kohäsionsfonds, 

einvernehmliche Lösungen auszuarbeiten, wobei jedoch auf 

institutionellem Gebiet einige Fragen bis zur Ministertagung 

offen blieben . Dazu karnen noch die bilateralen 

Transitverhandlungen der EG mit österreich und der Schweiz, die 

bekanntlich von österreich strikt bilateral geführt wurden, die 

EG ihrerseits bestand aber auf einen Konnex mit den 

EWR-Verhandlungen . 

Der EG-Verkehrsministerrat in Luxemburg hat am 2 1 .  Oktober das 

bilaterale Transitabkommen zwischen der EG und österreich gegen 

Widerstand von Griechenland - welches eine Erhöhung der Tran­

sitbewilligungen forderte - mehrheitlich (alle Mitgliedstaaten 

außer Griechenland) genehmigt . Dadurch konnte aus EG-sicht ein 

wesentliches Hindernis für den Abschluß der EWR-Verhandlungen 

beseitigt werden . 
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Für österreich ist die Tatsache von Bedeutung, daß die Bestimmungen 

des bilateralen Transitvertrages zwischen österreich und der Gemein­

schaft Vorrang vor den einschlägigen Bestimmungen des EWR-Vertrages 

haben . 

Nach der Genehmigung der bilateralen. Transitabkommen der EG mit 

österreich und der Schweiz hat sich der Druck insbesondere auf Nor­

wegen zugunsten einer Einigung auch auf dem umstrittenen Fischerei­

sektor erhöht. Norwegen hat daraufhin von seiner Forderung nach 

freiem Zugang zum EG-Markt für Fischereiprodukte Abstriche gemacht, 

der EG einen besseren Zugang zu seinen Fischereigründen eröffnet und 

dadurch den Weg für die Ausarbeitung des politischen Konsensus über 

den Abschluß der EWR-Verhandlungen freigemacht . 

Bei der parallelen Tagung des EG-Ministerrates und der EFTA-Minister 

wurde auch eine Einigung über die Schaffung eines Kohäsionsfonds der 

EFTA- Staaten zugunsten der strukturschwachen Regionen in den EG-Mit­

gliedsländern Griechenland, Spanien, Portugal und Irland mit einern 

Kreditvolumen von 1,5 Mrd . ECU (mit 3 % Zinsstützung und zweijäh­

riger tilgungsfreier Zeit) und Investitionszuschüssen von 5 0 0  Mio. 

ECU erzielt, was für österreich eine jährliche Beitragsleistung von 

3 4 0  Mio . ÖS während 5 Jahren ergeben wird . 

Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukte hat 

neben Island nur österreich Sonderarrangements durchgesetzt und eine 

vierjährige übergangs frist bei Stärke bzw . Stärkederivaten und eine 

dreijährige Übergangsfrist bei Alkohol zugestanden erhalten . Ferner 

hat österreich in 2 6  Fällen die innerstaatlich als unbedingt erfor­

derlich erachteten übergangsregelungen erwirkt . Darunter in so sen­

siblen Bereichen wie beim Grunderwerb durch Ausländer ( 3  Jahre) . 

Hier kann die Übergangsperiode für die Ausarbeitung neuer inner­

staatlicher Regelungen nicht diskriminierenden Charakters zur Ein­

dämmung des Erwerbs von Grund und Boden durch Ausländer genützt wer­

den. 

Der EWR-Vertrag umfaßt auch eine Schutzklausel gemäß der die Ver­

tragsstaaten unilateral Maßnahmen bei schwerwiegenden wirtschaft­

lichen, gesellschaftlichen und ökologischen Problemen ergreifen 

können. Sollte als Folge solcher unilateraler Schutzmaßnahmen ein 

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)24 von 120

www.parlament.gv.at



-2 4 -

Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten des EWR-Vertrages 

entstehen, können die anderen Vertragspartner Ausgleichsmaßnahmen 

ergreifen . Österreich hat vorsorglich eine Erklärung zum Grundver­

kehr abgegeben. 

Erklärungen wurden auch zum grenzüberschreitenden Fernsehen (Abwehr 

von Piratensendern) und zum generellen Nachtarbeitsverbot für Frauen 

vorgelegt . Zu diesen drei Erklärungen wird die Gemeinschaft Gegener­

klärungen des Inhalts abgeben, daß sie die österreichischen Erklä­

rungen unter Wahrung des Rechtsstandpunktes betreffend die Rechte 

und Pflichten der Vertragsteile aus dem EWR-Vertrag zur Kenntnis 

nehme . 

Der Abschluß der EWR-Verhandlungen bedeutet für Österreich die 

Schaffung eines 3 7 4  Mio . Verbraucher umfassenden gemeinsamen Marktes 

der 12 EG- und 7 EFTA-staaten sowie die Verwirklichung der vier 

Freiheiten des EG-Binnenmarktes, nämlich der Freiheit des Waren-, 

Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs; der EWR-Vertrag 

soll gleichzeitig mit der Realisierung des EG- Binnenmarktes am 

1 . 1 . 9 3  in Kraft treten . 

Es ist vorgesehen, den EWR-Vertrag in der 2 .  Novemberhälfte zu para­

phieren . 

Die Schwächen des EWR-Abkommens in institutionellen Bereichen wie 

auch in der Substanz (keine Teilnahme an der Gemeinsamen Agrar­

politik der EG, keine Zollunion, keine Teilnahme an der Wirt­

schafts- und Währungsunion der EG etc . )  können nur durch einen Bei­

tritt zu den EG beseitigt werden . Deshalb muß Österreich nach den 

abgeschlossenen EWR-Verhandlungen seine Anstrengungen zur Realisie­

rung des Beitrittszieles intensivieren . 
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EFTA - Drittstaaten 

Der Umbruch in Mittel- und Osteuropa, die Bemühungen dieser staaten, 

mittelfristig den Beitritt zur EG anzustreben, sowie die Verhand­

lungen zur Schaffung eines Europäischen wirtschaftsraumes haben zu 

einer Reihe von gemeinsamen Aktivitäten der EFTA-Staaten gegenüber 

Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn geführt . 

Grundlage für diese Aktivitäten sind die im Juni 1 9 9 0  unterzeich­

neten "Göteborg- Deklarationen", die die Zusammenarbeit auf ver­

schiedenen Gebieten (Handel; industrielle, technische und wissen­

schaftliche Zusammenarbeit: Umwelt: Tourismus; Verkehr) zum Gegen­

stand haben . Sie sehen aber auch den Abschluß asymmetrischer Frei­

handelsabkommen vor, die möglichst am Beginn des Jahres 1 9 9 2  gleich­

zeitig mit den wesentlich weiter gehenden "Europa-Abkommen", die die 

EG derzeit mit diesen drei staaten verhandelt, in Kraft treten 

sollen . Bei dem EG-Außenministerrat am 3 0 . 9 . 1 9 9 1  erhielt die EG-K 

darüber hinaus ein erweitertes Verhandlungsmandat, insbesondere auf 

dem Agrarsektor . 

Ziel dieser Freihandelsabkommen ist es, einerseits die Reformbestre­

bungen Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns zu unterstützen, 

andererseits einer zollmäßigen Diskriminierung gegenüber EG-Unter­

nehmen auf den Märkten dieser Länder vorzubeugen und mittelfristig 

einen einheitlichen europäischen Freihandelsraum zu schaffen . 

Der bisherige Verhandlungsverlauf ließ die Probleme, die mit der 

Schaffung eines Freihandelsabkommens mit staaten, die während mehr 

als 4 0  Jahren den Gesetzen der Zentralverwaltungswirtschaft unter­

lagen, deutlich erkennen : Einerseits können die für das Funktio­

nieren eines marktwirtschaftlich organisierten Warenaustausches so 

wichtigen Bereiche Wettbewerb, Subventionen und Monopole in diesen 

Ländern nur mittelfristig den neuen Erfordernissen angepaßt werden, 

andererseits hat der Ausfall der UdSSR als Hauptabsatzmarkt zu gra­

vierenden wirtschaftlichen Problemen geführt, deren Lösung durch 

eine entsprechende Ausweitung der Exporte nach Westeuropa angestrebt 

wird . Die Konzentration der Ausfuhren der genannten drei Staaten 
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Mittel- und osteuropas auf die Sektoren Landwirtschaft , Stahl und 

Textilien, die in Westeuropa grundsätzlich als sensibel gelten, er­

schwert j edoch eine solche Exportausweitung . Am Agrarsektor ver­

treten Polen und Ungarn darüber hinaus Positionen, die zu denen der 

EFTA-Staaten konträr sind, da das gewünschte multilaterale Frei­

handelssystem im Bereich der Landwirtschaft in Ermangelung einer 

gemeinsamen Agrarpolitik der EFTA-Staaten bisher auch im Verhältnis 

zwischen den EFTA-Staaten nicht realisiert werden konnte . Auch das 

Fehlen von Preisen, die die tatsächlichen Kosten reflektieren, dürf­

te noch einige zeit Probleme für die EFTA-Staaten schaffen, die im 

Rahmen einer Schutzklausel zu lösen sein werden . 

Bei den gegenständlichen Verhandlungen wird sowohl seitens der EFTA­

Staaten wie auch seitens der genannten mittel- und osteuropäischen 

Staaten eine Parallelität mit den gleichzeitig stattfindenden Ver­

handlungen über die "Europa-Abkommen" der EG angestrebt, die somit 

de facto das Tempo und die Richtung der EFTA-Freihandelsverhand­

lungen bestimmen . Unter Hinweis auf diese Parallelität sind einige 

EFTA-Staaten bemüht, auch Bereiche, die traditionell nicht dem Frei­

handelskonzept unterliegen ( wie Dienstleistungen, Investitionen und 

öffentliches Beschaffungswesen) , in die Freihandelsabkommen einzube­

ziehen, was j edoch neue Verhandlungen zu einern späteren Zeitpunkt 

erforderl ich machen wird . Eine in den Freihandel sabkommen enthaltene 

Evolutiv- Klausel soll dies ermöglichen . 

Parallel zu den Freihandelsverhandlungen veranstalten die EFTA­

Staaten zahlreiche Symposien und Seminare, die dem Know-how-Transfer 

im Bereich der Handelspolitik und der Zollverwaltung dienen . 

Mit Jugoslawien, das bereits auf eine langj ährige Kooperation mit 

den EFTA-Staaten auf der Basis der Bergen- Deklaration zurückblicken 

kann, wurden Freihandelsverhandlungen begonnen, die j edoch durch die 

Ereignisse in diesem Land unterbrochen wurden . 

Bulgarien und Rumänien sind zwischenzeitlich ebenfalls an die EFTA-­

staaten herangetreten und haben ihren Wunsch nach verstärkter wirt­

schaftlicher und technologischer Zusammenarbeit deponiert, wobei 

• 
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sie vorerst an Deklarationen ähnlich den "Göteborg-Deklarationen" 

denken . Erste Gespräche mit Bulgarien könnten noch vor Ende des 

Jahres stattfinden . 

In den baltischen staaten soll noch im Herbst d . J .  eine "EFTA fact 

finding mission" stattfinden, um die Möglichkeiten für eine enge 

Zusammenarbeit der EFTA- Länder mit den baltischen staaten zu son­

dieren . 

Freihandelsverhandlungen der EFTA-Staaten mit anderen Drittstaaten 

Die Verhandlungen der EFTA- Länder mit der Türkei über den Abschluß 

eines Freihandelsabkommens konnten am 17 . 10 . 19 9 1  abgeschlossen wer­

den . Ein entsprechender 10 0 0 -seitiger Vertrag wurde paraphiert . Auch 

die SChwierigen Fragen wie die Behandlung des Textilsektors, Wettbe­

werbsfragen und der Schutz des geistigen Eigentums konnten - wie 

auch die Frage der Behandlung indirekter türkischer Exportsubven­

tionen - gelöst werden . Auch die bilateralen Verhandlungen über Kon­

zessionen am Landwirtschaftssektor wurden abgeschlossen . Der Dienst­

leistungsbereich wird - analog zu den Beziehungen zwischen der EG 

und der Türkei - vom Abkommen nicht er faßt werden, jedoch wurde eine 

gegenseitige Informationspflicht über diesbezügliche Abkommen mit 

der EG vereinbart . Seitens der Türkei wurde größtes Interesse signa­

lisiert, den Vertrag ehestmöglich zu unterzeichnen . Das Freihandels­

abkommen mit der Türkei soll am 1 .  April 19 9 2  in Kraft treten . 

Israels Umwandlung mengenmäßiger Beschränkungen in Zölle ab 1 .  Sep­

tember 19 91 bzw . 1 .  Jänner 19 9 2  bedeutet eine wesentliche Schlech­

tersteIlung der österreichischen Ausfuhren in dieses Land und ver­

schärft die zollmäßige Diskriminierung der EFTA-Ausfuhren der EG und 

der USA am israelischen Markt . Die meisten EFTA-Staaten sind daher 

an einem Freihande1sabkommen mit Israel interessiert . Bis Ende d . J .  

sollen die ersten drei Verhandlungsrunden zumindest zu einern gemein­

samen Abkommensentwurf führen, der 19 9 2  eine Konzentration der Ver­

handlungen auf die wesentlichsten Fragen ermöglichen würde. Israel 

strebt - so wie österreich - eine Parallelität zu den Beziehungen 

EG- Israel an . 
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Hinsichtlich der Zusammenarbeit der EFTA- Länder mit den im Golf­

Kooperationsrat zusammengeschlossenen sechs arabischen Ländern ist 

EFTA-seits ein paralleles Vorgehen zur EG geplant. 
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Innerstaatl iche Vorbereitung: Rechtsreform 

Der Zweite Bericht über den Stand der österreichischen Integrations­

politik enthielt Stellungnahmen der Bundesminister ien über die in 

den einzelnen Ressorts unternommenen oder noch zu setzenden Schritte 

in Richtung EWR und EG . 

In dem seit diesem Bericht verstrichenen zeitraum wurden große Fort­

schritte in den Verhandlungen über einen Europäischen Wirtschafts­

raum erzielt . Am 2 1 . /2 2 . Oktober 19 9 1  konnten die EWR-Verhandlungen 

abgeschlossen werden . Mit Abschluß dieses Staatsvertrages, der am 

1 . 1 . 19 9 3  in Kraft treten soll, werden die EFTA-Staaten verpflichtet, 

einen großen Teil der Rechtsvorschriften der EG, den EWR-relevanten 

"acquis communautaire" , in innerstaatliches Recht zu übernehmen . 

Anders als noch zum Zeitpunkt des oben erwähnten Berichts entsteht 

damit für den Bund und die Bundesländer eine genau definierte Ver­

pflichtung zur Rechtsreform . Die nationalen Umsetzungsmaßnahmen für 

die im sogenannten EWR-Acquis aUfgelisteten EG-Rechtsakte werden, 

sowe it keine Übergangs fristen vereinbart wurden, mit 1 . 1 . 19 9 3  in 

Kraft zu setzen sein . 

Bereits vor Beendigung der EWR-Verhandlungen erschien es angesichts 

des zu erwartenden Arbeitsaufwandes als zweckmäßig, die zeit bis zum 

Vertragsabschluß zu nützen, um den betroffenen Bundesministerien und 

den Bundesländern Gelegenheit für die notwendigen Vorbereitungsmaß­

nahmen zu geben . Auf der Grundlage von EFTA-Arbeitsdokumenten, wie 

sie bis Mitte Februar 19 9 1  im EFTA-Sekretariat verfügbar waren, wur­

den Listen jener EGRechtsakte erstellt, die aufgrund des EWR-Ver­

trages in österreich zu berücksichtigen sein werden . Diese Acquis­

Listen gliedern sich nach folgenden EWR-Verhandlungsgruppen: 

l .  Freier Warenverkehr (NG I) 

2 .  Freier Dienstleistungs- und Kapitalverkehr (NG 1 1) 

3 .  Freier Personenverkehr, Niederlassungsfreiheit (NG 1 1 1)  

4 . Flankierende und horizontale Politiken (NG IV) 
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Um einen überblick über den innerstaatlichen Anpassungsbedarf 

zu erhalten, wurden die in diesen Listen enthaltenen EG-Rechts­

akte den betroffenen Bundesministerien bzw . den Bundesländern 

zugeordnet . Da eine endgültige Fassung des Primärrechts, also 

des EWR-Vertrages selbst, noch nicht vorliegt, wurden die Res­

sorts und die Länder ersucht, Stellungnahmen zu ihrem j eweili­

gen Umsetzungsbedarf, der aus der übernahme des Sekundärrechts 

entsteht, abzugeben . Die Umfrage diente auch dazu, Zuständig­

keitsprobleme frühzeitig zu erkennen und es den j eweils Verant­

wortlichen zu erleichtern, gezielt die weiteren Entwicklungen 

für den in ihrem Bereich umzusetzenden Acquis zu verfolgen . 

Die Zuordnung der einzelnen EG-Rechtsakte zu den Ministerien 

bzw . zu den Bundesländern wurde nach einer ersten Durchsicht 

der Listen aufgrund der Titel der zitierten Rechtsvorschriften 

vorgenommen . soweit die Kompetenzregeln das erlaubten, wurde 

j eder EG-Rechtsakt nur j eweils einern Ressort oder den Bundes­

ländern zugeordnet . Die j eweils angesprochene Organisationsein­

heit wird - soweit ihre eigenen Erhebungen keinen Zuordnungs­

fehler ergeben haben - hinsichtlich j ener Rechtsvorschriften, 

die auch andere Bundesministerien bzw . Gebietskörperschaften 

betreffen, als federführend und für die Umsetzung verantwort­

lich betrachtet . Sie ist verpflichtet, bei der Umsetzung alle 

Bundesministerien oder Gebietskörperschaften beizuziehen, deren 

Mitbetroffenheit sich aus dem Inhalt des j eweiligen Rechtsaktes 

ergibt . Für einzelne EG-Rechtsakte ergab sich die "führende" 

Zuständigkeit mehrerer Gebietskörperschaften bzw . mehrerer Res­

sorts. Im Rahmen der Vorarbeiten zu den Acquis- Listen haben 

sich für solche Fälle schon Koordinationsgruppen gebildet . So 

wird etwa der Bereich des Förderungsrechts vorn Förderungskon­

taktkomitee beim Bundeskanzleramt ausgearbeitet, in dem alle 

betroffenen Ressorts und die Bundesländer vertreten sind . 

Alle Ressorts und Bundesländer haben dem Ersuchen des Bundes­

kanzleramts mittlerweile entsprochen und Rückmeldungen zu den 

sie betreffenden Teilen des EWR-Acquis erstattet . Diese bear­

beiteten Listen werden derzeit im Bundeskanzleramt ausgewertet. 

Für j eden einzelnen Rechtsakt des Acquis werden die innerstaat­

liche Zuständigkeit und der konkrete Anpassungsbedarf festge-
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stellt . Auf diese Weise sollen einerseits sowohl positive als 

auch negative Kompetenzkonflikte für j ede EG-Vorschrift erkenn­

bar werden . Andererseits ermöglicht die vollständige Auflistung 

einen Überblick über Inhalt und Ausmaß des innerstaatlichen 

Reformbedarfs. 

In einer vorläufigen Übersicht hat das Bundeskanzleramt die 

voraussichtlich notwendigen Umsetzungsmaßnahmen weitgehend 

quantifiziert: Die Übernahme von insgesamt rund 1 . 3 0 0  EG­

Rechtsakten erfordert in ca . 14 0 Fällen die Befassung des 

Bundesgesetzgebers und in ebenso vielen Fällen j ene des Verord­

nungsgebers . Die Bundesländer werden durch etwa 3 9 0  EG-Vor­

schriften betroffen, die Änderungen von Landesgesetzen in ca. 

7 0 , von Landesverordnungen in rund 3 0  Bereichen erfordern . 

Gegliedert nach den oben genannten Verhandlungsgruppen ergibt 

sich für den Reformbedarf des Bundes vorläufig folgendes Bild: 

1 .  Für die Verwirklichung des freien Warenverkehrs im Rahmen 

des EWR sind 5 3 4  EG-Rechtsakte zu berücksichtigen. Dazu be­

darf es voraussichtlich der Neuerlassung von sechs bis 

sieben Bundesgesetzen in den Sektoren öffentliches Beschaf­

fungswesen, technische Vorschriften, Energie, Lebensmittel 

und eventuell für den Schutz von Computerprogrammen . 2 6  be­

stehende Bundesgesetze müßten novelliert werden, wie etwa 

die Gewerbeordnung, das Preisgesetz, das Kraftfahrgesetz 

oder das Produkthaftungsgesetz ,  technische Vorschriften wie 

etwa das Maß- und Eichgesetz, Bestimmungen aus dem Veteri­

närrecht und den Bereichen Chemikalien, Düngemittel und 

Pflanzenschutz ,  Regelungen von Wissenschaftsbeihilfen und 

Wettbewerbsvorschriften . Dazu kommt die Neuerlassung oder 

Änderung von rund 9 5  Verordnungen des Bundes und diverser 

Förderungsrichtlinien . 

2 .  2 17 Rechtsvorschriften sind im EWR-Acquis zum freien Dienst­

leistungs- und Kapitalverkehr aUfgelistet. Sie machen vor­

aussichtlich die Schaffung von zwei bis drei neuen Bundesge-
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setzen notwendig, näml ich eines Kapital marktgesetzes, eines 

die so z ialen Aspekte im Zusammenhang mit dem Straßentransport 

regelnden und eventuel l  eines die Telekommunikation betref­

fenden Bundesgesetzes . Für die Anpassung des Versicherungs-, 

des Banken-, Börse- und Wertpap ierrechts sind Änderungen von 

2 0  Bundesgesetzen erforderl ich, darunter das Versicherungs­

vertrags- und das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Kredit­

wesengesetz, das Börsegesetz sowie das Insolvenzrecht, die 

Verwaltungsverfahrensgesetze und das strafgesetzbuch . Dazu 

kommen Novel len des Datenschutzgesetzes, des Fernmeldege­

setzes, des Arbeitsruhe-, des Arbeitszeit- und des Landar­

beitsgesetz, weiters von zwei die Luftfahrt, zwei die Bahn 

und zwei die Schiffahrt betreffenden Bundesgesetzen, des Ge­

legenheitsverkehrs-, des Kraftfahrl inien- und des Güterbe­

förderungsgesetzes und schl ießl ich des Devisengesetzes . Nach 

dem derzeitigen stand müßten somit insgesamt 3 5  Bundesgesetze 

novell iert werden . Die Anzahl der zu ändernden Verordnungen 

ist mit etwa sieben in diesem Bereich relativ niedrig . 

3 .  Im Rahmen des fre ien Personenverkehrs und der Nieder­

lassungsfreiheit ist auf 10 3 Rechtsakte der EG Bedacht zu 

nehmen. Daraus resultiert voraussichtl ich die Schaffung von 

sechs neuen und die Änderung von 3 0  bestehenden Bun­

desgesetzen . Neu zu erlassen wäre je ein Gesetz zur Ar­

beitnehmerfrei z ügigkeit, für die selbständigen Handel sver-
'-lei, tl "'" p ,  �rl 

treter, Zahnärzte, PharmaBcutcn und Rechtsanwä lte sowie zur 

Errichtung von Fachhochschulen . Die zu ändernden Bun­

desgesetze betreffen Bereiche wie Fremdenpol i zei, Paß­

wesen , Waffen-, Schieß- und Sprengrnittelwesen, Arbeits­

recht, Gewerbe und freie Berufe, Gesundheits- und Rechts­

berufe sowie Dipl ome, Berufs-, Schul - und Hochschulausbi l­

dung . Von den sechs anzupassenden Verordnungen sind die 

meisten Ausbi ldungs- und Studienordnungen . Dazu kommt noch 

die Änderung diverser Lehrpl äne . 

4 .  Der EWR-Acquis zu den flankierenden und hori zontalen Pol i­

tiken schl ießl ich umfaßt 4 4 8  EG-Rechtsakte. Ihre Umsetzung 

erfordert voraussichtl ich die Neuerlassung von mindestens 

fünf Gesetzen und die Novel l ierung von weiteren 3 3  Bundes-

• 
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gesetzen . Der größte von diesen Änderungen betroffene Sektor 

ist die Sozialgesetzgebung . Hier sind Reformen des ASVG und 

anderer Sozialvers icherungsgesetze sowie zahlreicher Bestim­

mungen des Arbeits- und Sozialrechts notwendig, wie etwa im 

Mutterschutzgesetz, im Angestelltengesetz und im ABGB oder im 

Arbe itsverfassungsgesetz . Im Umweltbereich bedarf es neuer 

Gesetze zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Umweltinfor­

mation und zur Umwelthaftung sowie Novellen zum Immissions­

schutz- und zum Abfallwirtschaftsgesetz . Geändert werden 

müßte auch das T ierversuchsgesetz . Die übrigen nötigen Ände­

rungen konzentrieren sich auf die Gebiete Statistik, Konsu­

mentenschutz, Berufs- und Schulbildung sowie Forschung und 

Entwicklung . Schließlich sind auf den Gebieten Gesundheits­

wesen und Gesellschaftsrecht noch zwei neue Gesetze zu 

erlassen . 15 von den 2 3  zu ändernden bzw. zu schaffenden 

Verordnungen entfallen auf den Bereich statistik . Es besteht 

auch hier die Notwendigkeit, diverse Lehrpläne zu ändern . 

Für die Bundesländer ergibt s ich im Bereich des freien Waren­

verkehrs ein Reformbedarf von Landesgesetzen in 2 0  Einzelge­

bieten, wie etwa Dienstrecht und Arbeitnehmerschutz, Baurecht, 

Bodenschutz, Luftreinhaltung, Naturschutz oder Wirtschafts­

förderung . 

Auf dem Sektor des freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs 

werden die Bundesländer aufgrund der Kapitalverkehrsrichtlinie 

nach einer übergangs frist ihre Ausländergrundverkehrsgesetze zu 

novellieren haben. 

Z u r  Ums e t z ung des Acqu i s  f r e i e r  Personenverkehr und N i eder­
lassungsfreiheit bedarf es der Änderung von Landesgesetzen in 

2 8  Bereichen, darunter Sozial- und Behindertenhilfe, Jugend­

wohlfahrt, Wohnbauförderung oder Energie- und Abfallwirt­

schaft . Aus einigen "Landesgewerbe"-Vorschriften ist die Zu­

gangsvoraussetzung der österreichischen Staatsbürgerschaft zu 

eliminieren, und schließlich müßten noch im Landwirtschafts­

sektor einige Gesetze geändert werden . 

Der Bereich der flankierenden und horizontalen Politiken er­

fordert Gesetzesänderungen in 2 0  Einzelgebieten, wie etwa 

Fremdenverkehr, Dienstrecht und Arbeitnehmerschutz, Raumord­

nung, Baurecht, Kanalisation etc . 
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Der gesamte eben dargestel lte Überblick dient aus mehreren 

Gründen nur einer vorläufigen Orientierung: Sowohl die dem 

Bundeskanzleramt derzeit vorliegenden Listen des EWR-Acquis als 

auch die dazu abgegebenen innerstaatlichen Stellungnahmen haben 

teilweise vorläufigen Charakter . Manche Stellungnahmen waren 

nicht rechtzeitig genug im Bundeskanzleramt eingelangt, um hier 

noch berücksichtigt zu werden, andere sind zum Teil noch 

unvollständig . Dazu kommt, daß zwischen einzelnen Sektoren des 

Acquis Überschneidungen bestehen (z . B . Wettbewerb/Transport) . 

weiters haben verschiedenste EG-Rechtsakte oder verschiedene 

Sektoren des Acquis oft nur Auswirkungen auf ein und dasselbe 

Bundesgesetz (z . B . Gewerbeordnung) , oder es berührt umgekehrt 

ein einziger EG-Rechtsakt mehrere innerstaatliche Maßnahmen . 

Außerdem sind viele der in den Acquis- Listen enthaltenen EG­

Rechtsakte nicht umzusetzen bzw . nur formel l  zu berücksichti­

gen, weil sie direkt wirksam und unmittelbar anwendbar sind 

(EG-Verordnungen) oder weil sie unverbindlich sind (Voischläge, 

Empfehlungen) . In einigen Fäl len kann der österreichische Re­

formbedarf auch erst beurteilt werden, wenn die endgültigen 

Fassungen der j etzt noch im Entwurf vorliegenden EG-Rechtsakte 

zugänglich sind . Dasselbe gilt schließlich für das Primärrecht: 

Erst wenn der EWR-Vertrag unterzeichnet sein wird, kann eine 

abschließende Beurteilung des innerstaatlichen Handlungsbedarfs 

erfolgen . 

Zur rechts technischen Vorgangsweise für die Reform der öster­

reichischen Rechtsordnung im Zusammenhang mit der Teilnahme 

Österreichs am EWR hat das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

eine Richtlinie ausgearbeitet, die den betroffenen Stellen die 

legistische Arbeit erleichtern sol l . 

Wie die gegebene Darstellung zeigt, werden sowohl die Gesetzge­

bung als auch die Verwaltung einen großen Arbeitsaufwand in 

relativ kurzer zeit zu bewältigen haben . Um die gesteckten 

Ziele zu erreichen, ist eine gut koordinierte Zusammenarbeit 

zwischen den Organen der Legislative und j enen der Verwaltung 

erforderlich . 
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Innerstaatliche Vorbereitung: EG-Personalentwicklungskonzept 

Im Zuge der österreich ischen Integrationsbestrebungen ist die 

Bundesverwaltung mit einer Fülle neuer Aufgaben quantitativer 

und qualitativer Natur konfrontiert . Dies ergibt sich einer­

seits aus den - in den nächsten eineinhalb Jahren vorzunehmen­

den - Arbeiten der legistischen Umsetzung des i m  Rahmen des 

EWR zu übernehmenden acquis communautaire und i m  Zuge eines 

Beitritts für j ene Bereiche, die im EWR nicht behandelt wer­

den, etwa in der Landwirtschaft oder im steuerrecht. In eini­

gen Bereichen kann sich zur Wahrnehmung von internationalen 

Verpflichtungen die Notwendigkeit von neuen Organisations­

strukturen ergeben. 

we iters muß eine adäquate Präsenz österreichs in den Organen 

und Institutionen des EWR sichergestellt werden . Im Beitritts­

fall gilt dies in weitaus größerem Umfang für die entsprechen­

den EG-Institutionen . Zusätzlich muß genügend qualifiziertes 

Personal für die Beschickung der nat ionalen Vertretungen in 

den EWR- und EG-Komitees zur Verfügung stehen . 

Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, hat die Bundes­

regierung Mitte Juli ein EG-Personalentwicklungskonzept für 

die Bundesverwaltung beschlossen, in dem der sich ergebende 

Handlungsbedarf und die daraus resultierenden Konsequenzen für 

die Ausbildung und die Verwaltungsagenden analysiert werden . 

Für den nicht durch Umschichtungen abdeckbaren Personalbedarf 

wird ein EG- Planstellenpool eingerichtet, aus dem den Ressorts 

in Abhängigkeit des Bedarfs und eines detaillierten Ausbil­

dungskonzepts Planstellen zugeteilt werden. Diese Zuteilungen 

dürfen nur für integrationspolitische Aufgaben e ingesetzt 

werden . Auf diese Weise soll eine entsprechende Ausstattung 

der zuständigen stellen sowie ein kontinuierlicher "Nachwuchs" 

für die EWR- bzw . EG- Institutionen geschaffen werden . Da diese 

stellen aus dem Pool auch dafür dienen sollen, schon länger im 

Ressort Beschäftigte, die im Ausland für EG-Zwecke eingesetzt 

werden, zu ersetzen, wird damit auch die in Hinkunft 

notwendige Mobilität sichergestellt . 
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Als begleitende Ausbildungsmaßnahme wird im Rahmen der Ver­

waltungsakademie unter dem Titel " Europaakademie" ein mehr­

monatiger Lehrgang eingeführt, der erstmals im Frühj ahr 1 9 92 

stattfinden wird . Als Teilnehmer kommen sowohl Bedienstete 

aller Gebietskörperschaften, die ihr Wissen um die europäische 

Integration vertiefen wollen, als auch Personen, die sich für 

eine Bewerbung bei der EFTA (EWR) oder der EG interessieren, 

in Betracht. Dieser Lehrgang wird Vortragende aus den Univer­

sitäten und der Administration sowohl aus dem Inl and als auch 

aus EG-Mitgliedstaaten und EG-Institutionen rekrutieren .  

Beilagen: 

1 .  Avis 

2 .  Auszug aus dem Protokoll der sitzung des Europäischen 

Parlaments vom 10 . Juli 19 91 
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Be i l a g e  1 ( Av i s ) 

KOMMI S S I ON DER EUROPA I S aHEN  GEME INS CHAFTEN 

KOU ( 9 1 ) 1 590 endg . B r Usse l .  den 1 .  Augu s t  1 991 

Beitritts antrag österre ichs 

Ste l lungnahme der Kommi s a ion 
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Vorwort 

D ie �ommi •• ion gibt ihre stel lungnahme zum Beitrittsantrag Österre ichs zu 
e inem Zeitpunkt ab , zu dem bere its vier weitere Betrittsanträge vorl iegen 
( 1 ) . Weitere Bewerbungen anderer europäischer Länder könnten in naher 
Zukunft folgen . 

Diese Entwicklung zeugt von der Attrakt ivität der Geme inschaft a l s  
Sammlungspol i n  Europa . Die Rol le , d i e  d i e  Geme ins chaft i n  d ie.em 
Zusammenhang spie l t , gewinnt im Zuge der gegenwärtigen t i efgreifenden 
Veränderungen in ihrem I nneren ( im  Rahmen der Regierungskonferenzen i.t 
die We iterentwicklung der Gemeins chaft zur Politi.chen Union mit einer 
gemeinsamen S icherheit .politik vorau.zusehen ) ,  aber auch auf 
internationaler Ebene ( deutsche Einigung , grundlegender Wandel der 
wirtschaftlichen und po l it ischen Sy.teme in den �dern Mittel- und 
Osteuropa. e in s chließlich der UdSSR ) weiter an Bedeutung . 

D i e  Gemeinschaft muß zwe ierlei Anforderungen gerecht werden . Zum e inen muß 
sie ohne Z ögern nach den in Artike l 2 3 7  EWGV vorge.ehenen Verfahren den 
europäischen Beitrittsbewerbern , die die wirtschaf t l i chen und polit i s chen 
Voraus .etzungen für eine Mitgl iedschaft erfül len , ihre Bereitschaft zur 
Öf fnung be.tät igen . Z um  anderen muß s ie darau f achten , daß ihre e igenen 
Strukturen hinreichend gef estigt werden , damit die I ntegrationsdynamik 
erhalten b l e ibt . Diese I ntegrationsdynamik muß auch in e iner erwe iterten 
Gemeinschaft erhalten werden können . 

Die Gemeinschaft geht der Vol l endung ihres Binnenmarkt e s  e nt gegen u nd 
bemüht s ich zug le ich im Rahmen der be iden Regierungs konferenzen um 
Gründung einer Wirt schaf t a - und Währungsunion und e iner Pol itischen Union . 
B i s  zum Stichtag für die Vollendung des Binnenmarkte .  am 1 . Januar 1 9 9 3  
dürften auch d i e  Ergebnisse der beiden Reg ierung.konferen zen genehmigt 
worden sein . D ie Kommis.ion vertritt d aher nach wie vor d i e  Au f fa s .ung , 
daß vor diesem Datum keine Verhand lungen über einen neuen Beitritt 
eingeleitet werden Bol lten . Haltung , die s ie bereits anläßlich ihrer 
Stel lungnahme zum Be itritt.antrag der Türkei eingenomme n hat . Unmitte lbar 
danach sollte die Gemeinschaft j edoch bereit sein , Verhandlungen mit 
Bewerbern au f zunehmen , die die wirt schaftl ichen und po l itischen 
Vorausset zungen für e ine Mitgl iedschaft erfüllen . E .  ist klar , d aß die 
Geme inschaft dabei im Falle einiger Bewerber oder potent ie l ler Bewerber 
auch die Implikationen der Neutral ität berücksichtigen muß . Der Begr i f f  
der Neutral ität erfährt im übrigen mit den Veränderungen in Europa und i n  
der Welt allmähl ich e inen Wandel .  

In den Beitrittsverhandlungen wird die Gmeinschaft von dem Besitzstand 
au.gehen mü s.en , der s ich aus der Rat i f izierung der Ergebn i s s e  der beiden 
Regierungskon ferenzen erg ibt J dazu gehören auch die Ergebni s s e  im Bereich 
der gemeinsamen Außen- und Sicherheit.politi k ,  so daß die Geme inschaft in 
die.e Verhandlungen mit gestärkter I dentität hineingehen wird , auf die 
s ich die Bewerberl änder einstel len müs sen . 

( 1 )  Beitritt santräge : Türke i - 1 4 . Apri l 1 9 8 7 ; Österreich - 1 7 . Juli 1 9 B 9 ; 
Zypern - 4 .  Ju l i  1 9 9 0 ,  Malta - 1 6 .  Ju li 1990 , Schweden - 1 .  Ju li 19 9 1 .  
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Oie.er Entwicklungaprozeß der Geme inschaft wird j edoch mit den heiden 
derzeit laufenden Reg ierung.konferenzen nicht abge.chglo •• Ben eein . D ie 
Geme inschaft muß d aher be i den kün ft igen Partnern s ondieren , inwieweit 
die.e bereit B ind , mit ihr den I ntegrat ion.prozeß weiter voranzutre ibe n .  

I m  übrigen werden nach Au f f a s .ung der Kommi • •  ion d i e  Erweiterungen der 
Gemeinschaft zu gegebener Zeit inst itut ione l l e  Anpassungen nach Maßgabe der 
Be itritte Bowie ihrer Anz ahl erf ordern . 
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Ein führunq 

Am 1 7 .  Ju l i  1989 unterbre it.te der öst.rr. ichisch. Außenmin ister Ale!. Hock 
� Namen se in.r Req ierung dem Rat . dar Euro�äiach.n Gemein.cha ften , d�n. 
Antrag se ine . Landes au f B.itr itt zur ' Europäisch.n Geme in schaft fUr Kohle 

und S tahl ( ECKS ) ,  zur Europäischen Wirt scha ftsgem,e inBchalt, ( EWiG )  und. zur 
. EuropiilrChen : Atomqam.iiufC!:l&ft - ( IAC )  • .  " . ', .  : • : .. . '. ' . .  ' . .. . ' �. '::' . •  , .  

' . . . " ... . . . .
.... " .. .. • : .. . . _ ' , . ' 

•. .. ' . . . " .  .. ' . .. . . . ..  . .- ... .. � . 

Die ö.terreichbche . Raqierung betont in ihr.n Schreiben VOG 1 4 .  Juli 1989 ,. 
daß Österre ich bei seinem Beitritt aantrag von daia Grundsatz .usgebt , dab' ,.t: • .  
• e in.n international .nerkannten Status immerwährender Keutr.lit&t " 

. beibehält . In dem' SCJ\re,il)en. , he i.ßt· e .  bierau a - Österreich. geht bei ' der .' . 
' SC:en:tinq die ••• �Antr��. von der ' wahriinri •• iri ... · · 1ntiirn.tlon.l anerkaJ1ßten ... : 

S t atu s der immerwährenden Neut'ral ität , die au f dem Bundesver f a s.ung.g�set % 
vom 2 6 .  Oktober 1955 beruht , Bowie davon au s ,  daß e. auch a l e  Mitglied der 
Europä is chen Geme inschaften au f grund des Saitritt.vertrage. in der Lage 
.ein wird , die ihm aus seinem S tatus als �rwährend neutraler Staat 
e r f l iaßenden recht l ichen verp f l ichtungen zu erfül len und se i ne 
Neutralität spo l i t ik �ls spezif i s chen Be itr a g zur Aufrechterhaltung von 
Fried.n und S icherheit in Europa fort zu set zen " .  

Der damal�e Rat spräs ident Roland Duma s erklärte in s.inem Schreib.n vom 
17 . Ju l i , 1 9 8 9  'zur Bestäti.gung , des Erh a l t s  des B elt:r itt s antr ags , · daß ' d e r  Rat .. 
d i e  �rkläru ngen im Zusammenhang m i t  dem S t atu s immerwährender Neutr.lität 
Öst erreichs z u r  Kenntn i s  genommen habe u nd " d i e s e  Frage von cen zu ständ igen 
Instanzen der Ceme inschaft nach Maßgab e  der gelt enden institutionel len 
Vor schriften geprü f t - werde . 

. . , . 

Am 2 8 .  Jul i  . 1 9 89 be s chloß der R a t  e inst imm i g ,  da s .  Ve rfahren nac� � ike l . 9 8  
ECKS -Vertr ag ,  Art ikel . 2 3 7 · EWG-Vertrag und Artikel: 205 , EAG",Ver.u-aq. � .  " 
e in zule iten • .  B e i  dieser Ge l�enheit erkl ä'rt e d e r  Rat': . .  - • • •  D ie se PrU.fung , 
w i rd zu g egebener Z e i t  u nter Berü c k s icht igung der e ins c hl äg igen 
B e s t Lmmungen der E inhe it l ichen Akte u nd i n s be sondere ihres Art ike l s  30 
Absat z 5 durChg e f ü hrt . "  
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WÄhrend der Vorarbe iten zu ihrer Stel lungnahme b l ieb die �ommi •• ion über 
. die � •• ion ö.terreich. bei den Buropäi.cben Gemein.chatten in am ... l und . . 

die Delegation der BG-� • •  ion tür Ö.terreich in Wien in 'enger FUhluaq �u · 
den ö.terreichi.chen Behörden . Auf die.e Nei.e konnten d ie D ien.t .tel'len 
de� ��i..s •. ion .,e,!:ne reichh.lt��: Do���,a.tion., ��r . �ia: V:�rbilt;lli.� A� " 
ö.t'erre i ch zu.amiaentragen. die iJa übrigen dank der lang j ährigen , en.cjen 
B e z iehungen zur Geme inschatt bereits gut bekannt s ind . 
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Er.ter Te il 

Al lgemeine. 

Biebarige Beziehungen zwiechen dar ee.ainachaft und ÖSterreich 

Der im Ju l i  1 9 8 9  gefaßte Beschluß österreich. , einen Antrag auf Beitritt 
zur Europäi s chen Gemein.chaft zu stellen, war der Xulmination.punkt e iner 
Re ihe von S chritte n ,  d ie Österreich in den vergangenen J O  Jahren 
unternommen hat , um .eine Bez iehungen zur Geme inschaft zu konkreti. ieren . 
Ö.terreich hatte von Anfang an den Wun.ch geäußert , Am europäi.chen 
Aufbauwerk aktiv tei l zun.hmen . Dem 1 9 6 1  g. faBt.n Be.chluß , . in. A •• o z iat ion 
mit d.r Geme in.chaft . inzugeh.n, waren .in. R.ihe von für die Zukunft 
.nt .cheidenden Ereigni . sen vorausgegangen . 

Schon vor 19 5 5 ,  dem Jahr, in dem ö.t.rreich e. ine Souveränität 
wi.dererlangte , hatte . ich di •••• Land die Idee der europäi .chen 
Zusammenarbeit zu e igen gemacht : ö.terreich beschloß , Am Mar.hall-Plan 
teilzunehmen , und wurde .0 Gründungsmitglied der OEE C .  1 9 5 6  trat Ö.terreich 
dem Europarat be i .  

Nachdem d ie Römi.chen Verträge i n  Xraft getreten und die Bemühungen um die 
Schaf fung e iner großen Fre ihande l s zone 1958 ge.cheitert waren , gründete 
Österreich 1 9 6 0  zu.ammen mit sechs anderen europäi.chen Ländern , d ie 
ebenfalls der OEEC angehörten , die Europäis che Freihandel s zone . 

Als 1 9 6 1  e inige EFTA-Länder e inen ersten Anlauf nahmen , um der Geme inschaft 
beizutreten ,  bemühten . ich die neutralen Staaten dar EFTA eben f a l l o  um 
- enge Be ziehungen - mit der Gemeinsch aft , a l l erdings in Form einer 
A s soziatio n .  Nur Öoterre ich hielt an die sem �urs fest u nd erneuerte 1 9 6 3  
se inan Antrag . Da die Wirt s chaftsboz iehungen mit d a n  Staaten der 
Gemeinschaft sehr intensiv waran , wurden 19 6 5  Verhandlungen e ingele itet und 
bis 1 9 6 7  fortge •• tzt . D ie.en Verhandlungen war zum e inen aus Gründe n ,  die 
in der Sache selbst l agen ( vor allen Dingen wegen in.titutionel ler Fragen ) ,  
zum anderen aber auch wegen der damal igen al lgeme inen po l it i.chen S ituation 
kein Erfolg bes chiede n .  

D i e  Au s s icht au f e ine Erweiterung der Geme in.chaft sowie d i e  Tat. ache , daß 
österreich darau f angewiesen war , s ich den Zugang zu s e inen t radit ione l len 
Märkten zu s i chern , führten 1 9 6 9  zu Ge sprächen über den Abschluß e ine. 
Abkommen • •  u i  generi. ( gestützt auf Art ikel 113 und nicht mehr auf Art ikel 
2 3 8  EWGV ) . Diese. Abkommen .ui generi s  wurde durch ein g lobale. 
Freihande l .abkommen ersetzt , das gle ichzeitig mit öeterreich und den 
anderen Staaten der E FTA ausgehande lt wurde und am 1 .  Januar 1 9 7 3  in Xraft 
trat . 

Dank diese. Interim.abkommens mit der Gemein.chaft , da. drei Monate vor dem 
globalen Fre ihande l e abkommen in Xraft trat , kam Österreich für kurze Zeit 
( 15 Monate ) in den Genuß e iner höheren anfängl ichen Z o l l senkung ale die 
anderen EFTA-Partner . Der f reie Warenverkehr im gewerbl ichen Bereich 
zwi .chen der Geme in.chaft und Österreich wurde im Juli 1 9 7 7  r.a l i s iert ( l ) . 

( 1 )  mit Au .nahme . iniger empfindl icher War.n , die er.t 1 9 8 4  l iberal i . iert 
wurden . 
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Da die Beziehungen Österre ichs zur Geme inschaft b i s  Kitte der acht z iger 
J ahre größtente i l s  von wirtschaftl ichen und insbe sondere von 
hande l spolitischen I nteres sen geprägt waren , wurden die Verwirkl ichung des 
Binnenmarktes der Zwö l f  und d ie Au s s icht au'f eine Pol it i s che Union in 
österreich als neue Herau s forderung empfunden und lösten dort e ine 
Diskussion über seine Zukunft in Europa aus . seit 1 9 8 6  vol l z ieht s ich in 
Österreich a l s  Antwort auf die Veränderungen in Europa e ine po l it ische 
Neuorientierung . Ziel der österreichi schen Außenpol it ik ist seitdem 
g leichermaßen die Fortset zung der Neutral itätspol it i k  u nd der 
qutnachbarl ichen Bez iehungen mit dem Westen und dem Osten sowie e ine 
akt ivere Annäherung an die Geme inscha f t , auf die besonderer Wert gelegt 
wird . österre ich wüns cht , in den zukünft igen e inhe i t l ichen Harkt integriert 
zu werden . 

1 9 8 7  f and diese Neuorientierung gegenüber der Gemeinschaft ihren Aus d ru c k  
in einer - globalen Annäherung- Österreichs mit dem Z ie l , ganz Am 
B i nnenmarkt der Zwö l f  teilnehmen zu könne n ,  ohne j edoch s chon beitreten zu 
wollen .  Da diese g lobal e  AnnÄherung n i cht zu den erhofften E rgebnissen 
führte , ent a chied s ich die österre ichi sche Regierung im Lau f des Jahre. 
1 9 8 8  für den Beitritt und stellte im Ju l i  1989 ihren Antrag auf 
Vol lmitgl iedscha ft , a l lerdingo unter dem ausdrückl ichem Vorbehalt der 
Wahrung der österreichi schen Neutr� l it ät .  

Para llel zu d i e s e r  E ntwicklung kam a u  au f pragmat is cher Ebene z u  e iner 
zunehmenden I ntens ivierung der B c % i chungen �wischen der Geme inschaft und 
der ErTA insgesamt über den Rahmen der Fre ihande l s abkomme n  hinau s , vor 
a l len D ingen seit der Luxemburger Erkl ärung des Jahr e s  1 9 B 4 . D ank des 
pragmatis chen und punktuellen Ansatzes de8 - Luxemburger Prozes ses - konnte 
die Zusammenarbeit zwischen der EG u nd der EFTA in vielen Bereichen 
i ntens iviert werden . 

Das We ißbuch über die Vollendung des B innenmarkts bi8 1992 und die 
Befürchtungen der EFTA-Länder als wichtig8ter Handel apartner der 
Gemeinschaf t , d ie Position ihrer Unternehmen könnte dadurch negativ 
bee influßt werden , g aben schließlich den Anstoß dazu , geme insam nach e iner 
Form umfas senderer u nd bes ser struktur ierter Bez iehungen zu suche n :  Der 
Europäische Wirtschaftsraum ( EWR )  8011 nun die Rea l i s ie rung der vier 
Fre iheiten ( freier Waren- , D ienatle istungs- und �apitalverkehr sowie 
Freizügigkeit des Personenverkehr s ) und e ine stärkere B et e i l igung an den 
hor izontalen und flankierenden Polit iken der Geme in8chaft ermögl ichen . 

D ie Ges chichte der Bez iehungen zwi s chen Österreich und der Gemeinschaft in 
den letzten 3 0  Jahren zeigt , daß die österreichische Regierung immer wieder 
I nit iativen zur Gestaltung der Beziehungen zur Geme in8chaft ergriffen hat , 
die zwar nicht immer von Erfolg gekrönt waren , aber dennoch Z eichen set zten 
und wichtige Folgen auch für andere Lnnder h atten . 

I n  der Ents che idung , s ich endgü ltig der europäischen Integrat ion 
zu zuwenden , kommt Österre ichs W i l l e  zum Au sdruCk, sein S chick.al mit e iner 
Geme inschaft zu verbinden , die heut� wirtschaft l ich immer stärker 
integriert ist und e inen Wandel ihre r politischen Strukturen erfährt . D ie s e  
Hinwendung erfolgte z u  einem Ze itpunkt , da d e r  vö l l ige Zusammenbruch d e r  
Systeme i n  Kittel- und Osteuropa noch nicht i n  v o l l em  Umf ang vorherzu s ehen 
war . 
Heute erscheint ö.terreichs Beitrittsantrag in e inem völ l ig veränderten 
�ontext , in Europa ebenso wie in der ganzen Welt . 
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Österreichs Wirt schaft im Spiege l der G�meinßchaft 

Im �eis der Mitgl iedstaaten der Gemeinschaft wäre Österreich eine 
Wirt schaft8macht mitt lerer Größe ( l )  und würde zu den s t ab i lsten und 
wirt schaftl ich stärksten zählen . Anges icht. der hohen �onvergenz zwi.chen 
der österreichi.chen Wirts chaft und der wirt.cha f t  der Gemein.chaft wird 
dieses Land in j eder Hinsicht an den großen Gemeinschaft.proj ekten 
tei lnehmen können ,  an der Verwirkl ichung de. B innenmarkte .  und der 
wirt schafts- und währungsunion ebenso wie an der S tärkung de. 
wirtschaftl ichen und sozialen Zus ammenhalt • •  DafUr müßten nicht einmal die 
bisherigen Wirtschaftspolitiken grundlegend geändert werden . 

1 .  D ie österreichi.che wirtschaft f loriert und expandiert . D ie 
ge.amtwirtscha f t liche Lage ist ausgewogen . Die Inflation.rate verläuft 
seit l angem ähnl ich wie die günstigsten Inf lati on.raten in der 
Gamein s chaft und i s t  weit erhin n iedrig . Zwischen 19B6 und 1990 . tiegen 
die Preise für den privaten �ons um durch.chnittlich um kaum mehr a l .  
2 , pro Jahr an , d am i t  l iftgt die Pre i s steigerungsrate u nter d em  Wert , 
den die sGlit Beginn lUIl WlachselkursamechanJ.ltlnu s  des EWS teilnehmenden 
Ländßr d u r c h o c h n it t l ich ve r x: e ;"chnet haben . Zwar kam .s 1 9 9 0  unter dem 

E influß e iner ang e s p annten il::l'!pa z ität s l age , höheror Lohnkosten und des 

zeitwe i l igen An s t i e g s  des Erdö lpre i s o B  �u e inem leichten Anstieg der 
I n f l at ion . Jedoch d ü r ft e  in den kommende n 2!we i J ahren d ie Zunahme der 
Arbe itslosigkeit für mäßige Lo hne rhöhunga n Borgen , so daß s ich d ie 
Inflat ionsrate mit etwa 3 \ auf e inem N iveau halten wird , das einer 
weiteren Stab i l i s ierung des Wechoe lkursss de8 S c h i l l ings nicht 
entgegens teht . D a s  staatl iche De f i %it igt rell'!tiv niedrig , die 
öf fentl iche Vers chu ldung im Verhl H tn is zum BIP l a g  durchgängig unter 
dem Garoe inschaftsdurchschnitt , und die Zahlung sbilanz ist beinahe 
ausgeg l ichen . 

2 .  Darüber hinaus gel ang e. in den letx:ten Jahren dank eines breiten 
sozialen �onsens.s und e ina. kooperativen �onzepts in der Lohnpolitik,  
das Ziel der wirtschaftl ichen stab i l ität mit .ehr erfreul ichen 
Wachstums- und Beschäftigungszahlen in E inklang zu bringen . Der 
durchschnittl iche Lebensstandard der Österreicher liegt über dem 
Gemeinschaft sdurchachn itt , und die Arbe it alosenquote i s t  .eit l angem 
relativ n iedrig.  Der l angs ame  Au f s chwung in der er.ten Häl fte der 
acht z iger Jahre , in der daa BIP durchschnitt l ic h  um 2 , pro Jahr 
zunahm, führte Bchließ l ich zu Q iner Phase außergewöhnl ich dynamis chen 
wirt ocha f t li chen Wachstumu . 

Zwischen 1 9 8 6  und 1 9 9 0  wuchs d a ß  B I P  im Jahre edurch.chnitt um 3 \ ,  1 9 89 
und 1 9 9 0  l ag der Anst ieg sogar bei 4 , oder d arübe r .  O ie 
öoterrnichische Wirt schaft verzeichnete vor a l len D ingen e ine deutl iche 
Zunahme der Exporte in dle Gt:UDei.nschaft , insboeondere nach Deutschland . 
Al lerdings t rug au ch d i s  �ehr günstige �ntwicklung der grundl egenden 

( 1 ) Öst erre ich hat e ine Gesamt t l äche von 84 . 000 km' und zählt 7 , 6  Mill ionen 
Einwohner ( 1 9 8 9 ) , was 2 , 3  , der Gesamtbevölkerung der Gemein.chaft 
au smacht , der Anteil der Au . l inder an der Bevöl kerung beträgt in 
Österre ich 4 , . D a s  Pro-�opf-BIP erreichte 1990 1 6 . 300 ECU und l ie gt 
somit um 13 , über dem Pro-�op f - B I P  der Geme inschaft ( 14 . 4 00 ECU ) .  
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b innenwirtschattl ichen Faktoren,  vor a l len D ingen die n i e dr ige I n f lat ion , 
der Rückgang der realen Lohnstückkosten und d ie Verri ngerung de. 
staatl ichen Haushal t ade f i z its , zur deutl ichen Beachleu nigung der 
I nvestitionstät igkeit be i .  

D i e  Beschä f t igung nahm gleichzeitig mit dem Wirt s cha ft.au f .chwung .pürbar 
zu . Wegen de. Zu.troms aus ländis cher Arbeitnehmer , vor a l len D ingen au. den 
Lindern Sildosteuropa. , erhöhte s ich die Arbeitslose nquote a llerdings 
weiterhin . N a ch der österre ichia chen Def init ion ( gemeldete Arbeit . lose ) 
. tieg . ie von 2 , im Jahr 1 9 87 au f 5 , im J ahr 1 9 9 0  an u nd l iegt damit 
immer noch deutlich unter dem Geme inschaftsdurchschnitt . I n  der Tat kam e in 
beacht l icher und wachsender Teil der neuges chaf fenen Arbeit.plät ze ( 1 9 9 0 :  
7 6  ' ) den aua l ändiachen Arbe itnehmern zugute . 

3 .  Diese .ehr ausgewogene Dosierung der makroökonomi .chen Politiken hat 
weitgehend zu den guten Ergabnissen der österre ichi.chen Wirtschaf t  
beigetragen . Im Bere ich der Währungspol itik s chuf die B indung de. 
Schill ing. an die D-Kark den notwend igen Rahmen fUr d ie stabili. ierung 
der wirt s chaftl ichen Eckdaten und hatte beträchtl iche Auswirkungen au f 
die anderen Bere iche der Wirts cha ftspol itik.  Der Unter. chied der 
Kapitalmarkt z insen im Verg le ich zur D-Kark , ein zuverl ä s s iger I nd i kator 
für das bestehende Rieiko , betrug prakt i sch n iamal .  mehr a l s  e inen 
Prozentpunkt und verschwand in den l etzton Konaten sogar völ l ig .  
Außerdem konnte der Wechselkurs des Sch i l l ings vor a l l e n  Dingen 
gegenüber den Ländern des EWS dank der stab i l en Wechselkurerelat ion zur 
D-Kark ( und damit ind irekt zu den Währungen der anderen Länder d e s  ENS ) 
dauerhaft stab i l isiert werden . 

Die Haushaltspolitik t rug in den let zten vier Jahren beträcht l ich dazu 
be i ,  das ges&mtwirt schaftl iche Gle ichgewicht und die Glaubwürdigkeit 
der angestrebten Veränderungen zu erhalten . D i e  
Konsolidierungsbemühungen galten zunächst der Redu z ie rung des 
staatl ichen D e f i z its und der Beschne idung der ö f fent l ichen Ausgaben . 
I hr Anteil am BIP ging ab 1987 zurück , l iegt aber immer noch über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt . D ieae Konaolidierungsbemühungen betraf e n  
auch die Senkung u n d  Vereinf achung der direkten Besteuerung der 
natürlichen Personen und der Unternehmen . S ie mü.sen a l l erdings 
inabe.ondere im Bereich der Auagabenpolitik we iterhin fortge.etzt 
werden . E inerse its besteht die Ge f Lhr e ines Abf l auens der Konj u nktur in 
dem Kaße , wie die posit iven Auswirkungen dor deutschen Vere inigung au f 
die österreichischen Au sfuhren nachlas sen , was den An s tieg der 
Steuere innahmen bremsen und e ine - automat ische - Zunahme der 
Transferleistungen nach s ich ziehen könnte . Andererseits wäre der s chon 
j et zt spürbare Druck , die Kehrwert ateuere ätze zu senke n ,  die in 
österreich höher s ind als in den me isten Ländern der Geme inscha f t , nach 
dem Beitritt noch größer.  E ine d i s z iplinie rte Au sgabenpol itik müßte es 
ermögl i chen , die Dros selung dar öffent l ichen Verschu l dung und d i e  
Senkung d e r  caaamtsteuerbe l a stung , d i e  i n  öaterreich relativ hoch i st ,  
mite inander in E inkl ang zu bringen . 
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4 .  Die Lohnpol itik spielt in Ö sterreich für die Aus gewogenheit des 
wirt scha ftspolitischen Instrumentariums e ine wichtige Rol le .  Im Prin z ip 
wird die Autonomie der Sozialpartner nicht in Frage ge.te l l t .  Jedoch 
gibt da. gesetzl iCh verankerte Forum aue Regierungsvertretern , 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern , in dem prakt isch die Leitl inien der 
gesamten Wirtschaftspolit ik erörtert werden , den Lohnverhandlungen 
einen ent scheidenden Impu l s  und trägt maßgeblich zu dem in österreich 
besondera breiten aoz ialen �onaena be i .  Im übrigen k8nnen 
Tarifverhandlungen , die im a l lgemeinen fUr alle Unternehmen e iner 
Branche gelten , nur mit der Zustimmung der - Paritätis chen Xommi s s ion 
fUr Preis- und Lohnfragen - e inge leitet werden . Die.e Xommi . a ion greift 
zwar nicht d irekt in die Verhandlungen ein,  doch beeinflu • •  en ihre 
Entsche idungen deren I nhalt g anz o f fens icht l ich. 

D ie fUr 8sterreichische Verhlltnis se we iterhin relativ hohe 
Arbeitsiesenquete b l e ibt für d ie Lohnpol itik eine Herau. f orderung . Der 
Zustrom weniger gut integrierter Arbe itnehmer zum Arbeitsmarkt , die 
Zunahme der Schwarzarbe it und die Verdrängung ö aterre ic h ischer 
Arbeitnehmer durch Einwanderer veranlaßten die ö sterreichische 
Regierung dazu , admin istrative Maßnahmen zu ergreifen,  um die 
E inste llung von aus l änd ischen Arbe itnehmern e inzuachränken . Da d i e  
dynamiache Schaf fung neuer Arbe itsplätze mit e iner starken E inwanderung 
und einem Anst ieg der Arbe i t s 1 0a enquote e inherging , müßte zur 
Erreichung e iner au sgoglichenen Arbe it .markt l age sowohl h ins ichtl ich 
der Lohnentwicklung ala auch der Anpassungsfähigkeit und der 
beru f li chen Bil dung die biaherige Pol itik überprüft werden . 

s .  Im Bereich der s t rukturpol itik müs.en die Bemühungen um e ine s t ärkere 
Wettbewerba fähigke it und eine höhere Produkt ivität fortgesetzt werden . 
Denn Fehlentwicklungen au fgrund mange lnder stru kture l le r  Flexib i l ität 
könnten au f Dauer die unbe s tr itten po s it ive gesamtwirt a chaftl iche Lage 
Österre ichs in Frage stel len . Die 8sterreichische Wirtschaft l äßt 
berufsständische Tendenzen erkennen, die vom E inf luß starker 
I nteressenverbände herrühren , diese pro f itieren von Sonderregelungen , 
d ie ihnen im Lauf der Jahre e ingeräumt wurden . Die me is ten d ieser 
Regelungen beschränken vor a l lem im Dienatleiatungabere ich d ie Ausübung 
best immter Tätigkeiten und verhindern so zusät z l ichen Wettbewerb . 

D ie au f diese We ise geschützten Sektoren ( vor a l l em Verkehra- und 
Telekommunikationswe sen , Banken und Vers icherungen ) arbeiten nicht sehr 
produktiv . Mangel nde Flexibil ität läßt s ich im übrigen auch im Bereich 
des Handels festste l le n .  Sie wirkt s ich be sonders au f die Prei s e  für 
�onsumgüter , aber auch für I nvestit ionsgüter au. , die höher s ind als in 
vergleichbaren Nachbarländern . 

All dieae Schwächen bedeuten f ü r  die geaamte ö sterre ichische 
Bevölkerung e inen Wohl standsver lust , auch wenn e inige Sektoren daraus 
e inen s pe z i f i s chen Vorteil ziehen . Sie gefährden außerdem die 
Wettbewerbs f ähigkeit j ener Sektoren,  die der au a l ändischen �onkurrenz 
ausgesetzt s ind . Unter die s.n Um ständen müßte der Be itritt Österre ichs 
zur Gemeinschaft den bereits begonn.nen Strukturre formen e inen neuen 
Impu l s  geben und wÄre g leichzeitig eine weitere GewÄhr für ihren 
Erfolg . 
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6 .  ö.terre ich. Außenhandel be.chr�nkt . ich we itgehend auf Europa und i s t  
Spiegelbild .einer geograph isch u n d  hi.torisch bedingten Beziehungen 
mit aeinen Nachb arn . Somit kann man im Bere ich de. Hande l. die 
I ntegrat ion öaterreichs in d ie Geme inschaft a l e  l ängat vol l zogen 
anaehen . D ie Handel.be ziehungen zwi achen österreich und der 
Gemeinachaft und vor allen D ingen m it be.t immten Mitg l ied. ländern waren 
immer .ehr eng . Der Warenverkehr hat e ine Größenordnung erreicht , die 
den innergemein.chaftlichen Hande l der me ieten Mitg l ied.taaten be i  
we item übereteigt . 
Ale wichtigeter Handelepartner l iefert die Gemeine chaft 6 8  , a ller 
öeterreichiechen E in fuhrennd nimmt 65 , aller öeterreichiechen 
Aue fuhren ab .  
Im Handel zwiechen der EG und öeterreich eteht Deutechland traditione l l  
an er.ter Ste l l e ,  gefolgt von Italien • .  

Für die Geme inschaft iet öeterreich wegen der D imene ion eeiner 
Volkewirt schaft naturgemäß ein weniger g ewicht iger Partner , au f den nur 
4 , 5  , der geme inachaft l ichen E infuhren und 6 , 5  , der geme inschaf t l ichen 
Au.fuhren ent fallen . Dennoch gehört öaterre ich zu i hren bedeutend sten 
Handel spart nern : In den let zten Jahren ( 1986-1990 ) war Österre ich der 
fünftgrößte Lieferant ( nach den USA , Japan , der Schwei z  und Schweden )  
und der drittwichtigsto Abnehmer von Geme inschaftsexporten ( nach den 
USA und der Schwe i z  und noch vor Schweden und Japan ) .  

Der tradit ione lle Hand e l a b i l anzübe r a chuß zugunsten der Geme inschaft 
erreichte in den letzten Jahren 6 ��d .  E CU . D ies i s t  das größte 
österreichische Hande l . de f i z it ; es i s t  v ierma l . 0  groß wie das De f i z it 
gegenüber Japan . 

Der Warenverkehr zwischen der Geme inachaft und Österreich wei s t  v iele 
Geme in.amkeiten au f .  Im wesent l ichen werden gewerbl iche Waren 
gehandelt . 

Die Gemeinachaft l ie fert faat drei Viertel der öeterre ichiachen 
E infuhren von gewerblichen Waren und mehr als die Hälfte der Importe 
von l andwirts chaftl ichen Erzeugnissen . Zwar s ind die österreichischen 
Exporte in etwas geringerem Maße au f die Gemeinschaft konzentriert , 
doch gehen immerhin 6 5  , der gewerbl i chen Waren und mehr als 60 , der 
l andwirt schaft l ichen Erzeugni s se in die Geme inschaft . 

Bei den gewerbl i chen Waren werden zwis chen der Geme inschaft und 
Österre ich vor a llen Dingen Fahrzeuge , Kaschinen , E isen- und 
Stahlerzeugni. se ,  Chemieprodukte , Text i lwaren und Bekle idung gehande lt . 
Im übrigen kommen 7 7  , der nach Österre ich e inge führten Autos aus der 
Gemeins chaft . Andererseits gehen 70 , der österreichiechen Aue fu hren 
von Papiererzeugniaaen in die Geme inschaft . 
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Was d ie übrigen wicht igen Hande l . partner Ö.terre i chs anbelangt , .0 i st 
te.tzuha lten , daß der Handel m it den Lindern Kittel- und Osteuropa. d ie 

g l e iche Größenordnung hat wie der mit a l len ETTA-Partnern zusammen . 
Kehr a l s  1 0 , der ö.t erre ic h i .chen Expo'rt e gehen in d i e  ETTA-LÄnder und 
7 , der Importe kommen aus d ie a er Freihande l.zone , wobei die Schwei z  
und Schweden d ie wichtigsten Partner . i nd . 

Verg l ichen mit anderen Indu str i e l indern i.t der S t e l l e nwert der Länder 

Kitte l- u nd O.teuropas ( darunter die UdSSR und Jugos l awien ) im 
ö.terre ich i.chen Außenhandel relativ hoch . 1990 ( 1 ) g in gen mehr a l .  
10 , d e r  ö .terre ichi.chen Aus fuhren i n  die.e LInder , die ihrer.eit. 
t a a t  7 , der Importe l ie ferten ; der wicht ig.te Partner i.t die UdSSR , 
gefolgt von Ungarn , der CSSR , Jugos l awien und Polen . Im Vergleich dazu 
haben die Llnder Kittel- und Osteuropas e inen durch.chnittl ichen Ante i l  

von 8 , a n  den E in- und Au s f uhren der Geme in.cha f t . 

D i e  wichtigsten außereurop ä i . chen Abnehmer f ü r  österreichi. che 

Au . fu hren . ind dia USA ( 3 , 2  ' ) und J�pan ( 1 , 6 ' ) , die ihre r . e i t s  3 , 6  , 
b zw .  4 , 5  , der ö a t erre ichie chen R infuhran l ie f e r n . 

( 1 )  S e it 1 9 9 0  i . t  d i e  ehema l ige DDR in den Geme i n . c h a f t  • •  t a t i s t iken 

berü c k . icht i gt und w i rd a l . o  n i cht mehr z u  den mittel- u nd 

o.teuropä i a chen LÄndern g o z Ä h l t . 
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Binnenmarkt und Europäischer Wirtschaftsraum 

Der Beschluß der Geme inschaft , b i s  zum 1 .  Januar 1 9 9 3  den Binnenmarkt zu 
vol lenden, hat s ich von Anfang an entscheidend auf die Beziehungen EG-EFTA 
ausgewirkt . Bereits in der Luxemburger Erklärung vom Apr i l  1 9 8 4  hatten d ie 
Mini .ter der XG und der EFTA ihrem Wun.ch Au.druck verl iehe n ,  die 
Zu.ammenarbeit im Rahmen der Fre ihande l.abkommen und über die.en h inau. zu 
vert iefen und aus zuwe iten , wobe i d ie becondere Relevanz der Bemühungen der 
Gemein.chaf� um Ausbau i hres B innenmarktes für d ie Bez iehungen EG-EFTA 
anerkannt wurde . 

Allmähl ich wu rde e. j edoch be iden seiten klar , daß e ine stärker 
strukturierte Bez iehung erforde r l ich war , um die Z u eammenarbeit parallel 
zur Vollendung des Binnenmarkte. der Gemeinschaft zu konsolidieren und zu 
verstärken . 

Daher hAt Österre ich neben ee inen Beitrittsdemarchen gemeinsam mit s einen 
EFTA-Partnern auch akt iv an den Verhandlungen mit der Gamein.chaft im 
Hinblick au f d ie Errichtung e ine B Europä is chen Wirt s chaft.raums ( EWR )  
teilgenommen .  Nach dem EWR-Abkommen ,  das am 1 .  Januar 1 9 9 3  i n  �aft treten 
sol l ,  würden praktisch die ge.amten b innenmarktrelevanten 
Rechtsvorechri ften der GemeinBchaft in ihrer Substanz in den EFTA-Staaten 
gelten ( in einigen Fäl len nach e iner Obergangszeit von normalerwei.e n ic ht 
mehr a l e  zwei Jahren ) .  

Öaterreich wird a l so dann bere its e inen Großteil dea gemeinschaftlichen 
Besitzetandes zu übernehmen haben , den e. später als neuer Mitgl iedstaat 
insgesamt übernehmen muß . D ies gilt inabesondere für die Vorac hriften über 
den freien Waren- , Dienstleiatungs- u nd �apitalverkehr sowie die 
Freizügigkeit , die Vorschriften im Bere ich der Sozia l po l it i k ,  dea 
Umwe ltschutze s ,  dos Gese l l schaftorechtD , deo Verbraucherec hutzea und der 
Wettbewerbsrege ln . 

In den Beitritt averhandlungen müßten demnach haupt sächlich die übrigen 
Bere iche des Gemeina cha ftarechts behandelt werden, d . h .  i n  erster Linie die 
Landwirtschaft , die Außenbe z iehungen , Institutionen und Hau a halt sowie die 
Frage deR alpenquerenden Straßenverkehrs .  In dieser Stellungnahme werden 
folgl ich vorwiegend diese letzteren Fragen behandelt . 
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Au swirkungen des Beitritts 

Gewerb l i che Wirt schaft 

In Anbetracht der bis zu einem wesent l ichen Grad bereits erfolgten 
I ntegration der gewerbl ichen Wirtschaft Österreichs und der Gemeinschaft 
s o l lte die E inbez iehung der österreichischen I ndustrie in den B innenmarkt 
der EG insg e s amt gesehen trotz gewis ser punktueller Probleme ohne größere 
strukturel l e  S chwierigkeiten ablaufen , um so mehr , a l s  das 
gesamtwirtschaftl iche Umfeld nach wie vor günstig ist . 

Da s e it 1 9 7 3  e i n  Freihandel sabkommen in �att ist , konnten die 
Verantwortl ichen der österreichischen I ndustrie und der EG-I ndustrie 
bereits ausgedehnte Erfahrungen im Bereich des Wettbewerb. und der 
Zusammenar be it sammel n .  Die Konvergenz der I ndustriestrukturen wurde ferner 
durch zwei Faktoren beschleunigt : die Umstrukturierung und die 
Privat i s ierung . Dieser Prozeß wird durch das Inkratttreten de. EWR­
Abkommen s  am 1 .  Januar 1993 weitere Impu l s e  erhalten . 

Kitte der acht z iger Jahre f and e ine intens ive Umatrukturierung statt , die 
insbe sondere i n  der Grundsto f findustrie ( E isen und Stah l ,  Papier , NE­
Ketalle und Chemikal ien ) noch n icht abgeschlossen ist ; dadurc h  kam es zu 
wesentl ichen Verbes serungen der Produkt ivität und der f in an zi e llen 
Leistung s fähigke it ( unter dem die Strukturanpassung begünstigenden E influß 
der gesamtwirt schaft l i chen Konj unktur ) .  Die Produktions- und 
Be.chäftigungs zahle n ,  vor allem aber in dynamischer S ic ht die 
I nvestitionstrends , veranschaul ichen diesen Prozeß . I n  der zweiten Häl fte 
der achtziger Jahre nahmen die Investitionen stärker zu als da. B I P  u nd 
erreichten 1 9 9 0  24 , des B I P ;  dabei handelte es . ich übe rwiegend um 
Rat iona l i s ierungs investitionen in �isensektoren . Erst i n  j Ungster Zeit 
verlagerten s ich die Investitionen von der Strukturanpas aung auf die 
Kapazität.steigerung . 

D ie E ingr i f f e  der ö f fentlichen Hand waren i n  der Vergangenheit e in 
SchlUs selel eme nt der österre ichischen I ndu8triepo l it i k ,  nicht nur durch den 
Einf luß der ataat l ichen Unternehmen und der staatlich kontrol lierten 
Banken , sondern auc h  durch staat l iche Beihil fen und Regelungen . Hier i8t 
zur Zeit e ine merkliche Tendenzwende mit e iner Verringerung der staatl ichen 
Beihil fen , P r ivat i s ierungsmaßnahmen , Betonung horizontaler Kaßnahmen zur 
Verbes serung der Wettbewerbs fäh igkeit und Deregul ierung zu beobachten . Die 
Teilprivati s ierung und umfas sende Umstrukturierung der Holding OIAG ( 1 )  
macht rasche Fortschritte und hat bereits 1 9 89 nach j ahrelangen roten 
Zahlen zu e inem po s itiven Betriebsergebni. gefUhrt . Auc h  die Privatis ierung 
von zwe i fUhrenden österre ichischen Banken - �editanatalt-Bankverein u nd 
Österreichische Länderbank AG - ist im Gange . Dennoch i st die 
österre ichische Volkswirtschaft nach wie vor e ine der am stärksten 
regulierten in der OECD , wobei institut ionel l e  Faktoren ( insbesondere die 
Gewerbeordnung und das Kammersystem ) ebenso e ine Rol l e  spielen wie da. 
Verhalten der Marktteilnehmer , das i n  e inzelnen Sektoren Karktzugang und 
Tätigkeiten erschwert . 

( 1 )  Ö.terreichischa I ndu strie AG 
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E ine er.te Analy.e der von ö. terre ich vo rgenommenen E igenbewertung der 
ge ltenden Recht.vor.chriften und ihrer Vere inbarke i t  mit dem 
geme in.chaft l ichen Beait z s tand im Bere ich de. B innenmarkte . deutet darau f 
hin,  daß österre ich bere it und wil l e n s  i s t , '  b i s  zum 1 .  J anuar 1 9 9 3  in 
Ubereinatimmung mit den vorau • •  icht l i c hen Verp f l ichtungen aU M dem EWR­
Abkommen den größten Teil der m in ac hl äg igen Vorschri ften zu überne hme n .  E s  
dürfte nur wenige Au .nahmen von die.er a l lgeme inen Rege l geben , 
inaheDondere im Aut omob il aektor , a o  daß in 8 in igen FÄl len e ine 
Ubergang. ze it 8 r f ord�rl ich •• in wird . 

Trotz der . t arken I n t egration der gewerb l ichen W i rt s c h a f t  ö.terreich. und 
dar Geme in.chaft . ind nicht.de. t"",e nignr gewi • •  e Probl eme zu e rwarten , 
( z . B .  betre f f end .taatl iche Be ihi l f en für Stah l  und Autbmob i l e ,  

Ver zögerungen be i  d e r  Umotru Xturierung d e r  Stah l indu.trie , 
�apa%ität . a u f .tockung in Soktore n ,  die auf BG-Ebene bere it. unter 
Uberkapa %ititen le ide n ) ,  .0 daß im Fal l e  de. Be itritt. die D i.parit�ten 
. chr ittwe i a  .. korrigiert we rden mUßten . 
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Land- und Forstwirt s ch a f t  

Wirt s chaf t l i ch u n d  a o z i a l  we ist die ö sterre i c h i sche Landwirtachaft viele 

Berü hrungspunkte mit der Landwirtschaft der BG au f .  Bereits An f ang der 
s echz iger Jahre ent .chied s ich Österreich denn auch au.drücklich d a fü r ,  
.eine Agrarpo l it ik mit derj enigen der Game in.chaft z u  eynchronis iere n .  
Folgl ich dürfte die Anpas sung Ös terreichs an die Gemeinsame Agrarpo l it i k  
grundaät z l ich ohne S chwi erigke iten verl aufen . 

Dennoch s ind au fgrund gewi.ser Neueru ngen in der ö s terreich is chen 
Agrarpo l itik der acht z iger Jahre e inige gewichtige Unter.chiede zur GAP zu 
s igna l i s ieren : S o  wurde z . B . für die heimische Produkt ion durch Marktrege l n  
und eine ent.prechonde Pre i . po l i t i k  e in höhere. S chut zniveau ge.chaf fen , 
und aoziale , regionale , ökologia che und andere Maßnahmen zugunsten d e r  
Landwirt schaft erhalten e ine verhältnismäßig atärkere f inanzielle 
Unterstützung ( au f grund der sogenannten · öko.ozialen Agrarpol itik- , die 

1 9 8 7  au f den Weg gebracht wurde ) . 

Trot z der Be rü hrung spu nkte im Grundsät z l ichen we ichen d ie in Österreich 
geltenden Prei • •  t ü t zungs- und Harktrege lung s syst eme von der GAP ab , wodurch 
e ine Anpa s s ung der ö st erre ichia chen Pol itiken notwendig wir d .  I n sbe s on dere 
die derzeit in Österreich üb l i chen hohen Er zeugerbe i h i l f en w ird man in 

mög l ichst kurzer Z e i t  au f EG-Niveau herunters chrauben müs s e n .  

D i. ös terre ich i s che Landwirt s ch a f t  wird a 1 8 0  Pre i . e inbußen hinnehmen 
mü s s en , doch g l e ichzeit ig s ind auch Rückgänge der P rodukt ion.kosten z u  
erwarten , für die e ntweder e i n e  veränderte Bqsteuerung oder durch den 
europä is chen Wettbewerb verursachte Pre issenkungen zu au s lö senden Faktoren 
werden können .  E s  ist j edoch daran zu er innern , daß der Rückgang des B I P  in 
e inem Sektor noch ni cht automat isch e i nen verg l e i c hbaren Rückgang der 
bäuerli chen E inkommen bedeutet . Was daa Produ ktionaniveau anbel angt , s o  i s t  
nach öBterre i c h i B chen S chät zungen von e inem Rückgang i n  d e r  Getre ide- , 
S c hwe ine f l e i .ch- und Ge f lügelproduktion, be i Rindfleisch dagegen von e inem 
Produktions zuwachs aus zugehe n .  

Zum g�genwärt igen Z e itpunkt wird j edoch j eder Versuch e iner det a i l l iert e n  
Erfas sung des eventue l l e n  Anpa s B ungobedar f s  u nd der mögl ichen Au swirkungen 
deo B e itrit t s  au f die Landwi rt s c haft dadurc h  erheb l ich erschwert , daß die 
EG s e lb s t  au f e inen agrarpo l it i s chen Kurswa nde l  s innt , durch d e n  n i c h t  nur 
die bedeutenden Märkte , s ondern auch e inze lne I n s t rumente der Struktur- , 
Umwelt- und For stpo l it i k  berührt werden .  Am 9 .  Ju l i  1 9 9 1  hat d ie Komm i s o io n  
e ine Mitteilung a n  R a t  u n d  Eu ropaparl ament z u  d ieser Themenstel lung 
( KOM ( 9 1 )  2 5 8  endg . ) verabsch iedet . E ine Uberprü fung der EG-Polit ik 
ent sprechend den Leit l inien deo �ommi 8 8 ionBvorschlagB könnte dazu f ü hren , 
d aß man in der Frage der er fo rder l ichen Anpas .ungen d e r  ö o t erre ichi s chen 
�gra rpo l it i k  zu einer veränder.t e n  EinBch�t zung ge l angt . 

Be zogen au f don Außonhandel i.t zu cagen , daß da� ö . t e rreichi.che Sy.tem 
des Zoll.chutze. u nd der Export aubvent ionierung zwar im a l l geme inen auch in 
d irektem Zueammenhang zu der Höhe der inländ i a chen Subvent ionen s teht , abar 
me hr noch durch I n l andsbedarf und I n l And.üborschü •• e bed ingt i . t . Gene re l l  
dürfte die Anpas sung aber o hne größere SChwierigke it e n  vonstatten gehen . D a  
d i e  E G  Öeterreich. g rößt er Hande l .partner ist , wird d e r  Beitritt al ler 

Wahrsche inl i chke it nach s owohl Österreich a l s  auch der EG zusätzl ichen 
wirt.chaftl ichen Nut zen bringen . 

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 55 von 120

www.parlament.gv.at



- 1 9  -

I n  Österreich iet d i e  Geeetzgebung für die Bere iche Veter inärmedizin und 
P f l anzenachu t z  aehr fortgee chritte n ,  wenn aie e ich auch in Teilen vom EG­
Recht unteracheidet . Eine raache Angle ichung des österre ichischen Recht s an 
die Gemeinachaftavorechri ften ist eretreben�wert . Hit großen H indern i s sen 
iet auch hier nicht zu rechne n ,  da e in Teil der Anpa ssung bereite durch d a s  
EWR-Abkomman vorweggenomm�n wird . 

Die zahlreichen öaterreichiachen Vorechriften zu den etruktur- , .ozial- u nd 
umweltpolit i echen Belangen der Landwirt schaft haben auch i n  der KG ihre 
Enteprechungen , wodurch nur geringfügige Änderungen anf a l len . 

Vom Beitritt Öeterreiche a ind ke ine nachllaltigen Bo la.tungen für e inzelne 
BG-Härkte zu erwarte n ,  da die öaterreichiache Produktion dem Volumen nach 
im Vergleich zur BG re lat iv be echeiden auefällt , das wird s ich woh l  selbst 
dann nicht indern , wenn der ö eterreichieche Selbstversorgungsgrad bei 
einzelnen BrzeugniMsen auch nach der Anpaasung der Produkt ion an das EG­
Preisniveau noch Uber 100 � l isgen sol lte . 

Denkbar iet dagegen , daß gegenwärt ige regionale Handel a .träme zwia chen 
Österreich und u nmitte lbar angrenzenden Gebieten der Gemeinschaft berührt 
werden . Hier könnte e ine regionale Anpas s ung Abhil f e  schaf fen . 
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Verkehr 

Der Verkehr iat .owohl für die Gameinachaft.  a l e  au c h  für Ö.terre ich e in 
wirt a chaft l ich und po l itisch bedeutsamer Faktor . 

Wegen . e iner g eoqraph i o chan Lage z: .... i s chen Mitt;1l iedgtaaten und der 
re .tr ikt iven P o l it ik der Sch .... e i z  i Et öoterreich für d ie Geme i n s ch a f t  zum 
wichti g.ten Tran s i t l and geworden ( nn der Spitz:e ateht mit 1 7 . 666 . 4 5 1  Tonnen 
im Jahr 1 9 8 8  der Güte rtrans itverkehr durch Österreich bei Beförderungen 
% .... i .chen Mitg l i edstaaten der Geme in . chaft , ge fol gt vom Güterverkehr 
%wiachen e inem Mitgl iedat ant der EWG und e inem Oritt1and ( 4 . 9 47 . 5 5 1  Tonnen ) 
und dem Güterverkehr %wi.chen Drittl indern ( 2 44 . 8 7 8  Tonnen » . 

Oie öa terre i c h i a chen Regierung._te l l en haben . ich qrundaätzlich ateta 
bemüht , die Ro l l e  cu Dpislen , dis Ö.terre ich a l a  Tran . it l and im Her%en 
Europaa zukommt .  Oie_ wird bolegt durch den Bau der er.ten a lpenquerenden 
Autobahn ( d ie 1 9 7 2  fertiggestellta I nntal-Brenner-Aut obahn ) ,  den Au.bau der 
E i.enbahninfraatruktur und die B e z: u 8 chu8uung der E is enbahnt ari fe im Rahmen 
de. komb in ierten VerkehrD Schiene-straße . Anqeaicht _ e iner .ehr .tarken 
Zunahme des Straßentrans itverkehrs , der s i ch in 1 S  Jahren vervierf acht hat , 
und e ine s wachsenden Widerßtanda d e r  Bovö l kerung , d ie im E inzugsgebiet der 
Tran a itautobahnen und insbesondere der Bre nne r-Autobahn l ebt , i a t  d ie 
ö_terreichische Regierung dann zu e in e r  sehr reatr lkt iven P o l it i k  im 
S t r aßentran s i tverkehr übergeg angen und hat e ine Anzahl u n i l at e r a l e r  
Prakt i ken und Maßnahmen e ingef ührt ; zu nennen Il ind d ia We igerung , die 
Quoten für d e n  St r aßentransit z: u  e rhöh� n ,  u n d  die Ab . i cht , d i e  
Be.chränkungen auf Länder aus zudehnen , für die . i e  b i s  j et z t  ke ine Geltung 
hatten ( Be lg ien , Dänemark ) ,  ferner d i e  Erhöhung der B e nutzung_gebühren a u f  
den Tran s it s t raßen oder au ch d a u  t e i lweiae verhängte Nacht f ahrverbot . 

Z u r  Regu l i erung d e n  Trans itverke h r s  d u r c h  B ('I 1 n  Hohe it Bgebiet bed ient o i ch 
österreich d ir i g i s t i s c her Maßnahmen ,  um d i e  freie W a h l  des Verkehrsträgers 
durch den Benut z e r  e i n zuschränken . S o  ve rf ol gt d i e  österre ichi.che Politik 
in bezug au f den Straßentran sitverkehr der Gemeinschaft drei Zielo : 

1 .  Der wegen dar restrikt iven �laßnahmon der S c hwe i z  n a c h  Ös terre i ch 
umgel e itote! Straßenvedtohr 8011 .... ieder in dio S chwe i z  z u rü c kver lagert 
.... erden . 

2 .  Der komb i n iert e  Verkehr 001 1 � t ärker zum E insatz kommen ( Verlagerung 
des Straßenverkehrs au f d i e  S chiane , um d ie Umwe l t  zu schützen ) . 

3 .  Der verb l e ibende Straßenverkehr muß mit d e n  Be l angen d e s  Umwe ltschutzes 
und der Erha ltung der natür l i chen Umwe lt vereinb ar •• in . 

In den Verhandl ungon über Verkehr s fragen , d i a  d ie KOItIDiss ion ( au f der 
Gru n d l age der Verhandlungadirekt iven deu Ratee von De zember 1 9 87 und 1 9 8 8 ) 
gG führt hat , um e ine Tran A i trc.�go l u ng �u II c h L\ t f sll , d ie mit den An f orderungen 
d A S  B innenmarkt e. kompl'.t lblJl l il'Jt , \l ud in don Verh�.nd lungen über den EWR hat 
e .  Ö�terro i c h  b i s her abge l ehnt , don B e s i t z s t llnd dar Gf.WIoinBcha ft in 
f o lgenden Berei chon �u übe rnerunon : Ab D c h a f f u ng der menge nmäß igen 
Be. chränkungen im Straßonve rkehr , Gew icht. u nd Abme s s ungen von 
�aft f ahr%eugen und Abachaf fung der Gren%kontrol leu und -formal itäten . 
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I nnerhalb der Gemein.chaft wird der Begriff de. Tran. itverkehr. be i  
Vol lendung d e s  B innenmarkte. s e ine Bedeutung verl i.re n .  W i e  j .der andere 
internat ional. Straßenverkehr wird der Transitverkehr nach 1 9 9 2  frei von 
j .der mengenmäßigen Be.chränkung s e in . Die te c hni.ch.n Vorschrift.n und 
Umwelt.chutznormen s ind auf Geme inscha ft.ebene ber.it. harmon i s iert . 

D ies bedeutet , daß österre ich im Falle e ines Beitritts . e ine r • •  trikt ive 
Politik im Bere ich des innergeme in.cha ftl ich.n Straß.nverkehrs au fgeben und 
d.n B.sitzstand der Gemein.chaft übernehmen müßte . 

Selb.t wenn zum Ab.chluß der zuvor .rwähnt.n V.rhandlung.n . i n  Abkommen 
( über den von der ö st.rr.ichisch.n R.g ierung zug.l •••• nen 

V.r.chmutzungsgr.d ) geschlo ••• n würde , wäre di •••• mit dem Be s itz.tand der 
Gemein.chaft unver.inbar und könnt.n nur vorläufig.n Charakter haben . 

Allgemein kann man ann.hmen , daß im Bere ich de. V.rkehr. d.r Beitritt 
Ö.t.rreichs für die Gemeinschaft größere Schwierigkeit.n ber.iten wird ala 
die früheren Beitritte . E .  i.t zu erwarten ,  daß .s in den 
Beitrittsverhandlungen in der Frage des Trana itverkehra zwi.chen 
Kitgl iedstaat.n durch Österre ich harte Ause inander.etzungen geben wird . 
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Auswärt ige Bez iehungen 

Von dem Augenbl ick an , da österreich der Gemein.chaft beitritt , Ubernimmt 
es den Gemeinsamen Zolltarif ( vg l . dazu das. Kapitel Z o l lunion ) , die 
gemeinsame Handel s po l itik gegenüber Drittlindern und . �t liche Abkommen , 
die die Gemein.chaft mit Dritt l indern geschlo.sen hat . 

Hit Ubernahme der gemeinsamen Handel spo l itik t reten f ü r  den 
ö.terreichi.chen Außenhandel alle grundlegenden Beetimmungen de. Römi.chen 
Vertrags ( insbesondere Art . 1 1 3  EWGV ) und der außenhandel.relevante 
gemein8&me Bes i t z stand der Gemeinschaft in Kraft , wobe i e. B ich im 
e inzelnen um folgende Regelungen handelt : 

geme insame E infuhrregelung ( einschließl ich der be Bonderen 
Vereinbarungen für den Handel mit Staatshandel B l lndern und China ) ( 1 ) ,  
Rege lungen zum S chut z gegen gedumpte oder subventionierte E infuhren au s 
nicht zur Europäi schen Wirtschaftsgeme inschaft gehörenden Lindern ( 2 ) ; 
geme insame AU Bfuhrregelung ( 3 ) , 
das sogenannte Neue hande lspolit i8che Instrument ( 4 ) ; 
Regelung zum Verbot der E infuhren von nachgeahmten waren ( S ) ; 
das Allgemeine Pri ferenzsystcm der Gemeinschaft für den Handel mit 
Entwicklungs ländern . 

( 1 )  Verordnung ( EWG ) Nr . 2 88 ( 82 des Rates vom 5 .  Februar 1 9 82 
( AB l .  Nr . L 3 S vom 9 . 2 . 1982 ) . 

Verordnung ( EWG ) Nr . 1 7 6 5 /82 des Rates vom 3 0 .  Juni 1 9 82 
( ABl .  N r .  L 1 9 5  vom 5 . 7 . 1982 ) . 
Verordnung ( EWG ) Nr . 1 7 66 / 82 vom 3 0 .  Juni 1 9 8 2  ( AB I .  Nr . L 1 9 5  vom 
5 . 7 . 1982 ) . 
Die drei Verordnungen wurden geändert durch die Verordnung 
( EWG ) Nr . 12 4 3 / 8 6  des Rate. vom 2 8 .  Apr i l  1 9 8 6  ( AB I .  N r .  L 1 1 3  vom 
30 . 4 . 19 86 ) .  
Verordnung ( EWG ) Nr . 3 4 2 0 / 8 3  des RAtes vom 1 4 .  November 1 9 8 3  
( ABI . Nr . L 3 4 6  v om  8 . 1 2 . 1 9 83 ) . 

( 2 )  Verordnung ( EWG ) Nr . 2 4 2 3 / 8 8  de. Rates vom 1 1 .  J u l i  1 9 88 
( ABl . Nr . L 209 vom 2 . 8 . 1988 ) . 
Ent SChe idung Nr . 2 4 2 4 / 88/EGXS der Xommiss ion vom 2 9 . Jul i  1 9 8 8  
( ABI . N r .  L 209 vom 2 . 8 . 1 98 9 ) . 

( 3 )  Verordnung ( EWG ) Nr . 2 6 0 3 / 6 9  dos Rate . vom 2 0 .  Dezember 1 9 69 
( ABI . Nr . L 3 2 4 ' vom 2 7 . 12 . 1 9 69 ) , geändert durch Verordnung 
( EWG ) Nr . 1 9 3 4 / 8 2  des Rate. vom 12 . Juli 1982 ( AB 1 .  N r .  L 2 1 1  vom 
2 0 . 7 . 1982 ) . 

( 4 )  Verordnung ( EWG )  Nr . 2 6 4 1 / 8 4  des RAte. vom 1 7 . September 1984 
( ABI . Nr . L 252 v om  2 0 . 9 . 1 9 8 4 ) .  

( 5 )  Verordnung ( EWG ) Nr . 3 84 2 / 8 6  des RAte. vom 1 .  Dezember 1 9 84 
( AB I .  Nr . L 3 5 7  vom 1 8 . 1 2 . 198 6 ) .  
Verordnung ( EWG ) Nr . 3 0 7 7 / 8 7  der Xommi • •  ion vom 1 4 .  Oktober 1 9 8 7  zur 
' • •  t legung der Durchführung_vorschr i ften zu der Verordnung 
( EWG ) N r .  3842 / 8 6  ( ABI . Nr . L 2 9 1  vom 15 . 10 . 1 9 87 ) . 
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Alle derzeit von Österreich angewandten hande l s po l it i achen I n atrumente und 
Kaßnahmen mü ssen angepaßt bzw . aufgehoben werden , damit d i e  
öaterreichischen Regelungen mit den Verp f l ichtungen i n  E inklang gebracht 
werden , die dem Land aus dem genannten geme�naame n  Besitz stand der 
Gemeinschaft erwachsen . In Anbetracht der bere its weitgehenden 
Liberaliaierung ee ines Handel s  mit gewerblichen Waren wird Ös terreich kaum 
nennenswerte Schwier igkeiten haben , diesen Verpf l ichtungen nachzukommen .  

Z u  den von Österre ich zu übernehmenden Abkommen zählen i n  erater Linie die 
Gemeinschaftsabkommen mit den ( restl ichen ) !FTA-Lindern , d ie Europa­
Abkommen mit den Ländern in Mittel- und osteuropa , d ie Mittetmeerabkommen 
und das Abkommen von Lom6 .  Ernste Schwierigkeiten a ind auch h ie r  für keine 
der beteiligten Parte ien zu erwarten . In bestimmten Fil�e n  könnte a i c h  die 
Gemeinschaft dagegen gezwungen sehen , zwecks Berücksichtigung des Beitritts 
österreich. beatehende Abkommen mit einigen Partnern neu aus zuhandel n  und 

nötigenfal l s  technische Anpaasungen vorzunehmen oder Übergangszeiten 
e inzuführen ( z . B .  im Zusammenhang mit dem EWR-Abkommen ,  den b i l ateralen 
Textilabkommen oder bestimmten Priferenzabkommen mit Drittländern ) .  

Im ZU8�nhang mit den bilateralen Textilhande l aabkommen , d ie im Rahmen 

der Kultif aservere i nbarung geschlos sen wurden , kann durch den Beitritt 
zunächst der Fall e intreten , daß sich das BeSChränkungsniveau für 
Dritt landsexporte nach österreich erhöht , da die derzeitigen Abkommen der 
Geme inschaft einen größeren geographischen Geltungsbereich haben und e ine 

breitere Produktpalette umfa s sen . Es ist j edoch in Anbetracht des i n  
Aussicht genommenen Z e itplans ebenso denkbar, daß s owoh l  d i e  EG a l e  auch 
Österreich bere its auf den Ergebnisoen der Uruguay-Runde werden au fbauen 
können . Ferner wird e a ,  da Österre ich mit dem Beitritt den Geme insamen 
Zol ltarif übernLmmt ,  zu einem Abbau des gegenwärt igen hohen Z o l l s chutzes 
für Textilien komme n .  Das im Falle des Beitritts zu erwartende globale 
Schutzniveau könnte tatsächlich durchaus niedriger aus fa l len , als man a u f  
d e n  ersten Bl ick hin annehmen mag , und dürfte be i fort s chreitender 
I ntegration weiter . inken.  Jeder e f fektiven Erhöhung des S chut z niveau8 wird 
e in AUBgleich durch Anhebung der Höchstmengen gegenüberstehen müssen , damit 
die traditione llen Hande l s otrörne T.wischen österreich und den j eweil igen 
Drittländern erhalten bleiben . 

österreichs Kitgliedschaft in der Gemeinschaft Dchl ießt auch den Beitritt 
zum Lerne-Abkommen e in .  Da. bedeutet natürl ich , daß österrei ch dann zu dem 
Teil des Gemeinschaftshaushalts beitragen muß , der der EntwiCklungspolitik 
gewidmet ist . ( Tite l  9 des HaushaltsplanB ) 
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Damit österre ich Vertrag . part.i des Lom6-Abkommen. werden kann , muß e i n  
Protokol l  ü be r  den Beitritt z um  Abkommen geschloss.n werden . B.schließt d i e  
Gemeinschaft , mit e inem Drittland Verhandlungen im Hinblick auf den 
Beitritt auf zunehme n ,  i st .ie nach Art ikel 3 5 8  Lom6 IV verpf l ichtet ,  die 
AXP-Staaten davon unverzügl ich in Kenntni. zu .etzen . Nach Maßgabe die.es 
Artikel. f inden dann währ.nd der Beitritt.v.rhandlungen reg.Lmäßig. 
Kontakte zwischen der Gemeinsch.ft und den AKP-St.aten .tatt . Unmitt.lb.r 
n.ch Abschluß der Verhandlung.n müs .en die Geme in.ch.ft u nd die AXP-St.aten 
in Verh.ndlungen da. Beitrittsprotokol l  .r.t.ll.n und g.geben.nf a l l .  
unumgängl iche Anpa. sung.- bzw .  Oberg.ng&maßnahmen . r l  •••• n .  

Zu den Abkommen und V.reinbarungen , die österreich gegenwärtig zu 
DrittlKnd.rn außerhalb der Cemeinschaft unt.rhält , i . t  .eiten. d.r 
ö.terreichi.chen Behörden zu .rf.J�en ,  daß außerhalb d •• Agrar •• ktor. keine 
dies.r Ober. inkünfte dem L.nd Verp f l ichtungen von Dauer auferlegt . E i ne 
Re ihe von ihn.n muß j edoch &ngepaßt bzw. .ufgehoben werde n ,  damit 
ö.terreich d.n ihm aus der EG-Mitgl ied.chaft erw.ch.enden Verpflichtungen 
nachkommen kann - . in Be ispiel dafür wäre die derz.it geltende 
Ver.inbarung , derzufolge ö sterreich den Z o l l  .uf j apani s c h. Kraftf.hrzeuge 
einseitig um 5 0  , senkt , wenn der Her.tel ler einen be.timmten Antei l  a n  
ö.terre ichischen Baute ilen kauft . D i e  zahlre ichen v o n  österreich mit den 
Lindern in Mittel- und Osteuropa ge schlo ssenen Abkomme n  müssen .uf Klau s e l n  
hin überprüft werden , die mit Gemeinschaft sregelungen koll idieren könnten . 
Dasselbe gilt auch für den Agrarsektor , in dem österreich zahlreiche 
Abkommen mit Drittländern unterhält , die be i au sgewäh lten Produkten wie 
Kä.e , Joghurt , Rind f l e isch und Samen der Handelsförderung diene n .  

österreich wird n icht l änger Mitglied der EFTA .ein , da s eine Beziehungen 
zu d ieBen Ländern mit dem Beitritt in die Zuständigke it der EG Ubergehen 
wird , die e igene Abkommen mit den EFTA-Ländern unterhält . 
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Österreich und .eine Neutra l ität 

I n  .e inem schreiben vom 14 . Jul i  1989 an den dama l igen Ratspräs identen 
DUMAS .tel lt. Außenmini.ter Aloi. KOCK fes�, daß - österrei c h  [ ) bei der 
st.llung di •••• Antrags [ auf Beitritt ) von der wahrung s ain.s international 
anerkannten Statu s der immerwähr.nd.n Neutral ität , die au f dem 
Bunde .verfa •• ung.gesetz vom 2 6 .  Oktober 1 9 5 5  beruht , ( au sgeht ) . - Damit 
at.llt österreich die Gemein.chaft vor e in s pe z i f i s ches Prob l em ,  das b isher 
in der Reih. der Be itritte seinesgleich.n sucht . In die po l it iachen 
Uberlegungen zu di •• em Punkt wird man sowohl d.n durch die Breignisse im 
O.ten •• it Bnde 1 9 8 9  au.gelö.ten Wand. l in der Bedeutung des Xonzepts der 
Neutral ität im europäi.chen Xontext a l .  auch die internen E ntwicklungen 
e inbeziehen mü • • •  n, die s ich in d i  • •  er Hinsicht d.rzeit i n  österrei c h  
vOl l z iehen ( l ) . 

1 .  Recht s l age 

Die N.utralität österr. ichs i.t j uristisch sowo h l  im ö sterreichischen 
R.cht al. auch im Völ kerr.cht abges ichert . 

Die staatsrecht l iche Grundl age i s t  das Bundesverfassung s gesetz vom 
2 6 .  Oktober 1 9 5 5  über die Neutralität österreichs . o i. völk.rrechtl iche 
Grundlage der immerwährenden Neutral ität Österreichs ergibt s i c h  aus 
der Not i f izierung des Neutralitätsgesetzes an a l l e  staaten , mit denen 
österre ich 19 5 5  diplomatische Beziehungen unterhiel t ,  oder zu denen es 
in der Zeit danach diplomatis che Beziehungen aufgenommen hat . D i e  
Partner österre ichs , d i e  diese Not i f i z ierung s t i l l s chweigend oder 
ausdrückl ich entgegennahme n ,  haben damit auch die Neutra l ität 
Österreichs anerkannt und s ind verp f lichtet , diese zu r.spekt ieren . 

Was be.agt die �rwihrende N.utral ität Ö.t.rr.ichs? Für Xri.gs zeiten 
i.t der Begr i f f  der Neutral ität eindeutig definie rt ! O.n kriegführenden 
Staaten i .t das E indringen in das Hoheit .gebiet e ines neutralen Staats 
untersagt , dessen territoriale I ntegrität s ie außerdem zu wahren 
verp f l ichtet s i nd .  Im wirt s chaftl ichen Bereich ist der neutrale Staat 
berecht igt , mit dem kriegführenden und den Ubrigen neutralen Staaten 
normale wirt .chaftl iche Beziehungen zu unterhalten , vorausgesetzt , er 
unterstüt zt damit nicht die materielle Xriegs führung oder die 
Rüstungs indu strie der kriogführenden Sait •• Durch dia immerwähr.nde 
Neutral ität ist österre ich zudem dazu verp f l ichtet , s ich bereits in 
Friedens zeiten so zu verhalten , daß es in der Lage ist , s e iner 
Neutral itätspfl icht in Xri.gs zeiten lückonloB nachzukommen - di.s s i nd 
die . ogenannten -Vorwirkungen- der immerwährenden N.utral ität . Im 
Neutral itätsgesetz s ind zwe i dieser Vorwirkungen ausdrü cklich g enannt , 
indem .s dort heißt : ·österreich wird [ • • •  ] in a l ler Zukunft keinen 
militärischon Bündnissen beitroten und die Err ichtung mil itärischer 
StUt zpunkte fremder staaten auf s e i nem Gebiete n i cht z u l a s sen . - A l l e  
übrigen ·Vorwirkungon - B ind zwar recht l ich verankert , s ind aber .her 
dem politischen Bereich zuzuordnen . Oiose Vorwirkungen - s e lbst wenn 

( 1 )  Vg l .  dazu die Erkl ärung von Außenmini ster Kock vom 1 7 . 7 . 1 9 9 1 .  
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a ie nur po l iti scher Natur s ind - könnten für die Gemein.chaft j edoch 
zum Problem werden ,  wenn . ich Österreich veranlaßt s ähe , . ich 
systematisch bestimmten Maßnahmen zu widersetzen , die AU • •  einer S icht 
seiner Neutral itätspolit ik zuwiderlau fen - die.er Fal l könnte 
in.be.ondere im Rahmen der künf tigen Außenpol i t i k  und der gemein.amen 
Sicherheitspolitik eintrete n .  

2 .  Oie Schwierigke iten , die s ich im Hinbl ick au f d ie bisherigen Verträge 
der Geme inocha ft aus der immerwährenden Neutral ität österreichs ergeben 

Dar Beitritt des neutralen österre ichs zur Gemeinschaft .tellt . i c h  
logi.cherweise AU . der S icht d e r  gemeinsamen Bandel .pol itik A l .  
problemat isch dar ; i n  diesem Zusammenhang kommt in.be .ondere die 
derzeit zur Regel gewordene Praxis de. Rate. in Betracht , g8gen 
bestimmte Länder nach Xon.en. im Rahmen der Europäi . c hen Politi.chen 
Zusammenarbeit wirt s chaftl iche S ankt ionen aufgrund de. Artikels 1 1 3  
EWGV z u  verhängen ( Beispiele : Argent inien , UdSSR,  Republik Südaf r i ka 
u nd Irak ) . Im �iego f a l l  würden s olche Sanktionen mit den sich AU. der 
Neutral ität herleitenden Verp f l ichtungen kol l idiere n ,  ausgenommen , so 
acheint es , im Falle von S anktionen , die von den Vereinten Nationen 
verhängt werden ( 1 ) . I n  Frieden s ze iten könnte s ich aus · po l iti.che n "  
Sankt ionen ein Konf l ikt m i t  der Neutr a l itätspolitik Österreichs 
ergebe n ,  doch abgesehen von den ganz u nd gar a llgemein gehaltenen 
Verp f l ichtungen des Gesetzes über d ie Neutral ität g ibt e. keine 
recht l ichen Verp f lichtungen , die österreich in seiner Fre iheit einengen 
könnten , in den Inst itutionen der Geme inschaft seine Posit ion zu 
bestimnen . 

Bei dem Beitritt zum EGKS-Vertrag könnte Österreich au f grund von 
Art ike l S9 ( ernste Hange l l age ) theoretisch in e ine S ituat ion gerat e n ,  
d i e  ihm die Au s fuhr v o n  Kohle und/oder Stahl ( da s  he ißt strategische 
Aus fuhren ) in Drittl inder verb ietet , was s ich i n  Kriegszeiten als mit 
seiner immerwährenden Neutralität unvere inbar herauBBstel len könnte .  

Schl ieß l ich könnte öoterre ich durch X.pitel VI des EAG-Vertrags in die 
Gef ahr geraten , Ausgangs sto f f e  und besondere spaltbare Stof f e  selbst in 
�iegsze iten in die übrigen Mitgl iedstaaten l ie fern oder in solche 
Lieferungen durch die Ver.orgungsagentur e inwil l igen zu müssen . 

3 .  Probleme, die s i ch im Rahmen der kün ftigen Außen- und 
Sicherhe itspolitik ste l len könnten 

Wie e s  in den Schlußfolge��ngen des Europäi schen Rates von Luxemburg vom 
2 8 .  und 2 9 .  Juni diesen Jahren zum Thema " Geme insame Außen- u nd 
S icherheitspolit ik" heißt , besteht "der e inhe l l ige Wun s c h ,  da. Pro f il und 
die Rolle der Union a l s  po l it i scho. Gebilde au f der internationalen Bühne 
zu stärken , Bowie da. Bestrebe n ,  ihr gosamte. Handeln nach außen kohärent 
zu geDtalten" . 

( 1 )  Sobald ein Mitg lied.taat einer nu fgrund da. Art ikel .  1 1 3  EWGV ge f ä l l ten 
Entsche idung nicht nachkommt ,  vftrGtößt .r damit nicht nur gagen die 
Vertragapf l ichten , .ondern beh indert auch den froien Warenverkehr . 
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B s  wird anerkannt , daß der dem Europä ischen Rat Torgelegte Vertragsentwurf 
- e ine Grundlage für d ie Fortset zung der Verhandlungen - b i ldet . I n  dieeem 
Bntwurf ist unter anderem vorgeeehe n ,  daß die Stärkung der S icherhe it der 
Union und i hrer Mitg l iedstaaten in allen ihren Formen e inechließl ich der 
Fe.tlegung e iner Verteidigung.politik zu den Zielen der Gemeinsamen Außen­
und Sicherheitspolitik gehört . 

D amit ste l lt . ich die Frage , ob östereich in der Lage wäre , derartige 
Verpflichtungen zu übernehme n ,  wenn e s , wie e s  in dem Betrittsantrag 
ausdrücklich heißt , .einen Statue immerwährender Neutral ität behalten und 
.eine Neutralitätspolitik fort.etzen wil l .  

Selbst gesetzt den Fal l ,  daß die Beschlußfas.ung.verfahren f Ur d ie 
Umaetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherhe itspol i t ik au f der Ebene der 
Grund.at zbeschlüsse e inen �on.ens verl angen, müßten den derzeitigen 
Mitgl iedstaaten hins ichtl ich der Fähigkeit Ö.terre ichs , s ich an e inem 
derart igen �onsens zu bete i l igen , ohne mit der e igenen Ver f a . sung in 
�onf likt zu gerate n ,  ein Minimun an Recht • •  icherheit geboten wwrden . A 
f ortiori könnten s ich Schwierigkeiten ergaben , wenn Durchführungsbeschlüsse 
mit qual i f i z ierter Mehrheit erlassen würden . In diesem Zusammenhang i s t  
darauf hinzuweisen , daß e in Beitrittbewerber dafür sorgen muß , daß seine 
inländischen Rechtsvor.chriften einachl ießlich des Verf a ssungsrechts mit 
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar R ind . 

Wie bereit u geaagt wurde , ist österreich der Meinung , daß a e ine Neut r alität 
a l s  solche e inen Beitrag zur - Au frechterhaltung des Friedens und der 
internationalen S icherheit - ( Wort l aut de s Artike l a  2 2 4  EWGV ) leistet und 
daß eB unter den we ltweit veränderten Umständen keine S chwierigkeit darin 
s ieht , an einer von der UNO beschlossenen Akt ion zur Auf rechterhaltung deB 
Friedens t e i l zunehmen . Zu klären b l e ibt , ob österre ich auch i n  der Lage 
wäre , an e iner von der Gemeinuchaft ( Po l itischen Union ) beschlossenen 
Aktion zur Auf rechterhaltung des Friedens ohne recht liche s  Mandat der UNO 
t e i l zunehmen , wobei man ihm bezügl ich der Form dieses Beitrags e inen 
gewi ssen Ermessen s spielraum e inräumen würde , solange es grundsätzlich mit 
dem Beschluß der anderen Mitgl iedstaaten solidarisch i s t . 

4 .  Mögl iChe Lösungen für die aus der Neutralität österreichs 
result ierenden Probleme 

D ie Lösungen für die oben au fgezeigten recht lichen Probleme müssen in den 
Beitrittverhandlungen erarbe itet werden , und zwar entweder durch e ine 
Neudef inierung des Neutralitätsstatus durch österreich ( die den Partnern 
not i f iziert werden müßte ) oder durch e ine in der Beitrittsakte verankerte 
Ausnahme v om  Vertrag . 

Art ikel 2 2 4  EWGV gestattet es den Mitg liedstaaten , unter zwei spez i f i s chen 
Bedingungen - im �iegs fa ll oder - in Erfül lung der Verp f l ichtungen [ • • •  ] ,  
die ( sie ] im H inbl ick auf die Au frechterhaltung das Friedens oder dar 
internat iona len S i charhnit - Ubernommen haben , eine allgeme ine Ausnahme von 
den Vertragsvorschriften in Anspruch zu nehmen . I n  Anbetracht der engen 
Au slegung der Ausnahmen nach Artikel 224 durch den Gerichtsho f ( l ) ist die 
von dar österreichischen Regierung e ntwlcke lte The s e ,  daß die 
österreichis che Nautra litKt Eur Auf rechterha ltung des Frieden. und der 
internat ionalen S icherheit beiträgt lind damit Österreich von g ewissen 
Vertrag.verpfl ichtungen freistellen würdm , nicht haltbar . 

( 1 )  Re cht . sache 2 2 2 / 8 4  ( Marguerite Johnston ) ,  EuCH 1 9 8 6  S . 1 6 5 1 ,  Randz i f f .  
2 6 ,  2 7 , 60/ . E ine enge Auslegung der zweiten Bed ingung würde die.en 
Fall au f Aktionen des S icherhe itsrat . gemäß �apitel VII der Charta der 
Vereinten Nat ionen be. chränken . 
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Dagegen muß man . ich im Rahmen der eigentl i chen Beitritt.verhandlungen fiber 
eine zulä.aige Au a legung der al lgemeinen Ausnahmeregel des 
Artike la 224 EWGV einige n .  Ferner bl iebe zu prüfen , ob e ine . olche 
vereinbarte Aua legung daa Art ike la 2 2 4  EWGV mutat i a  mutand i .  auch fUr den 
EG�- und den &AG-Vertrag gelten könnte . Fall. Art ike l 2 2 4 , wie von der 
�ommiaaion auf der Regierungakonferenz vorge.chlagen , aus d em  Vertrag 
gestrichen wUrde , müßte e ine entaprechende Aus l egung au f andere Wei s e  
gefunden werden . 

Anges icht s des . Verlaufa der· Verhandlungen der Regierungskonferenz über die 
Pol itiache Union mUßte a ich die Gemeins chaft darum bemühen , von 
österreichi.cher Seite die klare Z u s icherung zu erhalten , daß die 
ö.terre ichi.che Regierung in der Lage iat , die mit der kUnft igen 
gemeinaamen Außen- und S icherheit.po litik e inhergehenden Verpf li chtungen zu 
übernehmen . 

Aus dem Vorge.agten ergibt sich , daß die immerwährende Neutral itit 
Österreich. fUr die Geme inachaft wie für Österreich Probleme au fwirft . 
Vorbehaltl ich der späteren Ergebnisse der Verhandlungen über d ie Gemeinsame 
Außen- und S icherheitnpolitik im Rahmen der Regierungskonferenz über d ie 
Politische Union dürften dieBe Probleme j edoch in den Beitritts­
verhandlungen vom recht lichen Standpunkt aus nicht u nüberwindlich s e i n . 
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Schlußfolgerunoen 

Politiach wie wirt schaft l ich unterache idet a ich der Beitrittaantrag 
Öaterreichs aehr deu t l ich von den b isher behandel ten Beitrittaerauchen . 

Aua wirtachaftlicher S icht iat der F a l l  e inmalig , da . a  biaher noch keinen 
Beitrittabewerber gegeben hat , der aufgrund zahlreicher Abkommen au f e ine 
vollständige Liberalis ierung aeines Handela mit der Geme inachaft im Bereich 
der gewerbl ichen Waren hätte verweiaen können und der . ich von vornherei n  
dazu verp f l ichtet hätte , e inen erheb l i chen T e i l  d e a  gemeinachaftl ichen 
Beaitzatandes zu übernehmen 1 ebenao e inmalig iat der Umatand , daß die 
wirtachaftl iche I ntegration öaterreicha in d ie Gemeinachaft bereit. aehr 
fortgeachr itten iat . Uberdiea kann öaterreich auf e ine l ange Tradition der 
Wihrungaatabilität und au f eine privilegiert. Bindun9 des Schilling. an die 
D-Kark und damit die übrigen EWS-Währungen verweiaen . 

Der Beitritt dürfte keinen gru ndlegenden wirt a chaftapol it iachen �ur.wechael 
in Öaterreich erfordern . Von dem geme inachaftl i chen Beaitzatand , den 
Öaterreich zu übernehmen haben wird , .obald der Beitritt vollzogen i . t , 
wird ea - wie angedeutet - auf grund des erwarteten EWR-Abkommen s  e inen 
Großteil bereita vorher übernommen haben .  Der Reat wird kaum mehr erfordern 
ala techniache Anpaa sungen - ausgenommen die Bereiche Landwirt a chaft und 
Trans itverkehr . I n  der Landwirtschaft werden wesentl iche Änderungen 
erforderl ich aein . D i e  von den ö sterre ichischen Behörden in der 
Angelegenheit dea Trans itverkehr e ingenommene Haltung wirft e ine wichtige 
Grundsatzfrage auf ,  über die in den Beitritt averhandlungen auaführ l ich zu 
reden aein wird . Für diese wenigen Probl eme dürften j edoch in den 
Beitrittsverhandl ungen Lös ungen gefunden werden können . 

Der Beitritt österreichs wäre für die Gemeinschaft glob a l  e in Gewinn , denn 
damit würde a ich der �eis j ener Länder erweitern , die über genügende 
Lei stungskraft in den Bere ichen Wirt s chaft , Währung und Haushalt verfügen , 
um die Wirtachafts- und Währungeunion raach voranzubringen . Der 
Gemeinschaft werden ferner die Erfahrungen e ines Landea zum Vorteil 
gereichen , das wie Ö.terreich au fgrund se iner geographi . chen Lage , .einer 
Vergangenheit und der ererbten und neu hinzugewonnenen Verbindungen genau 
im Mittelpunkt des Geschehene l iegt , aus dem dae neue E uropa entsteht . 

Vom wirtschaft l ichen Standpunkt aue iet die Kommi s s ion daher der 
Au f fassung , daß die Gemeinechaft den Beitrittsantrag österreicha annehmen 
aollte . 

Unter po l itiachen Ges ichtspunkten iet das Beitrittserauchen ÖBterreich e , 
wie im Vorwort zu dieser Ste l lungnahmen dargelegt wurde , im a l lgemeinen 
�ontext der künftigen Entwicklung der Gemeinscha ft und Europa. insges amt zu 
beurteilen . 
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I n  die.er H in. icht wird die immerwährende Neutral ität Ö.terreich. f U r  die 
Gemeinschaft wie für Österreich Probleme aufwerfen . Zum e inen .tel lt . ich 
die Frage der Vere inbarkeit der immerwährenden Neutral ität mit den 
Vertragsbe.tLmmungen in ihrer derzeitigen Form . Zum anderen müßte . i c h  die 
Gamein.chaft anges icht. des Verlau f .  der Verhandlungen der 
Regierung.konferenz Uber die Pol it i . che Onion darum bemühen ,  von 
ö.terreichi.cher Seite die klare Zu. icherung zu erhalten , daß die 
ö.terre ichi.che Regierung rechtl ich in der Lage i.t , mit der künftigen 
gemein.amen Außen- und Sicherheitspol itik einhergehend5 . .  Verpf lichtungen zu 
übernehmen . 

Vorbeha ltl ich der .päteren Ergebni •• e der Verhandlungen Uber die Gemein.ame 
Außen- und S icherheit.politik im Rahmen der Regierung . konferenz über d ie 
Politi8che Onion dürften die.e Probleme j edoch in den 
Beitritt.verhandlungen nicht unüberwindl ich .ein . 
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Te il 2 

Betrachtunqan zu e inzelnen Bereichen 

Zollunion 

Aufgrund der Freihandelaabkommen der e iebziger Jahre ( 1 )  a ind Zölle und 
Abgaben gleicher Wirkung bei der E in- und Aua fu hr .owie mengenmißige 
Beachränkungen und Maßnahmen gleicher W irkung bei der E in fuhr im Handel mit 
g ewerbl ichen Waren mit Or.prung in Öaterreich und der Gemeinachaft im S inne 
dea Protokolla Nr . 3 zum Abkommen ( 2 )  zwiachen Öaterrei c h  und der 
Geme inachaft aeit l angem aufgehobe n .  D ie einzige Auanahme beateht im 
Steinkohlenaektor , wo e inze lne Mitg l iedataaten noch t ar i f liche Maßnahmen 
anwenden , wÄhrend Öaterreich a l le Z ö l l e  beaeitigt hat . D ie mengenmißigen 
Auafuhrbeachränkungen a ind in e inem Zusatzprotokol l  geregelt , das Am 
3 1 .  Oktober 1989 zwiachen der EWG u nd den IFTA-Staaten ( darunter 
österreich ) im Hinbl ick au f die achr ittweise Beseitigung der mengenmäßigen 
Au a fuhrbeachränkungen ( außer im EGXS-Bereich ) bia 1 9 9 3  geachloaaen wurde . 
Der Agraraektor f ä l lt nicht unter das Abkommen ,  wenngleich für e inzelne 
Erzeugnia.e Ad-hoc-Vereinharungen bestehen . 

D ie Ubernanme dea Geme inoamen Zolltar i f s  ( GZ T )  wird dadurch erleichtert , 
daß die öaterreichiachen Z o l l s ät ze i n  der Regel zumindeat bei den 
gewerbl ichen Waren mit den C ZT-Sät zen verg l e ichbar a in d .  Bei den 
öaterreichiachen Z ö llen für l andwirts chaftl iche Erzeugniaae handelt es a ich 
im wesentl i chen um spe z i f i s che Z ö l l e ,  s o  daß e in Verg l ei c h  a chwierig i at . 

D i e  österreichiachen Einfuhr zo l l a ät z e  für gewerb l i che Waren ( al le 
Erzeugniaae ) betragen im e i n f achen Mittel 10 , 2  , oder im gewogenen Mitte l 
10 , 3  , ( CZT : e infaches Kittel - 6 , 5 , und gewogenes Mittel - 7 , 4  ' ) 1  
berücksichtigt man nur die zollpfl icht igen Ware n ,  .0 ergibt s ich e i n  
e infachea Mittel von 13 , 2  , und ein gewogenes Mittel v o n  1 5 , 3  , ( CZT : 
einfachea Mittel - 7 , 2  , und gewogenes Mittel - 7 , 4  ' ) .  

Für Öaterreich wie für die Geme inschaft s ind nahezu a l le gewerbli chen 
Zoll sätze im GATT gebunden ( Österreich 9 6  " EC 9 8 , 8  ' ) . 

Im Agrarbereich ergibt a ich für a l l e  E rzeugnisse ein einfaches Kittel von 
1 6 , 5  , und ein gewogenes Kittel von 9 , 1  ' ;  bei den zol lp f l i cht igen Waren 
l iegt das e infache Kittel be i 2 3 , 1  , und das gewogene Kittel bei 1 3 , 3  , .  

( 1 ) Daa Abkommen EWG-Öaterre ich , daa . e it 1 . 1 . 19 7 3  in Xraft iat , gilt für 
die gewerbl ichen Waren ; die EGXS-Erzeugni s se f a l l e n  unter da. Abkomme n 
zwiachen Österre ich e ineraeits und der KGKS und den Mitg l i edstaaten der 
EGKS anderer.eita , das seit 1 . 1 . 1 9 7 4  in �af� iat . 

( 2 )  Zuletzt geänderte konsol idierte Fa. aung in ABl . L 1 4 9  vom 15 . 6 . 1 9 88 .  
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Ein Verg leich für die einzelnen sektoren zeigt j edoc h ,  daß in mehreren 
Branchen der gewerbl i chen Wirt schaft die ö sterre ichischen Zölle höher s ind 
a l s  der G Z T ;  dies gilt zum Beispiel für Hol z ,  Text i l ien und Bekleidung 
sowie Möbel .  D ie g l e iche Feststel lung ist für den vere inheitlichten EGXS­
Tar i f  zu tre f fen . Dagegen s ind in anderen Sektoren die 8sterreichischen 
Z o l l sätze niedriger , zum Beispiel für Er zeugni •• e der organi schen Chemie , 
Düngemittel , �unststo f f e ,  El ektromasch inen und Mus i kinstrumente . Im 
Agrarbereich s ind Verg le iche s chwer durchführbar . 

Für einzelne Sektoren werden folql ich zwe i fe l l o s  Uberganqs zeiten 
erforderl ich sein . Außerdem mü s sen die potentiel len Auswirkungen aufgrund 
von Art ikel XXIV des GATT anhand e iner ·GATT-Bilanz · ermittelt werden . 

Seit 1 . 1 . 1 9 8 8  wendet österreich wie die Geme inschaft d a s  Harmonis ierte 
System an , a l lerdings mit unter.chied l i chen Untert e ilunge n .  

Dennoch dürfte d ie Ubernahme der Struktur d e r  �omb inierten Nomenklatur 
keine besonderen Schwierigkeiten bereiten . 

Nach dem Beitr itt wird die Verordnung N r .  80 2 / 6 8 ( 1 )  mit den Rege ln für d i e  
Ermitt lung des nichtprä ferent ie l l en Ursprungs in österreich gegenüber 
Dritt l ändern ebenso gelten wie die Geme inschaftsvors chriften über den 
Präferenzursprung , zum Beispiel im Rahmen des Al lgemeinen Präferenz system s  
( APS ) • 

Das e igent l i c he Z o l l recht der Geme i ns chaft , das Tei l  des Fol gerecht. iat , 
muß von Österre ich übernommen werden , se lbstverständl ich unter dem 
Vorbehalt gew i s ser infolge des Beitritts erforderl ich werdender 
Anpassungen . B i s lang wurden keine Schwierigkeiten aufgezeigt , d ie e ine 
wesent l i che Anpas sung erforderlich machen würden . 

Territorialer Gel tungs bereich der Zol luni on 

Im Rahmen des B e itritts würde die Zugehörigkeit österreichs zum Zol lgebiet 
der Geme inschaft s ich aus dem einfachen Zusat z  - da s  Gebiet der Republ ik 
ö.terreich- ergebe n .  Die österreichischen Gebiete von Junghol z und 
Mitte lberg genießen au fgrund der Staatsverträge vom 3 .  Mai 1 8 6 8  u nd 
2 .  Dezember 1 8 9 0  gegenwärtig einen besonderen zol lrecht l ichen Status ,  so 
daß s ie bere it. als zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehörig ge lten ( 2 ) . 

( 1 )  ABl .  Nr . L 1 4 8  vom 2 8 . 6 . 1 9 6 8 .  
( 2 )  Verordnung Hr . 2 1 5 1 / 8 4 , Art ikel 2 und Anhang (AB1 . H r .  L 1 9 7  vom 

2 7 . 7 . 1 9 8 4 ) . 
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Land- und Forstwirtschaft 

Die Landwirt s chaft bereitet kaine unlösbaren Probleme . Für bestimmte 
Bereiche wäre eventue l l  eine Obergangs zeit vorzusehen , um Österreich Zeit 
zu geben , s ich an die gemeinschaftl ichen Regeln anzupa.sen . 

A .  Lage der 8sterreichischen Landwirt s chaft 

Landwirtschaftlich genutzt warden in Österreich 3 , 5 5 Mill ionen ha ; das s ind 
3 , der landwirt schaftl ichen Nutzflächen der Zwölfergameinschaft . Nur 
1 , 4 5 Mil l ionen ha oder 4 1  , des Agrarlands gelten a l s  Ackerland , 
2 , 02 Millionen ha dagegen a l s  ständige. Weidel and . Im Weinbau warden 
0 , 05 5  Millionen ha bewirt schaftet , im Obst- und Gemü.ebau 0 , 03 4  Millionen . 

Bei fast allen wichtigen landwirt schaftlichen Erzeugn i .sen liegt die 
Produktion Uber dem E igenbedar f . Bezogen auf die Zahlen der 
Zwöl fergamein.chaft macht die österrei chische Agrarproduktion je nach 
Erzeugnis zwischen 1 , 5  , und 3 , 2  , au • •  

D ie Außenhandels zahlen lagen in den letzten Jahren be i  2 Hrd . ECU für 
Einfuhren und 1 Hrd . ECU für Aus fuhren von landwirt.chaftl ichen 
Erzeugnis son und Nahrungsmitteln . Der mit hbstand größte Handelspartner i s t  
d ie Gemeinschaft ( über S O  , der Einfuhren und über 5 0  , d e r  AUS fuhren ) .  Aus 
dem Osten importiert Österreich Agrnrgüter im Wert von rund 2 00 Mio . ECU . 

Von den 2 8 4 . 000 Höfen sind nur rund 3 6  , Vol lerwerbsbetriebe . D abe i  h andelt 
e s  s ich durchweg um kle ine oder mittlere Hofgrößen . D i e  durchschnittl iche 
Nutz fl äche e ines Hof s  l iegt bei 13 , 2  ha , a 1 80 unter dem Durchschnitt der 
nördl ichen Mitgliedstaaten . In der Viehhaltung gehen d i e  
Durchschnitts zahlen noch weiter auseinander , was zum T e i l  au f d i e  
ö sterre ichischen Verwaltungsvorschriften über Obergrenzen t ü r  Tierhaltungen 
zurückzuführen ist . 

Auch die industrielle Primärverarbeitung landwirts chaf t l icher Erzeugni88e 
gilt als ungünstig strukturiert und soll nicht ganz die 
Wettbewerbs fähigkeit der westeuropäischen Primärverarbeitung bes itzen . 

D ie wirt scha ftliche Bedeutung der Landwirtschaft ist , wie i n  den meisten 
westeuropäi s chen Ländern , gering . Die Beschä ftigtenzahl geht seit 1980 um 
durchschnitt l ich 2 , 5  , pro Jahr zurück und lag 1 9 8 9  bei 2 2 9 . 400 oder 6 , 7  , 
der Erwerbsbevölkerung . 

Der BIP-Beitrag der Land- und Forstwirtschaft betrug 1 9 8 9  3 , 2  ' ;  auch 
dieser Wert ist seit 1980 ( 4 , 6 ' ) rückläufig . 

B .  Lage der Landwirt schaft nach Erzeugn i ssen ( l ) 

( i )  Pflanz l i che Erzeuanisoe 

Einige der österreichischen Marktorganisationen müßten angepaßt werden . 

( 1 )  Ausgegangen wird von der derzeitigen Lage der Gemeinsamen Agrarpol itik 
ohne die etwaigen Folgen der Reform . 
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D ies gilt beeondere für Getreide , S tärke , f r i sches und verarbeitete. Obe t  
und Gemüse , We in , Al kohol und a l koho l i s ch. Getr änke .  

Di. Getre idemarktordnung muß weg en der Produkt ion.quote n ,  der E in- und 
Au s fuhr.teueru ng und der verschiedenen Absat�f örderung s in8trumente 
überprü ft werden . ( 1 )  

Im Stärke B ektor erfordern die MaiBatärkamaßnahmen e ine Ubergang8zeit zur 
Angle ichung der Preisniveau e .  D ie Xartof fel stärke induatrie i st i n  einer a l s  
fördecwü rdig e ingestuften Reg ion anges iedelt , w o  d i e  Erzeugerpre iee , d i e  
den Landwirten für die Kartoffeln gezahlt werden , deut l ich über denen d e r  
EWG l iegen . ( 2  ) 

Bei Öls aaten und Eiwe ißpf l anzen ist die österre ichi.che Karktorgani.ation 
nicht unmittelbar mit der derzeit igen gemeinscha f t l i chen Marktorgani.ation 
verglei chbar . I n  drei Fällen s ind die österre ichi achen Be.timmungen mit dem 
System der Gemeinachaft unvere i nbar , dies gilt für d ie gestaffelten 
Er�eugerbeihi l fen , die Beat immungen über Sonnenb lumenkerne zur Verwendung 
ale Vogelfutter und die Tranaportsubventionen für Erbsen und Bohnen .  

Bai Frischobst und -gemü s e  müßte öoterreich auf s e in " Dreiphaaensyatem" a n  
der Grenze ve rz ichten(3) und s t attdessen die Bes t immungen der gemeinsamen 
Marktorganisation anwenden , um be i �unehmendem Wettbewerbadruck da. 
inl Ändis che Pre i s niveau %u stab i l i o ieren . 

Für die Ver arbe itungserzeugn i s se !UB Obot und Gemü s e , e inen Sektor , in dem 
e .  ke ine staat l i chen I nt e rvent ionen g ibt , wÄre zur schr ittwe isen Anpa • •  u ng 
an die geme i n s ame Harktorg a n i s a t i o n  der Geme i n s c h a f t  eventu e l l  e ine 
Ubergang o %e it vor%u a e he n , ba sonders wenn die öoterr e i c h ischen Preise unter 
denen der Geme inschaft l iegen sol lten . 

Im We ins ektor dürfte d i e  Ubern ahmo d A U  g eme i noc ha ft l ic hen Besitzstande . 
grundsät z l i ch keine großen S chwie rigkeiten bere i t e n , da die 
österre i c h i schen und d ie gemeinschaftl ichen Rege l n ,  abgesehen vom 
Markt interventionsmechani smus der Geme inschaft , we itgehend übere inst imme n . 
Die Einfuhrregelung müßte a l lerdings schon zum Ze itpunkt de. Beitritts 
l ibera l i s iert werden .  Zur Z e it beda� f  e. für j ede Weineinfuhr nach . 
österreich noch e iner Genehmigung und e iner be.onderen , dem Dokument · V . I . "  
vergl eichbaren Einfuhrbescheinigung ( 4 ) ; außerdem können die E infuhren 
j eder%eit auageaet�t werden .  

( 1 )  Besondere Lagerhaltungsmaßnahman , Absatz förderung auf d em  I n l andsmarkt , 
Tranaportkostenauagle i c h .  

( 2 )  U m  bis z u  e i n em  Drittel . 
( 3 )  D i eaes Syotem beoteht Aue e iner Phalle 1 ( f reie E in fuhr während der i n  

Ös terreic h  produkt ionu f r e i.en Jahr o ll u l it ) ,  e iner Phaoe 2 
( E in f u hrbeschränkungan , d . h . - kont ingente unmittelbar vor Beginn und 
gegen E nde dOll ö storre ich i e c he rl W i rt a chll f t ll j a hrlJ ) und e iner PhaBe 3 
( E inf uhrverbot , oob a l d  d i e  V�rftorgung durch einheimi sche Erzeugn i s a e  
gewähr l e i atet i ßt ) . E ine Einfu hr- b7.w. e ine Au a fuhrl i :enz i ll t  n u r  f ü r  
Inhaber e iner Gewerboerl nubni. fUr den Obst- u n d  Gemü oehllnda l mit 
Geachäfta a it :  in österre i ch erhä l t l i c h . Im F a l l e  von 

E infu hrb. ll c hränkungen ( Xont ln gent en ) worden die E i nf uhren 
berückll icht igt , die der Bete i l lgt . im Vor j ahr g etät igt hat . 
Minde lltpre ise . ind weder für dia E infuhr. noch für d ie Au a fuhr 
vorges chrieben . 

( 4 ) Einfuhrpapier t U r  Weinbauer zeugni s •• , das zug l e ich a l e  
Ur .prungllnachwe i . , Xon f ormitätabe lltät i gung und Analy .enache in dient . 
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Im Alkohol a ektor wÄre da. gegenwärt ige ö.t.rre ichieche Konopol eo 
umzuformen , daß .e mit dem B i nnonmarktkonzept in E inkl ang . teht . 

Bei alkoholis chen GetrÄnken i8t e i ne Ubergang . zeit erforde r l ich , um e ine 
au egewogene Anpa e eung an die Be 8timmungen der Verordnung Nr . 1 5 7 6 / 8 9 ( 1 ) zu 
ermög l iche n .  

FUr Erzeugn ieee w i e  Zu cker , Tabak , Hopfen , �of feln und S ame n  i e t  dagegen 
keine beeondere Anpae eung erforder l i c h .  

Im Zu ckersektor praktiziert österreich e ine Produkt ion e kontingentierung und 
e ine Preie feet.etzung für Zuckerrüben und für Zu cker , die den 
enteprechenden Syetemen in der Gemeinechaft eehr ähnlich . ind, e. dürfte 
ö.terreich aleo keine größeren Schwierigkeiten bereiten, da. Sy.tem der 
Gemeinechaft umgehend zu übernehmen . 

Im Tabakeektor g ibt e. nur .ehr wenige Pflanzer , und ihre Z ahl wird i n  den 
nÄcheten Jahren wahrecheinlich noch e chrumpfen . Bei Rohtabak hält man 
Ubergangemaßnahmen n icht für erforderl ich . Auch bei Hopf en dürften 
Obergangemaßnahmen überf l ü a . ig aein . In die.em Bere ich müßte dae 
Zert i f i z ierung •• y.tem der Gemein8chaft e ingeführt werde n ,  waa innerhalb 
e iner eehr kurzen Friet gee chehen könnte .  

Bei Sa atgut unterstützt die Gomeinßchaft die Produkt ion durch Gewährung 
e iner Beih i l f e  pro Doppel zentne r .  Da das System in Österre ich ähn l i c h  i e t ,  
brauchen keine Obergangsmaßnahmen für die Zeit nach e inem Beitritt 
ö8terreichs zur Geme in8chaft vorgo sehen zu werden . 

Für Xart o f f e l n  g ibt es keine geme insame Marktorgan i s at ion , .0 daß eben f a l l s  
keine Obergangsmaßnahmen z u  tref fen wäre n .  

( ii )  Tierische Erzeugn i s s e  

( a ) Rind f l e isch s owie Schaf- und Z iegenfl eisch 

Die ö8terre ichi.che Tierzuchtpolitik wurde durch das Tier zuchtgaaatz von 
1983 in der Fa.sung von 1988 fe8tgelegt . 

D iases Geeet z legt das Hauptgewicht auf die Stab i l i s ierung der 
Fleischpre i s e ,  s ieht e in Beihi l f enprogramm insbe sondere zum Au sgleich f ü r  
Produkt ion8nachte i l e  auf grund natürlicher Gegebenheiten vor und s e t z t  e ine 
Außenhandel s kontrolle auf L i zen zbas i s  feet . 

1 .  Preisrege lung :  Be i den derzeitigen Wechselkur.en ist das Nivaau der 
österreichischen Stützpre iee dem der Geme inschaft vergle ichbar ; deshalb 
müßte Österre ich in der Lage .ein , den geme inscha f t l ichen 
I ntervent ion.prei e  ohne E inführung von Be itr itteau.gleich .betrÄgen zu 
übernehmen . 

2 .  Hande l s regelung Ös terre ich/EWG : Außerdem könnte man aue die.em G rund 
e ine s o fortige vo l l ständige Libe ra l i s ie rung des Rindf l e i s chhande l s  
öeterre ich/EWG i n  Erwägung z iehe n .  

( 1 ) AB l . Nr . L 1 6 0  v om  12 . 6 . 1 989 , S .  1 .  
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3 .  Regelung des Handels mit Drittl ändern : 01e Bandel sregelung der 
Gemeinschaft gegenüber Dritt l ändern wäre von Österreich gleich nach 
seinem Beitritt anzuwenden ,  wie es bei spanien und Portugal der Fall 
war . Dabe i  mUßte geprüft werde n ,  was mit dem Abkomme n USA/Österreich 
Uber hochwertige. Fleisch geschehen sol l .  

4 .  Primien und sonstige Beihi l fen : Beizubehalten bzw. in Österreich 
einzuführen wären lediglich Prämie n ,  die mit den gemein.chaftlichen 
Recht.vors chriften vereinbar s ind . Die übrigen Strukturbeihil f en f Ur 
die Rinderzucht mUßten zum Ze itpunkt des Be itritts aufgehoben werden . 

s .  Schafflei.ch : I. wäre wohl zweckmäßig , die Schaf f l e i schregelung der 
Geme inschaft in Österreich unmittelbar anzuwend e n .  

( b )  MOlkare ierzeugni • •  e 

Der österre ichi.che Milchmarkt ist so stark regl ement iert , daß ein 
Wettbewerb praktisch au sgeschl08sen ist . Bei einem B e itritt mUßte die._ 
Reglement ierung aufgehoben werden , wie e .  1968 mit der damal igen 
Milchmarktordnung in der Bunde srepubl ik der Fal l  war . Ubergangsmaßnahmen 
könnten die Umste l lung von hochgradigem D ir i g i smu s auf e i n  fre ie s  Spiel des 
Marktes erleichtern . 

( c )  Schweine f l e i sch, Eier und Geflüge l 

Wie bei f rüheren Beitritten s o l lte e i ne Ubergang s z e it f estgelegt werden , i n  
der im Handel Österreich/EWG mit diesen Erzeugn i s s e n  degres s iv ge.taffelte 
Beitritt8ausgleich.beträga gewährt würde n .  Der Beitritt sausgleichsbetrag 
müßte an hand der K08tenuntersch iede bei Futtermitteln f estgelegt werden . 
Schon zu Beginn der UbergangBzeit mUßten die mengenmäßigen Beschränkungen 
im Handel zwischen Österreich und der Gemeinschaft abgeschafft werden. Vor 
Ablau f  der Ubergangszeit sollte österreich die Bestimmungen Uber die 
Einstu fung der Schweineschlachtkörper und die Vermarktungsnormen fUr E ie r  
und Gef lUge l f leiach Ubernehmen . 
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c .  Besondere Pol itiken 

D ie Anpa •• ung der t iermedizinischen und pf lanzenschutzrecht l ichen 
aeatimmungen dürfte ledig l ich techniache Probleme mit a ich bringen , f Ur die 
. ich eine Löaung f inden la • •  en müßte . 

D ie Maßnahmen der öaterre ichiachen Stru kturpol itik werden weitgehend auch 
von der Europäiachen Gemein.chaft prakt i ziert . In dem Fall müßte lediglich 
die Form der UnteratUt zung angepaßt werde n ,  beaonder. bei den 
Inveatitionabe ihilfen fUr Agrarbetriebe , den Exiatenzgründungabe ihilfen für 
j unge Landwirte und den Beihilfen für die Landwirtachaft in Bergregionen 
und anderen Fördergebieten . Außerdem erhalten in der Gemeinachaft Landwirte 
im Ruheatand keine Auagleichazahlungen , für die a ich d ie Betriebe im 
übrigen erat ab 3 ha Nut z f liche qualif izieren . Ein we iter.a Problem für die 
öaterreichi.chen Xleinbetriebe liegt d arin , daß d ie Obergrenze der 
Auagleich. zahlungen in der Gemeinachaft bei 1 2 0  ECU pro Vieh- oder 
Plicheneinheit l iegt .  

Für den Waldbau a ind keinerlei Probleme abzuaehen .  

Der Umweltachutz wird aowohl auf Bundesebene ( durch Beihil fen im Rahmen der 
aozioökolog iachen Agrarpolitik)  als auch au f Länderebene ( durch direkte 
E inkommen.be ih i l f e n ,  die zumeiat ala Auagleichszahlungen an 
Gebirgslandwi rte gehen ) gefördert . Die Vereinb arkeit dar öaterreichi.chen 
Maßnahmen mit dem g eme inschaftl ichen Beih i l f enayatem für Gebiete mit 
be aondere gef ährdeter Umwelt ( Verordnung 7 0 1 7 / 8 5 , Titel 1 1 1  und V )  und mit 
den Artikeln 92 b i s  9 4 EWG-Vertrag muß noch geprü ft werden . 

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)74 von 120

www.parlament.gv.at



- 3 8  -

Gewerbl iche Wirt schaft 

Der Antei l  der gewerb l ichen Wirtschaft Am ö sterreich i schen S I P  ( 3 8 , 2  ' )  
l iegt über dem entsprechenden Wert in der Gemeinschaft , und auch die 
Wachstumsrate der I ndustrieprodukt ion ist höher . Die von den 
Produkt ions zahlen her wicht igsten Zwe ige der verarbeitenden I ndustrie in 
Österreich s ind Chemie , Maschinenbau , Lebensmittel und Tabak sowie 
E lektroart ike l .  österreich ist im Vergleich zur Gemeinschaft atärker auf 
die Produktion von Rohmaterial ien und Halbfert igprodukten ( Eiaen und Stahl , 
Hol z ,  Papier und Pappe , Grundchemika l ien ) spezialis iert , obwohl einige 
I nvestitionsgUterindustrien s ich in Marktnischen oder ala Zul ie ferer e inen 
wichtigen P l at z  erobert haben . 

Die I ndustrie iat , vor allem in den Sere ichen Eisen und Stah l ,  NE-Metal l e ,  
Chemie und Maachinenbau weitgehend verstaatl icht . Der größte Teil gehört 
der Holdingges e l l s chaft OIAG .  Außerdem Uben in vielen Unternehmen Sanken 
mit staatl icher Mehrhe itsbetei l igung als Aktionäre großen E infl uß aus 
D iese starke Ver f l echtung des Staates könnte durch e ine Privatis ierung 
verringert werden . Für mu ltinationale Unternehmen - insbesondere in den 
Branchen E lektroni k ,  Verkehrsmittel , Maschinenbau und Chemie - ist 
Österreich ein bevorzugter Standort für FertigungSbetriebe , die für den 
I n l andsmarkt produ z ieren oder Baute ile herste l lon , d i e  dann ans Hauptwerk 
zurUckgehe n .  Daneben g ibt es überwiegend � ,  von denen j edoch e inige 
durchaus internat ion a l  wettbewerbs fähig s ind . E s  g ib t  nur sehr wenige 
österre ichiache Industrieunternehmen in Privatbe s i t z  mit mehr a l s  1 . 000 
Beschäftigt e n .  

Die österre ichische Industrie bef indet s ich ganz a l lgeme in im Au f schwung . 
Der hohe Ante i l  d e s  Hand e l s  mit der Geme inschaft zeigt , daß a ie bereits eng 
mit der I ndustrie der Geme inschaft ver f lochten ist , was noch dadurch 
unterstrichen wird , daß zahlre iche mu lt inationale Geael l acha ften 
Fert igungabetriebe in Österre ich unterhalten . Die gesamtwirtschaftlichen 
I ndikatoren des Landes sind günstig :  geringe Inflat ionsrate , niedrige 
Arbe its losenzahlen : die Produkt ivitäta- und Lohnkosten ent s prechen etwa dem 
europäischen Durchschnitt . Viele österreichische Unternehmen konnten in den 
let zten Jahren Produkt ivität und Lohnatückkosten günstiger gestalten. Dank 
hoher I nvest itionen und in ein igen I ndustriezweigen auch durch Fors chungs­
und !ntwicklunsmaßnahmen konnte die Produkt ivität verbessert und die 
Qua l itit der Produkte gesteigert werden . Das Aus- und Weiterbildunga system 
s ichert die hohe Qual if ikation der Arbeitskräfte auf technischer und 
kau fmänniacher Ebene . 

Trotz der Anstrengungen der l etzten Jahre gibt es j edoch in der 
österre ichischen I ndustrie noch immer einige gravierende Schwachpunkte .  
Rohstoff- und energieintens ive Wirt scha f t a zwe ige überwiegen . D ie 
Grundstof f industrie steht im Vordergrund , während forschungs- und 
entwicklungs i ntens ive I ndustrie zweige weitgehend feh l en . Die H ande l s b i l anz 
weist e in Def i z it au s ,  Grundsto f fe und lIalbfertigprodukte spielen für die 
Aus fuhr eine wicht ige Rol l e .  Die beherrschende Sta l lung der Staatsbetriebe 
führte zu e inem außerordentl ich schwachen privaten �apitalmarkt . 

Die österre ichische I ndustrie erwartet in ihrer Mehrhoit positive E f fekte 
aus e iner Mitgliedschaft in der Gomein.chaft . S ie h ä l t  s ich dem Wettbewerb 
im geme insamen Markt für gewachson . Im a l l geme inen s che int dieser 
Optimismus berecht igt , doch mü ss.n die Bemühungen um e ine Strukturanpassung 
fortgesetzt werden , denn für einige Industriezwe ige könnte der gemeinsame 
Markt mehr oder weniger schwere Probleme mit s ich bringen . Dies g i lt in 
erster Linie für die E iaen- und Stahl indu strie und die 
Nahrungsmitte l indu.trie . 
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1 .  Mit e iner Rohs tahlerzeugung von 4 , 7  M i l l ionen Tonnen ( 19 8 9 ) zihlt 
österre ich zu den Stahlerzeugern mitt lerer Größe . Im Ver g l e i ch mit den 
Ländern der Geme inschaft steht Österreich zw i .chen Luxemburg ( 13 , 7  Mio . 
t )  und den N iede r landen ( 5 , 7  Mio � t ) . D ie E i . en- und Stahl indu s t r ie i s t  
exportor ientiert . ( österre ich führt e twa 1 Ki l l ion Tonnen ( 1989 ) 
Fertiger zeu g n i . s e  e in und 2 , 3  M i l l ionen Tonnen au • •  ) Da. Land i.t 
bereits fest i n  den Markt der Geme in.chaft integriert ( etwa 40 , de. 
I n l andsverbrau chs werden durch E in f u hren au . der Geme in . c h a f t  gedeckt 
und etwa 4 0  , der I n l andsprodukt ion an die Geme in.chaft verkau ft ) . Da 
die I nl and.produktion Öste rre ichs nur etwa 3 , der derzeitigen 
Produkt ion der Geme inschaft ent.pr i c ht und da. Land zudem mit 
.te igenden �o.ten �u kämpfen hat , i s t  e ine Störung des 
Gemeins chaf t .markt e s  wo h l  kaum zu e rwart e n . 

2 .  ö s terre ich wendet au fgrund des Fre ihande l .abkommen s  EGKS-Österre i c h  
bereits wesent l iche Teile des Geme inochaft.rechta im S tahlbere ich und 
insbesondere die e in s ch l ägige Pre i a regalung A n .  D i e  Obernanm. der 
übr igen Be stimmungen dürfte , v i e l l e icht mit Ausnahme der Vor.chri ft e n  
über staat l iche Be ihilfen , problomlo& aein . 

3 .  D ie österre i c h i . che E i 8 en- und Stahl i ndustr ie wu rd e  mit H i l fe mas . iver 
�apital spritzen des Stsateo t i e f gr e i f end umst ru kturiert . Oie8 führte zu 
e iner Aufwertung der Produktionspal ette . Z ah l r e iche Arbeit.plätze 
g ingen verloren ( d ie österre ichis che E i .en- und S t a h l i ndu s t r i e  
be s chä ftigt zur Z e it 3 0 . 0 0 0  Personen ) ,  doch s c he int im Gege n s at z  zu den 
Unternehmen i n  der Geme inschaft d i e  E isen- u nd S t a h l indu s t r i e  
österre ichs i h r e  Produkt ionskapa z itäten ni cht be s c hränkt zu haben . D a  
die Ums t ru kturierung der E i a en- und Stahl indu s t r i e  i n  Österr e i c h  r e cht 
s pät e inge le itet wurde , kann sie im F a l l e  einea s chne l le n  Beitritts 
mög l icherwe ise n i cht zu Ende geführt werden , .0 daß s i ch e ine kurze 
Obergangszeit als erforderlich erweisen könnte . E ine Angleichung an den 
vereinhe itl ichten EG�S-Tar i f  würde nämlich zu e inem spürbaren Abbau des 
Zoll schutzes für die österreichis che E i sen- und Stahlindustrie f ühre n .  

Rahrungsmittel indu.trie 

D ie N ahrung smittel indu strie ist geme s sen an ihrer internat ionalen 
Wettbewerbs fähigkeit e iner der st ärkoten W i rt s cha f t s zwe i g e  d e s  Lande s . Der 
Außenhandel spie l t  aber nur e ine untergeordnete Ro l le ,  und d ie 
Produktiv ität b l � ibt h inter dem Hittft l��rt in der Geme in . c h a f t  z u rü c k .  
D ieser I ndu strie zwe ig w ird von kl e inen und snittl .eran Unternehmen 
beherrs cht . Der �r9ihandel %wi achen der EG und österreich iat f ür die 
me isten Nahrung"mitt e l  nur t f!l i l w" i l m  v a rw irkJ. i cht , d a  durch das 
P're ihand e l a ab kClC!IDttIl nur der t o l l ll c hu t J:  für d.n - g ewerb l ichen - Bore i c h  
abgeschafft wurde , während d i e  Landw i rt e ch a f t  n icht e inbezogen i . t . I m  
Verg leich z u r  Geme in.chaft i a t  d i e  L�ben�mit te l indu . t r i e  Ös t e rre ichs 
stärker re9 1ament ie�� t  und d ia Pr�i.Q . ind deutl i c h  höhe r .  
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Im F a l l e  e ine. Beitritt. würden S t ru kt u r a npa • •  ungamaßnahmen vor a l len 
D ingen in e in i gen Sektoren der eraten Verarbe itung a .tu f e  ( Mü l lere i ,  
F l e i .chverarbe itung und M i l chwirt s chaft ) erforde r l i ch .ein . E i n ige Bereiche 
der österrei c h i .chen Lebenamitte l indu.trie .könnten j edoch d ank b i l l igerer 
l andwirt.cha f t l i c her Grunderzeugnia.e ihre Wettbewerb. fähigke it erhöhe n . Es 
wäre auf j eden Fall wünschen.wert ,  d ie ö.terre i c h is che Landwirt.chaft und 
die Verarbeitungs indu.trie ungefähr im glei chen Tempo i n  d i e  Gemein.chaft 
zu integriere n .  D i e  hohe Qual ität vieler l andwirt schaf t li cher Erzeugni • •  e 
au. Österrei c h  könnte e in weiterer Vorteil f ü r  d ie Leben.mittel indu.tr i e  
.ein . 
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Verkehr 

Der Beitrag das Verkehrs ( einschließlich de. Nachrichtenwe .ens ) zum B I P  
betrug 1 9 8 9  6 , 3 ' und lag damit vor dem d •• Land- und 
For.twirt s chaft. sektor • •  1m Jahr 1 9 8 9  arbe it.t.n i n  di •• em S.ktor 2 15 . 000 
P.r.onen . S.ine I n f rastruktur ( 6 . 3 2 8  km Schiene , 1 . 4 4 7  km Autobahn.n , 
2 8 6  km Schne ll straße n ,  1 0 . 09 3  km Bunde •• traßen ,  1 9 6 . 000 km Landstraßen ) i s t  
r.lativ gut .  

Ö.t.rreich i.t u . a .  e in bedeutender Export.ur von V.rkehr.di.nstl.i.tunge n .  
D ie nach.t.h.nde Stati.tik d e .  gr.nzüber.chr.it.nden Güterverk.hr. bel.gt 
die beh.rr.chende Roll. der ö.terreichis chen �aftv.rke�rsunternehmen : 

Güterkraftverkehrslei.tungen ( in Mio . tkm) 

ö sterreichische aus ländi sche 

E infuhr 1 . 1 5 5  4 6 3  

Au. fuhr 1 . 077 3 3 6  

2 . 2 3 2  7 9 9  

( Quelle : österreich. Verkehr.wirt .chaft i n  Zahlen 1 9 9 0 ) 

D ie Verkehrspolitik der Republik österreich hat s i ch zum Z iel geset zt ,  e in 
wirtschaftlich leistungsfähiges Transportsystem zu s cha f fe n ,  das ( u nter 
.ozialen Aspekten ) den Lebensbedingungen der Menschen gerecht wird und die 
Belange des Umwelt.chutzes berücksichtigt . Die österre ichiache Regierung 
ist grundsätzl ich bere it , in ihren politischen Entscheidungen der 
gemeinschaftl ichen Verkehrspolitik und der Libera l i s ierung der 
Verkehr.märkte Rechnung zu tragen , betont j .doch , daß die 
Wettbewerbsbedingungen harmoni siert werd.n müs .en . 

Den Z iel.etzungen der Gemeinschaft , die den Warenverkehr durch di •••• 
verkehr.mäßig äußerst wichtige Gebiet erle ichtern mächte , s ind vor a l l em 
die Aspekte des Umwelt.chutzes und der Zumutbarkeit der Verkehrsdichte für 
die betroffene Bevölkerung gegenüberzu.te llen . 
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Energiewirtschaft 

1 .  D i e  enerQiepo l i t i s c hen Maßnahmen Ö.terreichs s ind durchau . mit der 
l anQfristiQen EnerQiepol it i k  der Gemeinschaft zu vereinbare n .  Der von 
der Gemeinschaft erreichte Integrationsgrad im Bnergiebereich wird von 
österreich - mit Ausnahme der BestLmmungen im Falle von 
Versorgungs schwierigkeiten - im Rahmen des EWR-Abkommena Ubernommen .  

2 .  Gegenwärt ig iat die größte e inheimiache Bnergiequelle die Waaaerkraft , 
die etwa 2 5  , des gesamten PrimKrenergiebeda r f a  u nd Uber 7 0  , der 
Stromerzeugung abdeckt . In der Gemeinschaft werden im Vergleich dazu 
nur etwa 1 3  , der elektriachen Energie durch Waas erkraft erzeuqt . 
Längerfriatig geaehen wird die Inland.erzeugung fos s i ler Brenn.to f fe 
zurückgehen und das Land zunehmend von Energieimporten abhängig werden . 

3 .  Daa Angebota- und Nachfrageschema Öaterreicha paßt a ich gut in daa der 
Gemeinschaft ein . D ie Zusammenaetzung der österreichiachen 
EnerQiequ e l len könnte ala interes sante ErQänzung zu denen der 
Gemeinschaft angesehen werden und einen nicht zu unterschät zenden 
Beitrag zur Versorgungs s icherheit l aiaten . D ieser Aspekt i s t  
insbeaondere im Hinb l ick auf Österreichs Handelsbez iehungen im 
Energiebereich mit den Ländern Mittel- und Osteuropas und aeinen 
Energiehandel mit der UdSSR von Bedeutung . 

4 .  Daa in österreich au f dem Gebiet der EnerQienutzung u nd 
EnerQieerhaltung , des E inaatzes regenerat iver Energiequel len u nd des 
Umweltschutzes erreichte fort schrit t l iche Niveau könnte der 
Gemeinachaft und ihren Mitgl iedstaaten neue wicht ige Erkenntnisse 
bringen . 

5 .  Im Hinbl ick au f den künft iQen Binnenmarkt im Energiebereich gibt e s  
grundsätz l ich keine ernsten Hemmn i s s e  f ü r  den Handel mit 
Energieträgern , insbe s ondere Erdöl und Kohle . SChwier igkeiten könnte 
unter Umständen die I ntegration des österreichischen Gas- und 
ElektrizitätsmarkteB in den Binnenmarkt bere iten .  D a  j edoch die 
österreichische Regierung bere its erklärt hat , daß sie im Energiesektor 
einen freien Markt schaf fen mächte , s ind hier keine größeren 
Hindernisse zu befürchten . In diesem Zusammenhang i s t  zu erwähnen , daß 
Österreich daran interess iert ist , se ine Rol l e  a l s  europäisches 
Energietransitland auszubauen . 

Bei den fe sten Brennstof fen müßte noch im einzelnen geprüft werden , ob 
einige staatl iche Beihil fen von untergeordneter Bedeutung mit den 
entsprechenden EWG- und EG�-Beat Lmmungen vereinbar a ind .  

6 .  Der E insatz von Nuklearmaterial für Energiezwecke i s t  i n  ö.terreich 
gesetzl ich verboten ( Geaetz vom 1 5 . Dezember 1 9 7 B ) . D ie 
Versorgung.unternehmen haben beachlos sen , das e in zige Kernkraftwerk 
Österreichs in Zwentendorf ,  daa seit 1 9 7 9  st i l l ge l eqt i a t , auf 
Ga sbetrieb umzustel len . Allerdinga betreibt Österreich 
Forschungareaktoren . Daher würden nach dem Beitritt a l l e  zukünftigen 
Lieferverträge für diese Reaktoren gemäß �pitel VI dea Euratom­
Vertrags durch die Euratom-Versorgungaagentur g e s ch l o s sen . Generel l  muß 
österreich nach dem Be itritt zum EURATOM-Vertrag den e inachlägigen 
internationalen Ubereinkommen beitreten . 
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Umwe l t s chutz 

Bekannt l ich unte r n immt Österre ich große Anstrengungen , um die Qu a l ität der 
Umwe lt ( Normen und S t andard s ) zu .rhalt e n ,  zu achütz.n und zu v.rbe s aern . 
D i. rohstoff- und .nergieint.nsive Ausprägung d.r öaterr. ichi ach.n 

I ndustri • •  rf ord.rt . ine wirksame Berücks icht igunq von 
Umwe l t s chutzbel.ngen . D i. s  i s t  in d.r Vergang.nh. it .uch g •• cheh.n . Di. 
öst.rre ichi a che I ndustri • •  rhöhte den Anteil d.r Umwe lt schutz inve.tition.n 
an d.n ee. amt i nv. a t i t ion.n von 4 , 2  , im Jahr 1980 .u f 1 2 , 2  , im Jahr 1 9 8 9 . 
Im a l l g eme in.n kann die ö s terr. ic h i .c he Indu.tri. die Au f l .gen der 

Umw. l t s chut z po l i t i k  der Geme inschaft .rfüll.n , o hne .n W.ttbew.rbs fihiqkeit 
zu v.rl i.r. n .  

D e r  von der Geme i n a chaft erreichte I ntegration • •  t and im Umwe ltachutzber. ich 
müßt. von Österre i c h  qroßent e i l a  bere its im Rahmen d.s EWR-Abkommen. 
Ubernommen werd.n . Di.s q i lt in.be.onder. tür die Vor.chrift.n fUr d ie 
V.rmarktung von g ew.rb l i chen Waren B owie für Luft- und W •••• rv.r.chmut zung , 

g . fähr l iche Chem i ka l i.n und Ab fäl l o . 

E s  g ibt a l lerdings e inige Bere iche des UmweltB chutzrechte der Geme i n s chaft , 
die e ntweder n icht im EWR-Abkomme n  e r f aßt B ind ( nukle are S i cherheit u nd 
S t rahlens chut z )  oder nach dem Abkommen in .einer j et z igen Form von 
Österreich n i cht übernommen rou werden brauchen ( z . B .  S chutz von F lora und 
Fauna ) . Als M it g l i e d staat der Geme in s c h a f t  müßte Ö s t e rre i c h  
. e lbstverstän d l i c h  a u c h  diese Vor s chriften übern.hmen . B e im Strahl.nschu t z  
könnten s ic h  e inige recht l i che o d e r  technis c he S chwierigkeiten e rg.be n ,  d a  
d . s  EG-Recht i n  die.em Bereich f ort s chrittlicher i s t . 
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Regionalpol itik 

D i e  regionale struktur der österre ichi.chen Wirt . chaft i.t durch e in We.t­
Oat-Ge f ä l l e  gekennzeichnet . Die I ndustrie i.t in den we. t lichen 
Lande.teilen ( Innta l ,  Linz ) .t ärker vertreten A l .  im ö . t li chen Tei l  ( mit 
Au .nahme von Wien ) . Der Fremd.nv.rkehr i.t ebenfal l .  im We.ttei l  ( Alpen ) 
von größ.rer B.deutung . Auch b. i d.r indu .tri. l l .n Produkt iv itKt &.igt s ich 
d i  • • • •  We.t-o.t-ae t ä l l . ,  da. mit . i nem höheren Ante i l  rUcklKuf iger 
I ndu.tri.zweige im Osten zu. ammen f ä l l t . Daher l iegen die .taatlich und 
region a l  unter.tützten Gebiete haupt säch l ich im östl i chen Landestei l .  

D i e  Unter.tüt zung wird auf verschiedene Weise gewährt t  ( 1 )  Beihilfen für 
den lindl ichen Raum , um Arbe it.plätze in der Indu.trie zu schaffen , und 
( 2 )  Beihil fen in den ä lteren Indu.triegebieten des SUden. ( Steiermark) zur 
Umqestaltung der Indu.trie . D aneben g ibt es Programme zur Förderung de. 
endogenen Potential s .  Die ö.terreichische Politik auf d i e sem Gebiet wird 
in.besondere hins icht l ich der Vorschriften fUr .taatl iche Beih i l fen dem 
Gemein.chaft. recht angeglichen werden müs.en. 

Für eine künft ige Unterstüt zung aus den Strukturfonds der Gemeinschaft 
müs .en d ie betre f fenden Regionen d ie �iterien der Verordnung ( EWG ) 
N r .  2 0 5 2 / 8 8 ( 1 )  gemäß den regionalen Z io len 1 ,  2 oder 5 b ( 2 )  e r f ü l len . 
D i e . e  Verordnung .011 1 9 9 3  überprü ft werden . Bei Anwe ndung der derze itigen 
e inschlägigen �iteri8n . cheint eo auf den ersten B l ic k  und vorbehal t l ich 
der Annahme e iner gee igneten

'
Def i n ition des Begri f f s  Region ( NUTS ) ( 3 ) , daß 

die ö.terreichi a chen Regionen für e ine Unterstützung gemäß dem regionalen 
Z ie l  1 nicht in Betracht kommen ; j edoch könnte die Förderwürdigkeit 
industrie l ler und l ändl icher Regionen gemäß Z ie l  2 und 5b mög l i cherwe i s e  
anerkannt werden . 

( 1 )  Verordnung Nr . 2 0 5 2 / 8 8  vom 2 4 . 6 . 19 8 8 , AB l .  N r .  L 1 8 5  vom 1 5 . 7 . 19 8 8 . 
( 2 )  a )  Region a l i s ierte Z iele : ( EFRE ) 

l ie l  Rr. 1 :  Förderung der Entwicklung und der . t rukturel le n  
Anpas sung der Regionen m i t  Entwicklungs rü ckstand ( deren 
B I P / E inw . geringer a l s  oder nahe 75 , des Durchschnitts der 
Gemeinschaft ist ) ; 
l ie l  Rr . 2 :  Um. te l lung der Regionen , d ie von der rückläu f igen 
i ndu a t r ie l l en Entwicklung a c hwer bet ro f fen . ind ( �iterien für 
die Beihil feberecht igung : Arbeit.los igke it höher a l s  der 
Gemeinschaftsdurchschnitt , Ante i l  der Arbeit.plätze in der 
I ndustrie an den ge.amten Arbe itsplätzen g le i c h  ode r  höher a l s  
d e r  Durchschnitt und Rückgang d e r  Arbe its p l ätze in der 
Industrie ) ;  
l ie l  Rr . 5 b :  Förderung der Entwi cklung des l ändl ichen Raums 
( �iterie n :  hoher Anteil der Arbeitsplätze in der 
Landwirt s chaft an den g e . amton Arbe it splätzen , geringes 
Agrareinkommen und niedriger stand der s o zioökonomischen 
Entwicklung geme •• en nach H I P / E inw . ) .  

b )  Horizontale Z iele : ( ES F ,  EAGFL ) 
l ie l  Rr . 3 :  Bekämpfung d.r Langzeitarbe i t s l o s igkeit , 
l iel Rr . 4 :  Eingl iederung d.r Jugendl ichen i n  das Erwerb . leben ; 
l ie l  Kr. 5 a l  Anpa •• ung der Erzeuqung.- , Verarbeitungs- und 
V.rmarktung • •  tru ktur.n in Landwirt.chaft und For.twirt . chaft . 

( 3 )  Sy.temat ik der Gebiet se inheiten fUr die Stat i.t iken 
( Nomencl ature de. unit6. territorial • • • tat i.tiqu.e ) . 
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Wettbewerb 

1 .  Vorachriften für Unternehmen ( Art ikel 8 5 / 8 6  EWGV ) 

Die ö.terreichiache �rt e l l po l itik baaiert au f dem neu.n �.llg ••• t z  vom 
1 . 1 . 1 9 8 3 . Vom gemeinachaftlich.n Syatem unterach. id.t . ich d i  •••• in der 
Hauptaache in folg.nd.n Punkt.n s  

.tarke Po.it ion d.r Sozialpartn.r , 
wenige r .tr.nge Ourch.etzung in der Praxi. , 
Fue ionekontrolle er.t im Anfang.atadium , 
Fehlen . inea �el l amtea , 
während e inige �artelle vom �artel lgericht genehmigt werden müa aen , 
werden andere Formen w.ttbewerbawidrigen Verhalten. l.digl i ch au f 
Antrag der Sozialpartner verurt.ilt , 
umfangreiche Mögl ichke iten für Au.nahmen beatimmter sektor. n .  

Wenn d i e  ö aterre ichiachen Rechtavorachri ften atärker au f die der 
Gemein.chaft abge.t immt würde n ,  wäre di.a zwar hilfreich , di.a. Ab.timmung 
i.t j edoch keine unbe d ingte recht liche Vorau s ftetzung , da als vereinbart 
gilt , daß die Vor a c h r i ften des EG- und dee EGKS-Vert rages aowie d i e  
e ins chl ägigen O u r c h f ü hrung ebe at imrnungen in ihrem Anwendungabere ich ohne 
we itere n Vorrang vor den nat ionalen Recht.vo r s c hr i f ten habe n .  D i e  
österreich is chen B ehörden s ind . i ch darüber völ l ig im �laren u n d  rechnen i n  
kart e l l recht l ichen Fragen m i t  ke inen g ru nd logenden Problemen . 

Zwe i Punkte werden a l lerdingo behandelt werden mü • •  en . Beim eraten geht e e  
um be stehende Abkommen , d ie n a c h  d em  B� itritt u nter die EG­
Wettbewerbsbeat Lmmungen f a l l e n . Hier we rden e inige t e c hn i s che Fragen 
gekl ärt werden mü •• en ( Friat.n für Notifiz ierungen u s w . ) .  Bei der 
Lö sunga auche könnte in gle icher Wei.e vorgegangen werden wie i n  früheren 
Beitritt.verhandlungen . 

Der zweite Punkt betrifft d ie Frage , we lche österreichi.che Behörde bei der 
Anwendung der wettbewerbabest immungen für die Zusammenarbeit mit der EG 
zuständig ist und we lche Form diese Zusammenarbeit annehme n  .01 1 .  H ier 
müßten die öeterreichischen Best immungen angepaßt werden , die diese. 
Erfordernia natürl ich noch nicht berücks ichtigen . 

2 .  Staatliche Beihil fen 

Obgleich daa Volumen der österreichiachen Be ihilf.n in den letzten Jahren 
reduziert wurde , müßte das derzeitige öaterreichi ache Sy.tem zwecka 
Anwendung der Geme inachaft evorachr i ften erhebl i ch geändert werden .  Oi •• e 
Änderung beträfe vor a l l em  f o l gende A.pekte s 

die be.tehenden Rege lungen müßten transparenter werden , vor a l l em  um 
die Zweckbea timmung der Hilfen zu verdeu t l ichen u nd ihre - potentiellen 
und . f fekt iven - Kumu l i o rung sbad ingungen zu kl ären ; a l e Beiapiel für 
die.en � l ärung.bedarf �ei d A U  ERP ( E uropean Recovery Program ) 
ange führt , das sowohl für Au s f uhren A l .  auch für regionale Zwecke oder 
zur Fördorung der Energ i�w i rt B c h a f t , der to c hnolog iachen Entwicklung 
und der S chaf fu ng von ArbeitQpl�tzen e inge setzt wird ; 
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die Kommi •• ion benötigt noch we itere Informationen zu z ah lreichen 
Regelungen , z . S .  zu den Au. fuhrbeihil fen , den Beihilfen fUr For.chung 
und Entwicklung oder den Hil fen an Unternehmen , die . i c h  in 
Schwierigke iten be f inden ; 

die Finanzhil fen an öf fentliche Unt.rn.hmen ( im  Rahmen der 
·unt.rnehmen •• pe z i f i.chen Zu.chU ••• · )  machen noch 22 � der ge.amten 
Seihilfen aus und gehen in.be.ondere an die E i.en- und Stahlindu.trie . 
S ie mü •• en unbedingt auf ihre Vereinbarkeit mit den Gemein.chaft.regeln 
( EWG und EGKS ) hin geprüft werden , 

die von den Lindern gewährten Seihilfen , deren �oordinierung auf 
Sunde.ebene nicht deutl ich i.t , belaufen .ich ebenfa l l .  auf etwa 2 2  , 
der Beihil fen in.ge.amt ; auch ihre Oberein.timmung mit den 
Gemein.chaft.regeln muß gewährlei.tet werden , 

bei den regionalen Beihilfen ergeben . ich Probleme der Vereinbarkeit 
mit dem gemeinsamen Markt vor allem in den .ogenannten · Z · -Gebieten , in 
denen für wichtige Proj ekte Beihil fen gewährt werden können, wenn deren 
wirt.chaftl iche l nz idenz auf regionaler Ebene über da. .ubventionierte 
Gebiet hinau.geht . 
33 , der Gesamtbevölkerung leben somit in Fördergebiete n ,  wozu noch die 
Bewohner der · Z " -Gebiete hinzugerechnet werden mü • •  e n ,  i n  denen 1 2  , 
der Ge.amtbevölkerung leben ; 

die j üngaten Beiapiele von f inanziellen Zuwendungen an die 
�aftfahrzeugindu.trie , wie der F inancial Guarantee Act ( General 
Motors )  oder die Gewährung e iner Ad-hoc-Seihil f e  ( Chrys ler ) ,  zeigen, 
daß die s ektorale I nz idenz der ö.terreichischen Seihil fen unbedingt 
sorgfältig kontroll iert werden muß ,  selb.t wenn e a  an . i c h  kein 
.ektorale. Seihilfesystem für diesen Sektor gibt , 

überwacht werden muß ferner die Xumu lierung von Seihil fen , die n i cht 
w i e  in d.r G.me i n s c h a f t  g.r.g. l t  i s t  und üb.r d i e  s i ch d i e  Verwa l t u ng.n 
n icht g.g.n s . i t i g  u n t e r r i c ht.n . 

Zusammenfa •• end ist festzustellen, daß die Entwicklung der Seihilfenpol itik 
für die österreichische I ndustrie in den letzten Jahren zu e iner 
weitgehenden Vereinbarkeit mit den Regeln der Gemeinschaft geführt hat , 
selbst wenn bestimmte Beihilfen im Falle e ines Beitritts noch .orgfältig 
überprüft werden mü s sen . Die österreichische Regierung s cheint der Ans icht 
zu s e in , daß der gemeinschaft liche Beultzstand ohne erhebl iche Probleme 
übernommen werden kann . 

3 .  Staatliche Handel .monopole 

Ö s te rre i cha s t aat l iche Mono po l e  mü . sen abgeB cha f f t  od. r  umg.formt werden -
im Falle der Handel smono po l o  ( Ta b a k ,  A l koho l , S a l z )  gemäß Art ikel 3 7  EWG V ,  
im Falle be.t�ter D ien.t leiatungomonopole gemäß Artikel 9 0  EWGV . E .  geht 
in.be.ondere um die Abachaf fung der Einfuhr- und Aua fuhrmonopole .owie um 
j eg l iche D i s kr iminierung der Konze • •  ionäre aufgrund der 
Staatsangehör igkeit ; im Prinzip i.t die.e Anpas.ung wegen des EWR in j edem 
Falle vorzunehmen . 
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Steuerrecht l iehe Beet immunaen 

Da. N iveau der P f l i chtabgaben ( Steuern u nd Sozialvers i cherung.be iträge ) 
liegt in österreich geringfügig über dem Durch s chnitt der Mitg l ied.taaten 
der Gemein.chaft . Die Steuer.truktur ähnelt ,.ehr .tark derj enigen der 

Gemeinschaft mit einem verhältni.mäß ig hohen Anteil der Mehrwert.teuer und 
e inem geringeren Gewicht der �örper.chaft •• teuer . 

In Ö.terreich g ibt e. gegenwärt ig drei Mehrwert.teuer.ätze : e inen 
Normal.atz ( 2 0 ' ) , e inen ermäßigten Satz ( 1 0 ' )  und e inen Böch.t.atz 
( 3 2 ' ) . Zur Zeit wird e ine Steuerre form erörtert , in deren Rahmen unter 
anderem der Böch.t. at z  von 32 , &bqe.cha f ft .owie der normale Satz auf 18 , 
und der ermäßigte S atz auf 8 , ge.enkt werden .01 1 .  E ine derart ige Reform 
.tände im E inklang mit der vor kurzem auf Geme in.chaft.ebene erz ielten 
E inigung Uber die Angleichung der Sätze der indirekten Steuern .  Hit dem 
Beitritt müßte Ö.terreich ferner .e ine Mehrwert .teuervor.chriften an da. 
abgeleitete Gemein.chaft.recht anpa • •  en . 

Be i den Verbrauch.teuern wird Österreich den ge.amten zum Zeitpunkt de. 
Beitritt . geltenden geme in.chaftl ichen Bes itzstand übernehmen mü •• en . 

Bei den direkten Steuern f indet der geme inschaftliche Bes itz stand . c hon 

weitgehend se ine Ent sprechung in den derzeitigen ö sterreichi.chen 
Rechtsvorschri ften . Außerdem wird seit 1 9 8 9  die Kapitalertrag.teuer a l e  
10 ' ige Que l lensteuer mit AbgeltungBw irkung erhoben . Folglich . ind größere 
Probleme mit der Anpassung des öst erre i c h i B chen Rechts nicht zu erwart e n , 
.0 daß nur kurze Ubergnng Bzeiten nötig wäre n . 
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Haushaltspl an der Geme ins chaft 

Be i der Schätzung der f inanziellen Inz idenz, des Be itritt. Österre ichs wurde 
von e inem vollen Haushalts j ahr und von der Annahme e i ner unmittelbaren und 
vol l s t ändigen Anwendung der gemeinschaftl ichen Rechtsvors chri ften 
ausgegangen . Unberücksicht igt bl ieben etwaige Ubergangsmaßnabman . 

1 .  Auswirkungen auf die Einnahmen 

Das BSP Österreichs macht rund 2 , 6  , des BSP der erwe iterten 

Gemeinschaft aus ( 108 Mil l ionen BCU ) , sein BIP pro Xopf der Bevölkerung 

entspricht in etwa dem Gemeinschaft.durch.chnitt ( 19 8 8 : 15 . 810 BCU 
gegenüber 15 . 828 &CU ) . 

Der Beitritt Österreichs würde auf .  ganze Jahr bezogen e ine 
Nettoerhöhung der Hau shalt smittel der Geme in.chaft ( ohne 
Ausgleichs z ahlung an Großbritannien ) von rund 1 . 100 Millionen ECU 
bedeuten , d . h . e ine Steigerung um 1 , 75 , auf der Grundlage der Angaben 
fUr 1992 . 

Die Bruttoeinnahmen würden s ich insgesamt um 1 . 8 1 6  Mil l ionen erhöhen : 
Agrarab. chöpfungen und Zuckerabgaben 5 0  Mil l ionen , Zölle 430 M i l lionen , 

Mehrwert steuer 900 Mill ionen und BSP-Einnahme 4 30 . 

Demgegenüber hitte der österre ichische Beitritt wegen des Fort f a l l .  der 
Zölle und Agrarabachöpfungen fUr EWG-Einfuhren aus Österreich 
Einnahmenverluate von 700 Mill ionen ECU für den Gemeinachaftshaushalt 
zur Folge , was den vorganannten Betrag von 1 . 1 00 Millionen erklärt . 

Uberdiea müßte Österreich einen Beitrag zu den EGXS-Reaervemitte l n  

leisten . 

2 .  Auswirkungen auf die Ausqaben 

E ine erste Schät zung der Ausgaben zugunsten österreichs ergibt rund 
990 Mi l l ionen ECU . D ieser Betrag wird in der beige fügten Tabel l e  2 
aufge8chl üa selt . 
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TABELLE 1 

Au.wirkungen au f den . Bau.halt : 
E innahmen in M i l l ionen ECO ( Schätzwerte ) 

Agrarab.chöpfungen und Zucker­
abgaben 

Z611e 

Mehrwert.teuer ( E inheit •• atz 1 , 2509 ) 

BSP ( Abru f . atz 0 , 2509 ) 

E innahmenverlu.te 

I NSGESAMT 

TABELLE 2 

5 0  

.. 30 

9 7 5  

3 60 

- 7 00 

1 . 115 

Au.wirkungen für den Hau shalt : 
Au .gaben in Mill ionen ECU ( S chät zwerte ) -

Agrarpol itik 

EAGFL-Garantie 660 

EAGFL-Au .richtung 60 

Sozialpo l it ik 82 

Regionalpol itik 76 

I nduatriepo l itik 30 

Forachung und Entwicklung 56 

Verwaltunga- u n d  Per.onalau.gaben 2 1  

Zu.an:men 985 

Rückzahlung von 10 , der Eigenmittel 5 

INSGESAMT 990 
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Andere Gemeinschaftspol i tiken 

Bei anderen Pol itiken der Geme inschaft dürften . ich für ö.terreich nach dem 
derzeitigen PrU fungs stand ke ine be.onderen �robleme ergebe n .  D ie .  i.t 
in.ba.ondere , wa. die mit der Vol lendung de. B innenmarkte. 
zu. ammenhängenden Pol itiken .owie beg le itende P o l it iken , wie z . 8 .  
For.chung.- und Entwicklungspo l itik angeht , aufgrund der E rgebni • •  e der 
Verhandlungen über den Europä i. chen Wirt. chaft.raum zu erwarten . 
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Tabe l l e  1 

1 960 

Österreich 89 . 1  
1 00 . 0  JD 

�- -·�---"95 . 4 
DK 
D 

EL 
E 
F 

IRL 
I 
L 

NL 
P 
UK 

' . 
1 18. 3 
1 1 7 . 9  

38 . 6  
60 . 3  

1 05 . 8  

60 . 8  
86 . 5  

1 58 . 5  

1 1 8 . 6  
38 . 7  

1 28 . 6  

Österre i ch 84 . 1  
EG 1 00 . 0  

B 1 1 5 . 4  
DK 1 23. 2 
D 1 23 . 8  

EL 39 . 8  
E 36 . 3  
F 1 26 . 9  

IRL 59 . 1  
I 75 . 2  
L 1 58 . 0  

NL 97 . 0  
P 28. 0  
UK 1 31 .  1 

DIP pro Kopf der Bevölkerung (EG-I00) 
----

- � . _--_ .. _-

1 %S- 1 Y70 1 975 1 980  

.> XaufkraftparhAten 

. 86 . 8  __ -90 .. . 1 96 2 . 99 .·�· 
1 00 . 0  1 00 _ 0  .1 00 . 0  1 00 . 0  . ' 

.96 . 7  98 . 9  1 03 .  1 . . 1 04 . 1 
1 20 . 9  1 1 5 . 2  1 1 0 . 5  1 07 . 8  
1 1 6 . 0  1 1 3 . 2  1 09 . 9  1 1 3 . 6  

45 . 5  5 1 . 6  57 . 3  58 . 1 
70. 8  74 . 7  8 1 . 9  74 . 2  

1 07 . 4  1 1 0 . 4  1 1 1 . 8 1 1 1 .  6 

59 . 0  59 . 5  62 . 7  64 . 0  
88 . 4  95 . 4  94 . 6  1 02 . 5  

1 36 . 3  1 4 1 . 4  1 26 . 7  1 1 8 . 5  

1 1 5 . 2  1 1 5 . 8  1 1 5 . 5  1 1 0 . 9  
43 . 2  48 . 9  52 . 2  55 . 0  

1 1 9 .  1 1 09 . 5  1 05 . 9 1 01 . 1 

b) in kons tanten EOU ( 1985) ) 
82 . 3 � - ·..:84-9 -1 OO"'.�----l.Q}.. 4 

1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  

1 1 0 . 8  1 1 5 . 0  1 27 . 2  1 2 1 .  7 
1 34 . 1 ' 1 40. 1 1 50 . 0  1 3 1 . 4  
1 23 . 0  1 33 . 3  1 36 . 2  1 34 . 2  

44 . 0  49 . 5  46 . 5  42 . 3  
47 . 1  49 . 1  60. 3 58 . 3  

1 28. 6 1 23 . 4  1 31 . 0  1 25 . 2  

58 . 5  57 . 4  53 . 3  57 . 4  
00 . 7  87 . 1 Tl . 2  8 1 . 5  

1 33 . 8  1 42 . 7  1 32 . 6  1 26 . 7  

1 02 . 0  1 1 2 . 2  1 28 . 4  1 2 1 . 6  
27 . 6  32 . 2  34 . 1  27 . 4  

1 1 6 . 0  97 . 0  83 . 9  96 . 9  

. . 

.-.--_._-

19-8.fi 1 9� 

99 . 8  1 00 . 1 
1 00 . 0  1 00 . 0  

1 0 1 . 6  1 03 . 0  
1 1 5 . 8  1 00 . 0  

. 1 1 4 . 2 1 1 3 . 2  

56 . 7  52 . 6  
72 . 5  Tl . 8  

1 1 0. 6 1 00 . 6  

65 . 2  68 . 6  
1 03 .  1 1 03 . 1 
1 22 _ 4  1 30 . 6  

1 07 . 0  1 02 . 6 
52. 0  55 . 7  

1 04 . 2  1 04 . 8  

1 09- 5 1 1 2 . 9  
1 00 . 0  1 00 . 0  

1 02 . 8  1 05 . 5  
1 44 :1 1 38. 2  
1 29 . 4  1 29 . 7  

42. 6 36 . 1  
54 . 6  68 . 4  

1 20. 4 1 1 4 . 0  

67 . 1  65 . 5  
94 . 4  1 02 . 2  

1 1 9 . 7  � 27 . 5  

1 1 0 . 4  1 00 . 9 
27 . 0  33 . 1  

1 02 . 3  93 . 2  
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Tabe l l e 2 B I P pro Kopf der Bevö l kerung ( I ndex 1 00- 1 990) 

1 960 1 965 1970 1915 1 �  1 935 1 990 

a )  Kaufkraftpar i täten 

38 . 5  45 . 7 57 . 6  68 . 8  8 1 . 4  86 . 8  1 00 . 0  
österre i ch 43 . 2  52. 7 _6.��0 - _11 . 6  82 . 0  ffl . 2  1 00 . 0  
EG 

b) In  konstanten. E CU  ( 1 985) 

österre i ch 38 . 5  45 . 7 57 . 6  68.8 81 . 4  86 . 8  1 00 . 0  
EG 43.8 53 . 2  64 . 4  71 . 8  82 . 2  ffl . 3  1 00 . 0  

. .  
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Tabe l l e 3 I l cht i gste Hande l spartner der Geie i nscha f t  nach I hrel Ante i l  al 
Geaalthande l ( I )  

t--1987 E I NfUHR AUSfUHR 
1988 1989 

Ext r a-Ea 100 1 00 1 00  

USA ' I  1 6 . 5  1 1 7 .6  1 1 8 .7  
Japan 2 1 0.2 2 1 0.7 2 1 0.4  
Sch"e l z  J 7 .9  3 7.6 3 . 7.2 
Schweden 4 5.9 4 5 .7  4 5. 7 
Öster r .  5 4.5  5 4 . 4  5 4 . 3  
Horwegen 7 3.6 8 3 . 2  6 3 . 4  
UdSSR 6 3 .9  6 3 . 4  7 3 . 4  
Ch i na 1 9  1 .50 14 1 . 8  1 2  2.0 
f i nn l and 8 2.3 10 2 .3  9 2.2 
Kanada 10 2.0 1 1  2.2 1 0  2.2 

EHA 24. 3  23 .3 23.0 

U l tt . Ieer 8.6 7.8 8 .3  

U . U . O . Eur . 3.3  3.0 3 . 1 

lat . llar . S.1 6.0 S.9 
OPEC 10. 3 8.2 9. 1 
ASEAN 3 . 0  3 . 1  3 . 4  

.. N I C  AI . 6.0 6.4 6 . 0  

.J. 

Que l l e :  EUROSTAT 
U l t te l - und Oatauropa ohne U�SSR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1990 
100 Ext ra-EG 

USA 1 8 .5  Sch"e l z 
10.0 Österr . 
7.4 Sch"eden 
5.5 

I Japan 
4.5 UdSSR 
3.6 : Kanada 
3.5 NorIlegen 
2.3 f i nn l and 
2.3 Jugos I n l an 
2.2 

23.5 EHA 
9.2 U l tt . lalr 
3. 1 U . u . O . Eur . 
5.6 lat . ller . 
9.7 OPEC 
3.6 ASEAN 
S.1 .. N I C AI . 

t---r987 
. 100 

1 2 1 . 2 
2 9 .7  
3 5 .9  
4 6 . 0  

5 4 . 0  

7 2.7  
8 2.7 
6 2 . 8  

1 0  2 . 1 

1 5  1 . 6 

26 .6  

10 . 1 

3 . 0  

4.0 

8.7 
2.1 

4 .4  

1988 1989 

100 100 

1 19 .8  1 1 8 .9  
2 9.9 2 9. 7 
3 6.2 3 6. 1 

4 5.8 4 5 . 8  

5 4.7 5 5 . 1 

7 2 .8  6 3. 1 

6 2.8 7 2 .6  

8 2.3 10 2. 1 

9 2. 1 8 2 . 3  
1 5  1 .6 1 3  1 . 7  

26 .6 26. 1 

9 .8  9 . 8 

2.9 3 . 3  

3 . 8  3 . 8  

8.6 8 . 5  

2.9 3 . 4  

5 . 4  5 . 6  

1990 
100 

1 1 8. 4  
2 9.9 
3 6.5 

4 5 .8  

5 5 .5  

6 2.7 
7 2.2 

8 2.2 

9 2.2 
1 0  2.0 

26. 8  

1 1 .0 

3. 1 

3 . 8  

8 . 5  

3 .9 
5 .6 
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I 

T . .. . I I . 4 

C: • • •  I .. .  c .. .  , t  
O . ,, ' . c " ' . '" 

" . .... . I d . ,  C; • • •  I " • C " • f t • I '  e . , . ,  r • I c h .  • .. , • • •  c h i 0 • • •  I t .. . c .. 

W I ' . I  I • • •  t • •  t . " ( � ) 
_ .  

[ I "  f .. " ,  A .. .  ' .. ..  , 
.a.". , 191. 19., 1.'10 1.917 1. ... 19" 1 ' 10  

100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  

( E U R  1 2 )  
5 5 . 0  54 . 4  53 . '  5 6 . 1  61 . 3  61 . 3  61 . 5 '6 . 1  

3 . 6  3 . 6  3 . '  3 . 3  3 . 4  3 . 6  3 . 7  4 . 1  

e . ' , I  . .. / l  .. . . . .. ..  " 1 . 8  1 . ,  1 . 5  1 . 4  1 . 0  0 . '  0 . '  1 . 0  

o e  .. . . .  , ,,  
S p . " I . " 

,. , . " " , . I c h  

C: , I . c .. . ..  I . " ,  

I ,  I . " ,  
I , • I I . "  

N I  • • •  , I . " • •  

v . , .  I " • c a " t . , . l c " 

0 .. .  1 I . :  E U R O S T A T  

2 . 2  

1 . 2  

1 . 0  

0 . 3  

1 6 . 4  

4 . 3  

0. 6 

7 . 6  

2 . '  2 . '  2 . 8  
7 . '  1 . 5  7 . '  

0 . 1  1 . 1 1 . 0 

0 . 3  0 . 3  O . l  

1 6 . '  1 6 . 1 1 5 . '  

3 . '  4 . 3  4 . 3  

0 . 6  0 . 7  0 . 1  

1 . 0  7 . 5  6 . '  

0 . '  1 . 0  0 . '  1 . 1  
5 . 1  5 . 4  5 . '  S . S  
0 . 3  O . l  0 . 4  0 . 3  

0 . 4  0 . 4  0 . 4  0 . 4  

1 2 . '  1 1 . '  1 2 . 2  1 2 . 1  

4 . 4  4 . 4  4 . 4  4 . '  
0 . 4  0 . 4  0 . 5  0 . 5  

3 . 2  3 . 4  3 . 4  l . 5  

I · 
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' . " . 1 1 .  , 

t . l , o - t O  ( [ U II  1 2 )  

[ ,  , A 
1I . 1 . " e l c ll  

, I .. n l  0 "  cl 
I .  I . n  cl 
.. .  r • • • •  " 
' c ll  • •  d e "  
S c ll  • •  I .  

U S A  
J A ' A "  
U d S ' II  
C H I " A 
W " ' [ L W !: [ !!  
W "  1 .  U • O ' U U II O l' A  (04) 
L A f . A w t ll I IC A 
o , t c  
A S t A "  
• A S I A T . N I  C \.1) 

. . . 

Q w o l l o .  [ U II O S T A T  

( 1 )  0 "' " 0  U d S ' "  

[ n l . l c k l w " ,  d e .  A W " " "' . " d e l .  d . ,  O . � . l n . c "' o ' t  ( W r d .  [ C U )  

[ I " ' w h ,  A w . ' wh ,  
W I t t  I .  J • "' , I • 

U I 7  U U  U" lUO " . c " ,  t w .. . - 1 9 1 7  U ..  UU u,o 
, • t • ( " ) . 

3 4 0 . 1  3 1 1 . 5  H C . 7  « C l .  5 1 0 . 7  lH . l  3 U . '  U l . O  41 5 . 1  

8 2 . 7  90 . 5  1 0 2 . ' 1 0 ' . 5  9 . S  90 . 3  n . 4  1 0 ' . 0  1 1 1 .  2 

1 5 . 2  1 6 . '  1 9 . 1  20 . '  1 1 .  2 2 0 . 1  H . 5  H . 3  2 6 .  , 

' . , ' . 0  , . , 1 0 . 4  t . '  7 . 0  1 . '  , . .  t . 2 

0 . 7  0 . 7  0 . '  0 . '  9 . 0  0 . '  0 . '  0 . '  0 . '  

T 2 , 1  1 2 . 5  1 5 . 4  1 6 . 5  1 0 . 8  ' . 5  ' . 5  1 . 6  ' . 3 

2 0 . 1  2 1 . , 2S • •  25 . 4  ' . 2  2 0 . 2  2 1 . 1  2 4  . 1  ' 2 3 . , 

2 6 . 7  2 9 . 4  3 2 . 0  l 4  . 3  I .  , 3 2 . '  3 5 . 9  40 . 1  4 1 . 3  

5 6 . 2  6 1 . 3  8 3 . 7  1 S . 2  1 • •  8 1 1 .  , 7 1 . .  1 1 . 0  1 6 . 5  

3 4  • •  . 1 .  6 4 6 . 3  " . 2  ' . 9  1 3 . '  1 1 . 0  2 1 . 1  2 2 .  , 

1 3 . 1  1 3 . 0  1 5 . 2  1 6 . 2  1 . 0  9 . 2  1 0 . 1  1 2 . 6  1 1 . 2 

S . 2  1 . 0  ' . 1 1 0 . ' H . •  5 . 5  5 . '  ' . 4 • 
5 . l  

2 9 . 3  30 . 2  l 7 . 2  4 2 . 3  1 2 . 8  3 4 . 2  35 • •  40 . 7  4 5  • •  
1 1  . •  1 1 .  , l l . '  1 • •  2 1 . 7  1 0 . 0  1 0 . '  1 3 . l  1 3 . 0  

1 9  . •  2 3  . •  2 6 . 5  2 5 .  , 9 . 3  1 3 .  , 1 3 . 7  H . 7  1 5 . 6  

B . O  3 1 . .  . 0 . '  4 5 . 0  • • •  2 9 . 6  3 1 . 2  3 5 . 0  l 5  • •  
1 0 . 0  1 2 ,  2 1 5 . 2  1 1 . '  1 8  • • ' . t  1 0 . 7  1 4  . 1  1 1 . 1  

20 . 5  2 4  • • 2 1 . 1  2 6 . 3  . . , 1 5 . 1  1 9 . 1  2 2 . '  2 3 . 3  

( 2 )  V l o , " o w .  1 " c! w . t , l o l lI " d . r  I "  A . I . " :  S O d k . r  • • •  " 0 " ' . 0 " ' . S I " , . , w r . T " o l l . " d  

W I t t  I .  J ' '' '  
If o c  .. .  t w  .. o -

, • I .  PO 

. . , 

' . 2  

1 0 . 2  

t . 3  

- 2  • •  ; 
- 0 . 8  

5 . 1 1 
1 . 0 1 
2 . 1 1 

1 1 . 6  

. .  , 

- 1 . 6  

1 0 . 0  

t . 1  

3 . t  ' . 1 1 
2 1 . 7 '  
1 5 . 6  

-
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" I  I .  I: 

L .  
I ,  
M I:  
s .  

e h 
.. . 
v .  

, .  
[ I 

T .  

• •  
s .  
• r 

M l c � t  

T .. . .  I I • •  Z u . a  • • •  n • •  t z u n o d • •  H .. n d . l .  d . r  G • • •  l n . c � . f t . I t • •  t . r r . I ' c � 
n .. c �  W a r . n o r u p p . n  ( X )  

I 
E i nfuhr usfuhr - - -

191' 191' 1 91t 11'0 1,n 1911 Uet 1990 
A 

r . . .. .  n l  • • •  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  1 0 0 . 0  100 . 0  100 . 0  

, . . .. .  ,, 1  • • •  U .3 U .3 U . 3 12 . ' 1 1 . "  1 1 . "  1 1 . "  10 . 1  

,, 4 . l r  .. .  c � . f t l  [ '  . . .. .  n .  6 . S  6 . S  6 . 6  6 . 2  6. 1 S . '  5 . 7  5 . 7  . 
. " " . t o f f .  2 . 5  1 . 1  1 . 5  1 . 4  1 . ,  1 . 4  1 . 4  1 . 5  
- .. .  t .  I I .  2 . 6  3 . 2  J . 6  J . 1  2 . 2  2 . 6  3 . 0  2 . 5  
• •  t I • •  C ,  .. ,, 4 . , • •  u . n l • • •  2 . 1  2 . 1  2 . 6  2 . 2  1 . 2  1 . 5  1 . 3  1 . 2  

. l t . "  • • •  ' • •  " O " I • • •  
12 . C  83.3 aJ . 5  15 . 2  IS. " 8C.0 1 5 . '  " . C  

• •  ' . c " .  [ ,  . . .. o n l • • •  7 . 1  I . J  1 . 1  7 . 5  1 0 . 3  , 10 . 3 1 0 . 0  1 0 . 0  
. c � I " . n  22 . 0  2 2 .J 2 3 . 5  2 4 . 1  24 . 1  24 . 7  24 . 7  24 . 8  
, .. .  � ,  • •  l t t . 1  1 0 . 6  10.7  9 . 9  1 1 . 3  1 3 . 6  1 4 . 5  1 4 . J  1 5 . J  P . ,  . . .. . .. ..  ' o f t . . . . ..  0. ' 0. 1 '0 . 1 1 . 4  1. 4 7. 0 7. 1 7. 4 
p i . , .. ..  4 P a p p .  

' . 0  ' . 0  6 . 1 L I  L I 1 . ,  2 . 0  . . " .. " .. S t . � 1  6 . 7  

. t l l ' . n 6 . 5  6 . S  6 . 7  6 . 3  2 . 1  J . O  l . J  3 . 2  
.. I .  I 4 .. " • 5 . 5  S . l  S . 3  S . 2  4 . 6  4 . 2  4 . 1  4 . 1  
.. .  t l  • •  V . ,  .. , " . I t U II O . - l . 7 3 . 4  3 . 0  2 . 9  5 . 6  5 . 3  5 . 1  5 . 1  . . .. . .  1 • • •  

20 . 0  1 9 . 9  20 . 0  20 . 3  2 2 . 4  2 2 . 1  22 .4  22 . l  

. .. . . .  ' 4 " . t .  [ ,  . . .. . n l  • • •  
3 . 1  2 . "  2 . 2 1 . t  3 . 2  2 . 6  2 . '  2 . 6  

L 
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T . b . ' I .  7 Z "  • • • • •  " • •  t . ,, " .  d • •  H . " CI . ' .  d . , G • • •  ' " . e " . , t . 1  t • I I . " 

I:' " t t l , ,, d . , ,,  .. .  c h  W a , . " . ' " P p . "  ( � ) 

I [ . " , ,,  .. , A .. . . .. .. ' 

1 917 1 911 1 9 1 9  1 9 90 1917 1 91 1  1 9 1 9  1 9 90  

A '  , .  [ r  . . .. . " • • • •  100. 0  100. 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  

G ' '' '' d . r  • •  " . " • • • •  
:JI . O 11 . 1  14 . 1  1 4 . 0  u . •  U . 4  u . , U . ,  

L . " ... . .  r ... . c .. . ' t  I .  [ ' · · " 1 " .  1 4 . 9  1 4 . 1  1 2 . 9  1 2 . 1  1 . 4  1 . 4  1 . 1  1 . 5  

I r . " " . t e " . 1 6 . S  1 2 . 2  1 3 . 9  1 S . 2  2 . 1  2 . 3  2 . 3  2 . 1  
" [ - " . t . " . 2 . 4  3 . 1  3 . 4  2 . 9  1 . 4  1 . S  1 . 6  1 . 4  
S . .. . t • • • G r " " ... . r • •  " . "  • • • •  4 . 2  4 . 4  4 . 6  3 . 1  1 . 0  1 . 2  1 . 1  1 . 1  

V . r . r b . ' t " "  • • •  r • •  " . "  • • • •  
5 6 . 0  s t . O  st . ,  � . I  " . . 1 0 . '  1 0 . 5  1 1 . 5  

e h  • •  , . c " .  [ r  . . .. . " '  • • •  6 . 4  ' . S  6 . 6  6 . S  1 1 . 2  1 2 . 1  1 1 . S  1 1 . 5  
.. . .  c h ' '' . "  1 1 . 1  20 . 1  20 . 0  20 . 2  24 . 1  24 . 5  2 4 . 1  2 5 . 9  
V . r  .. .  h r  • •  ' t t . ,  

6 . S  1 . 4  1 . 0  1 . 3  1 3 . 1 1 3 . 9  l l . 6  1 3 . 9  
r . r  • •  " . ..  k , . ' t · . o . "  

r . r ' . r  .. .. .  r . p p  • Z. J Z . J  Z . 2  Z • •  6. 4 ,. , ' . J  , . . 
[ . . . " " " d  S t . h l 2 . 1  2 . 9  2 . 1  2 . 1  1 . 1  1 . 2  1 . 2  1 . 2  

T • •  t • • • • " 1 . 1  2 . 0  2 . 2  2 . 0  4 . 1  4 . 1  C . 1  3 . 4  
1 . " ' . ' ''' '' '' '  2 . 1  2 . S  2 . 4  2 . S  3 . 1  1 . 0  3 . 0  l . 1  
s . " . t • • • V . ' . ' b . ' t u "  • •  _ 4 . 3  4 . 1  4 . 0  4 . S  2 . S  2 . 4  2 . S  2 . '  
. r  . . .. . .. . . . .  

1 2 . 9  1 3 . 6  1 3 . 9  1 4 . 0  1 1 . 9  1 ' . 1  1 ' . 4  1 9 . 3  

'" e h  t . .. . . . , .. .. . . . [ ' 1  . .. . " • • • •  
' . 0  ' . 2  5 . 3  5 . 2  6 . 5  5 . 1  5 . '  5 . 0  

I 
0 .. . . . . : [ U R O S T A T  
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T O b ' " ,  • [ n t . l c k l u n v  d ' l  e l t , r r , l c h l l c h , n  A u l , n h o n d , 1 1  ( W r " .  [ C U )  

[ I " ' u h r  A u , ' u h r  

un uu uu l UO " " t I . J e h r l .  un UII un lUO W l t t l . J e h r 
W O C " l t u  .. .  -

W o c h , t u  .. .  _ 
r • t • ( " ) r o t .  ( " ) 

2 ' . 3  3 1 . 0  3 5 . 3  l J . 3  1 1 . 5  2 3 . 5  2 ' . 3  n . 5  3 2 . '  1 1 . '  

W ' L f 1 9  . 3  2 1 . 1  2 3 . 9  2 7  . 0  1 1 .  9 1 4 .  , 1 6 . '  1 1  . •  2 1 . 4 1 2 . 9  

( U II  1 2 2 . 2 2 . 3  2 . 5  2 . '  8 .  , 2 . 6  2 . '  3 . 1  3 . 3  . . , 
( ' T A  0 . 2  0 . 2  0 . 3 0 . 3  ' . 3  0 . 2  0 . 2 0 . 2  0 . 3  1 0 . 3  

' I n n l o n d  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  4 9  . 3  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  - 2 . 7 
I .  I . ..  d 0 . 2  0 . 1  0 . 1  0 . 1  - 6 . 7  0 . 2  0 . 2  0 . 2  0 . 2  - 5 . 4  
" o r · · v , "  0 . 5  O .  , 0 . 6 0 . 7 1 1 . 3  0 . 5 0 . 5 0 . 6 0 . 6 t . '  
S c h  • •  d . ..  1 . 3  1 . 4  1 . ,  1 . 1  7 . 8  1 . 1  1 . ,  2 . 1  2 . 3  ' . 4  
S c  .. . .  I .  

1 . 0  1 . 1  1 . 3 1 . 4  1 3 . 4  0 . '  0 . '  1 . 0  1 . 1  8 . 0  U S A  
J A I' A "  1 . 2  1 . '  1 . 1  1 . 8  1 3 . 1  0 . 3  0 . 3  0 . 4  0 . 5 2 4 . 2  

U d S S "  0 . 6 0 . '  0 . 6 0 . 1 1 . 4 0 . 6  0 : . 0 . '  0 . 1  6 . '  
C H I N A 0 . 1 0 . 1 0 . 2  0 . 3  4 4 .  5 0 . 1 0 . 1  0 . 2 0 . 2 1 2  . 1  
II I T T ( L W [ [ 11  0 . '  0 . '  1 . 1  1 . 4  1 8  • • 1 . 0  1 . 2  1 . 2  1 . 5  1 2 . 1  
" '  T T .  U .  O S  T r U II O ,. A  t-4 ) 

U " V O , " 1 . 3  1 . 4  1 . 5  1 . 5  4 . 1  1 . 4  1 . 5  1 . 1  1 . 1  6 . 0  

T . c h l c h o l l • • •  k . '  0 . 4 0 . 4  0 . '  0 . 6  1 3 . 3  0 . 5 0 . 5  0 . ' 0 . 1  1 1 . 5 

, . 1 . " 0 . 4 0 . 4  0 . '  0 . 5  3 . 6  0 . 3  0 . 3  0 . 3  0 . 6  3 1 . 1  
l A T . A I H II I IC A 0 . 3  0 . 3  0 . 3  0 . 4 ' . 6  0 . 2  0 . 3  0 . 4 0 . 3  1 4 . 6  
O ,. r c  0 . 4  0 . 4  0 . 4 0 . 4 0 . 9 0 . 2  0 . 2  0 . 2  0 . 2  - 0 . 5 1 A S [ A " 
• 1. ,  , I.  T . " I C (J..) 0 . 6 0 . 5 0 . 6  0 . 8  1 1  . 2  0 . 1  0 . '  0 . '  0 . '  9 . ' 1 

0 . 2  0 . 2  0 . 3  0 . 4  2 6 . 7  0 . 2  0 . 2  0 . 2  0 . 3  2 6 . 1  i 

I 0 . 6  0 . '  0 . '  0 . 9 1 4 . 6 0 . 2  0 . 3  0 . 4  0 . 4  2 0 .  " I  

O u . I I ' :  r U II O S T A T  

( I ) o " n ,  U d S S II  
( 2 )  V I "  " . u ,  I n d U l t , I . l l n d . ,  I n  A , I , n :  S D d k o " o .  H o n 9 k o n 9 . ' I n 9 0 p u r . T h o l l o n "  
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l 

I 

I 

Tabe l l e 9 r i cht i gste Hande l spartner österre lch�ach I hrel AnteI l a. 
Gesalthande l (X )  

E I NFUHR 

1987 1988 1989 1990 1987 
WELT 

JElT 1 00.0 1 00.0 100.0 1 00.0 1 00.0 

Geie inschaft  
Geie inschaft 68.0 68. 1 

(EUR 1 2 )  
67.9 68.6 ( EUR 1 2) 63.4 

Deutsch l and 
Deutsch l and 44.2 44.5 43.6 44.0 I t a l i en 34.8 

I ta l i en 9.4 8.9 9.0 9. 1 frankre i ch 1 0.4 

f rankre i ch 4.0 3 .9 4.4 4.2 Vere l n .Kön l gr .  4.5 

8, l g l en- N i eder l ande 4.6 

Luxelburg 2.4 2.7 2.7 2.9 8e l g l en- 2.7 

N i eder l ande 2.8 2.8 2.7 2. 8 luxelburg 
Vere l n . Kön l g .  2.4 2.5 2.5 2.6 Span i en 2.4 

Span i en 0.9 0.9 0. 8 1 .0 Dänellrk 1 . 8 

Dänelark 0.7 0.7 0.7 0.7 Gr i echen l and 1 . 1  

Portuga l 0.5 0.5 0.6 0.6 Portuga l 0.5 
I r l and 0.3 0.3 0.4 0.4 I r l and 0.4 

Gr i echen l and 0.4 0.4 0.4 0.4 I 0.2 . 

Andere länder 
1 

Andere länder 

Japan 4.3 5. 1 4.9 4.5 7.4 

Schwe i z  4 .7 4.4 4. 1 4.3 
Schwe i z  3.6 

USA 3.5 3.4 3.6 3.6 
USA 

2.0 

UdSSR 2. 1 1 . 9 1 .6 1 . 8  
Jugos l a w .  

1 . 9 

Schweden 1 .7 1 . 8  1 . 8  1 .7 
Ungarn 

2.5 

Ungarn 1 .5 1 . 4 1 .5 1 .6 
UdSSR 1 . 1  

Tschechos . 1 .4 1 . 3 1 .3 1 .2 
Tschechos . 

1 .9 

Jugos law.  0.9 1 .0 1 .2 1 .2 
Schweden 1 .2 

Po l en 1 .0 0.9 0.8 0.9 
Japan 

0.9 

Ta l wan 0.7 0.8 0.8 0�9 
Po l en 

1 . 7 
ehel . DDR 

7 . 8  7.4 7. 1 7.7 EFTA 1 1 . 1  
2.9 2.7 3.2 3.5 W l tt .leer 4.4 

EHA 
W l tt . l,er W .u . O . Eur 1� 
W . u .O .  Eur . l-t) 4.7 4.4 4.4 3.9 Lat .ller . 6.5 

1 .3 1 . 3 1 .2 1 .0 OPEC 0.9 
lat . ller . 

2. 1 1 .6 1 . 8  2. 1 ASEAN 2.9 
OPEC 

0.6 0.8 0.9 0.9 .. N I C As .(2) 0.7 
ASEAN 
.. H I C As . (l) 

2.0 2.5 2.4 2.2 1 .0 

Que l l e :  EUROSTAT 

( 1 )  ohne UdSSR 

AUSFUHR 

1988 

100.0 

63. 8  

35.0 

1 0.4 

4.6 

4.7 

2.6 

2.4 

1 .9 

1 .0 

0.6 

0.4 

0. 1 

7.2 

3.5 
2.0 

1 . 8  

2.9 

1 .2 

2.0 

1 . 3 

1 .0 

1 .5 

1 0.7 

4.4 

6.3 

0.7 

3.0 

0.6 

1 .0 

( 2 )  V i er neue I ndust r i e l änder I n  As i e n :  Südko r e a . Hongkong . S i ngapur . Tha i l and 

-
1989 1990-

100.0 100.0 

63.8 65.2 

34.5 37.4 

10.5 9 . 8  

4.7 4 . 7  

4.5 3 �9 

3.0 2.9 

2.3 2.2 

2.2 2.2 

0.9 0.9 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

7.3 6 . 9  

3.5 3.2 

2. 1  2.7 

2.0 2.2 

2.7 2.2 

1 .2 1 . 9 

1 .9 1 . 8 

1 .4 1 .6 

1 .2 0.9 

1 . 3 . . .  

10.7 1 0.6  
4.0 4.5 

6 . 4  5 .6 

0.6 0.6 

2.6 2.7 

0.7 1 .0 

1 . 3 1 . 2 
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T . .. . I I .  t 0 . ..  t . 1 1 .. ... . : " . r  C • • •  ' .. .  e h . f t  • •  � ., t . r  ' 
.
• .' e �.J". e ".! .. 1. .. . . ..  " . .. .. . , • •  e "  W . r . � ,  ""' .. .. . .. ( lII: ) 

f [ � "
,
f .. " ,  " _ A  .. . f .. ,, ;  

1917 1"1 lIU �"O '1,n 1111 19U 1 ' 10  
• 

1. ,  , .  [ ,  . . .. . ..  , . . .  A . O  M . l  n . •  A . �  0 •• 0.1 0.' C$.2 
G ,  .. .. .. . , . . .. . ..  , • • •  

n . 1  U . 1  U . I  4.3 . 2  CI . l  11 •• " . e  CI.l 

L . " • •  ' , " . e " . f t ' .  [ ,  . . .. . .. . 50 . 3  5 0  • • 51 . 7  54 . '  C7 .7  n., U . 4  C . 7  

I ,  . .. .. . t . f f .  1 6 . 5  20 . 4  1 1 . 5  1 9 . 2  12 . 3  '7 ' . 4  6 1 . 1  73 . '  
" [ - .. .  t . , , .  7 5 . 7  '72 . '  7 4 . 0  75 . 0  77 . '  '7 • •  2 7 ' . 5  1 1 . 1  
, . .. .  t '  • •  c r  . .. . . ' . . .. . ..  , • • •  , 

3 6 . 4  n . 5 3 6 . 0  4 0 . 4  " . 4  '70.0 '70 . 1  " . 5  

V . , . ,  . . . . .. .. . . . , . . . . .. . . . . 
15 .S 7 •• 2 13 . '  7 • • •  G.S Q.7 0.0 " .. 

e "  •• ' . e ll .  [ ,  . . . . .. , . . . 77 .2 '7 1 . 3  7 5 . 5  77 . 5  55. 4  5' . 1  5 ' . 1  51 . 5  
.. . . c " , .. . ..  '72 . 0  "'. 5 M . 7  CI . '7 n . ,  12 . '  U . 4  U . '  
V . , ,, . ,, ,  • • • • • •  , 

7 6 . 5  7 ' . 2  7 6 . 7  '7 1 . 2  'JI .l '74 . 7 '7 4 . '  76.3 � . '  • •  " . " " ' . f ' . . . . ..  7J. '  7J . 7  74 . 6  77. 6 64.J 74 . '  70. ' 70. 7  � . ..  , . , v .. .  � e  .. .. . 
[ ,  . . .. v .. . S t e ll ' " . , '70.0 '7 0 . '  71.3 70 . '  '70.0 '70 . 0  71 . 1  

T • •  t " ' . ..  7 6 . '  15 . '  73 . 5  ".3 57 . '  54 . '  Si . 4  '1 . 5  

, . " , . . . . .. . '71 . 3 '71.2 72 . '  13 . 4  n.J " . 0  " . 4  72 . 4  
S . .. . t ' • •  V . , . ,  • • •  t . .. . .  - 77.4 7 4 . '  '74 • • 72 . '  " . 5  '7 1 . 2  " . 1  " . 0  
. , . . .. . .. . . . . 

" . 2  7 ••  5 7 8 . 2  7 1 . 1 5 '7 . 4  58 . 3  51 . 5  5 ' . 1  

" ' e il t • • • • •  r . .. . t .  [ r  . . . . .. ' • • •  
� . •  - I :  � i;.;  C �  :!' •• - ::- \. 3 4 . 1  .1 . 5  � . .  G . 2  " .3 41 . 5  2 2 . 1  21 . 1  

t :ii- - ' ,. - -
_ . .  ;:.. 

o� ' . i  v .-i. I .. 'i .' .. .  t ' o n  . ..  
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T . �  • • • •  1 1  O • •  V r . p h ' . e h e  A u f . e h I G  • • •  ' w n V  4 . r  6 . t . r r . l c h ' . C h . n  
H . n 4 . ' . � 1  l . n Z ( M l o .  C C U )  

W t l T  

E U II  1 2  

t , T A 

, ' n n ' . '" 

, . 1 . '" 

.. . r • • •  · " 
. c .. . . .  · " 
S C h • • ' .  

U S A  

� " " ' " 
U ' . S Il  I 
C H ' . A 

o M I T T t l M t t ll  

M I T T .  U .  O I T E U II O " A  ( 1 ) 
U n  • •  r n  ! T . c h . c " • •  I • • •  ft . 1 
" . I . n 

. . . . , . .. 

. 
l A T . " M C Il I It A - -0 " I: C 
A S t A N  

4 A l i A T .  N I C ( 2 ) 

I • 

�1! I I • � .!..!.!..� t . .. • t I • " • n 

( 1 )  . " " . U 4 1 1 11  

UI7 

-4 , '7 C1 . 0  

- 4 , 33 0 . 3  

4 0 6 . 3  

- 2 2 -3  

• •  4 

4 1 . 5  

-31 . 6  

4 1 1 . 3  

- 1 4 1 .  1 

-959 . 2  

0 . 2  

4 1 . 1  

23 2 . 5  

fl.O 
3 0 . 1  

- 1 3 6 . 2  

-10 . 1  

- 1 12 . 1  

1 6 . '  

- 1 1 . 0  

- 3 5 3 . 2  

1'" 1,., 1110 

-4 , ' .0 . 2  -5 , . 21 .7 �,.U . &  

-4 , 3 U . 5  - 5 , 1 4 1 . '  -5, 501 . 1  

5 4 2 . 3  621 . 5  5 64 . 0  

4 . 6  -3 1 . 4  -1 3 . '  

5 . 0  6 . 2  3 • •  

" . 1  30 . 1  4 5 . 6  

-n. 1 - 5 5 . 3  -e 4 . 6  

52 2 . 9  61 5 . 9  6 1 2 . 1  

- 1 2 5 . 8  -2 4 1 . 9  -313 . 1  

- 1 , 2 4 3 . 1  - 1 , 3 1 1 . 3  -1 , 251 . 0  

1 6 4 . 1  202 . 4  -1 2 . 3  

3. 6 - 4 5 . 0  -e 2 . 9  

32 5 . 5  3 3 . 5  1 1 0 . 2  

1 23 . 4  2 1 1 . 9  265 . 9  

3 1 . 5  5 1 . 5  1 2 2 . 4  

-n . l  - 1 1 1 . 2  1 51 . 4  

-35 . 3  60 . 9  -4 5 . 3  

-221 . 2  - 2 5 1 . 1  - 1 1 2 . 1  

2 1 1 . 4 1 3 1 . 0  " . 3  

-11 0 . 1  - 1 03 . 4  -4 0 . 4  

-5 1 1 . 9  -H3 . 1  -413 . 4  

( 2 )  V I . r  n . u .  I n 4 u . t , I . , l n 4 . r I n " . I . n :  S 0 4 ft o r  • • • H . " . ft . n v . I l n  • •  p u r .  T .. . I I . n 4  
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T • • •  I I .  1 2  A U ' . n � . n � . I • • •  ' 4 . n  • •  ' . r r . ' e � .  n . e �  • •  r . n o r u p p . n  ( '"  o . [ e u )  

I '-- 1 9 1 ?  1 9  .. 1'" 1910 

I 
-4 . 7"' . 0  -4 . C IO . 2  -5. '2' . 7  -C. 3 ' 4 . C  

A I I .  [ r  . . .. . ,, '  • • •  

-2 . 7 n . 0 -2 . 613 .3 -2. '54 . '  -3. 2 " . 7  
G r  .. n 4 . r . . .. .  ,, '  • • •  

-906 . 5  -8 25 . 4  -C94 . 4  -61 1 . 5  

L . ..  4 . ' r d . c � . f "  [ r  . . .. .  " .  -1 . 62 1 . 9  -1 . 4 1 6 . 7  -1 . Ut . 1  -2 . 1 4 9 . 5  

' r . " n . ' . f f .  -4 5 . 3  - 1 07 . 0  - 1 72 . 0  -1 4 6 . 7  
. [ - .. .  , . " . - 1 91 . 4  -2'4 . 1  -4 4 ' . 4  -305 . 1  
S . .. .  , • • • G r v " lII . r  . . .. . .. . . . .  

V . r . r  • • • ' u n o  • •  ' . . ..  O "  • • • •  -1 . '7 ' . '  -2 . 041 .'7 -2 . 1 '2 . 2  -3 . 076 .7 

-101 . 0  -6 7 7 . '  :"820 . 2  -1 . 0 61 . 2  
C "  • • • •  c " .  [ r  . . .. . ..  ' " , 
.. . . e "  . .. . " -5 1 1 . 3  -1 6 3 . 1  -''' . 2  -'U . )  
V . r k . " ,  • • •  t t  • •  -'1 . 379 . '  - 1 . 622 . 9  -1 . ' 61 . 2  - 1 . 8 73 . 0  

' . r  . . .. . " k r . f t  . . . . ..  -1. 401 . J -J . JJJ . 6  -2, 2J2 . J  -2,283 . 3  
' . p ' . r .. ..  li ' . , P '  
[ I  • •  n .. ..  111 S , . " • 1 50 . 2  1 . 04 9 . 3  1 . 1 5 3 . ' 1 . 1 1 2 . 9  

T • •  " ' I . " " ' . 1 1 . 073 . 3  1 . 0" . 2  "o. 2 
• •  k • •  I III .. n 9  -3 5 � '  4 . 3  U . t  5 7  • •  
, • • •  t . , .  V . r . r  • •  l t u • • •  -

-'53 . 0  -651 . 4  -135 . 3  - 9 2 6 .  ! . r  • •  " . ..  ' " , 

-355 . 1  -4 1 5 . 4  -626 . 2  -"1 . 5  
w l c " t  . "  • • •  r lll • •  t .  [ r  • •  " . " ' , , , 

r' -22 . 1  -35 . 2  11 . 5 -1 1 . 2  

Q � . ' I .  I V . r . ' ,, ' ,  " . t ' o n . n  
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. 
I 

Tabe I l e 1 3  

Die österreichischen Einfuhren aus M l tte l - und Osteuro08 ( 1 )  

I 1 987 1 908 1 989 

, . .  I I I 
Hande l s- 1 000 Os � ( 2 )  Ver !lnd . 1 000 OS � Ve r änd . 1 000 Os � 
pa r t ne r  I n  � I n  � 

. . - - -

A l ban i en 
70 . 346 0 , 0 - 20 , 7 1 09 . 076 0 , 0  + 5 5 , 1  1 33 . 848 

I-
, 

1 . 928 . 974 0 , 6 - 2 0 , 6 2 . 423 . 895 0 , 6  + 2 5 , 7 2 . 50 4 . 04 4 
BU l ga r i en I-
Tsche chos l ow .  

& 3 . 935 . 628 1 , 1 - 1 , 4  4 . 669 . 960 1 , 2 + 1 9 , 2  5 . 0 1 0 . 347 
-

Po l en 2 . 985 . 8 1 6 0 , 9 - 1 3 , 0  3 . 72 1 . 629 1 , 0 + 2 4 , 7  6 . 2 38 . 2 1 8  
>-

Rumän i en 899 . 4 1 0  0 , 3  - 1 0 . 0  6 1 0 . 620 0 ,  1 - 4 3 , 2 6 1 1 . 827 

� 
Ung a r n  6 . 623 . 972 1 , 9 - 1 6 , 1  6 . 024 . 834 1 , 0 + 3 , 0  8 . 676 . 429 

-

UdSSR 8 . 603 . 1 3 1 2 , 5  - 1 8 , 9 1 1 . 022 . 1 94 2 , 9 + 29 , 6  1 1 . 473 . 408 

I-
Jugos l aw i en 0 . 700 . 84 1  2 , 0  - 1 1 , 6 7 . 787 . 22 0  2 . 0  + 1 4 , 8 9 . 20 1 . 1 1 4 

>-

I NSGESAMT 37 . 1 80 . 980 9 , 3  - 7 1  37 . 1 79 . 627 9 , 6  + 1 2 , 9 32 . 629 . 336 

--- -

( 1 )  e l nseh l l eß l l eh UdSSR und A l ban i en 

( 2 )  P r ozen t sa t z  der ös t e r r e l eh l s ehen Gesamt e i n f u h r e n  

, 

Ve r änd . 
I n  � 

0 , 0  +22 , 7  

0 , 6  - 1 5 , 3  

1 , 2 - e , 6 

1 , 2 +40 , 7  

0 , 1  + 0 , 2  
I 

2 , 0 +27 , 1 ! 

2 , 7 + 4 , 1  

2 , 1  + 4 , 1  

8 , 1  + 1 1 , 9  
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-

-

Tabe l l e  1<4 

pIe österreIch Ischen Ausfuhren nach M l t te l - un d  Ost europa ( 1 ) 

Hande l s-

pa r t ner 

A l ba n I en 

Bu l g a r  l en 
I 

Tsche chos l ow .  

Po l en 

Rumän i en 

Ung a r n 

UdSSR 

Jugos l aw i en 

I NSGESAMT 
I 

1 987 

1 000 Os 

1 22 . 444 

366 . 977 

5 . 9 1 7 . 707 

" . 0 1 7 . 1 1 3 

88 . 320 

6 . 1 78 . 068 

8 . 601 . 360 

3 . 928 . 966 

29 . 1 1 0 . 936 

--- - --

� ( 2 )  

0 , 0  

0 , 1 

1 , 4 

1 , 0 

0 , 2  

1 , 6 

2 , 1  

1 , 0 

7 , 3 

( 1 )  e i ns ch l i eß l i ch UdSSR und A l ban i en 

• 

1 988 

, 
Ve r änd . 1 000 OS X 

I n  X 

-+ 4 9 , 7  1 93 . 768 0 , 0  

- 1 7 , 6  366 . 430 0 , 1  

- 9 , 6 6 . 0-19 . 1 62 1 , 3 

- 7 , 5 4 . 237 . 395 0 , 9  

- 1 8 , 8 6 4 1 . 634 0 , 2  

- 7 , 1  ' 6 , 367 . 064 1 , 4 

- 32 , 0 6 . 6 33 . 1 40 1 , 9 

- 1 , 2 4 . 8 81 . 38 1 ' 1 , 0 

- 9 . 3 3 1 . 660 . 772 6 , 8  

( 2 )  P r oze n t sa t z  der ös t e r re i ch i schen Gesam t aus f u h r en 

1 989 

I 

Ve r änd . 1 000 os X 
I n  X 

+ 68 , 3 9 1 . 932 0 , 0  

- 0 , 2 484 . 36 9 ,  0 , 1  

-+ 2 , 2 6 . 734 . 969 1 , 3 

+ 5 , 6  " . 36 0 . 64 9  0 , 9  

- 6 , 0  898 . 235 0 , 2 

+ 3 , 1  7 . 639 . 370 1 , 6  

+ 1 , 6 0 . 6 22 . 3 1 4  1 , 7  

+ 1 9 , 2  6 . 00 1 . 1 6 3  1 , 2  

+ 4 . 1  34 . 922 . 99 1  6 , 9 

-- -- -

I 
Ve r änd . ! 

I n  X 

-62 , 6  

+35 , 9  

+1 1 , 3 

+ 2 , 7 

-+ 6 , 7 

+ 2 3 , 1  

- 1 , 3 

+28 , 2  

+ 1 0 , 6 
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Tabe l l e  1 5  

AUßen h a n de l Oster re l c hs m i t  M i t t e l  un d QsteurOD8 I m  Jah r 1990 ( 1 )  

öster r e i ch i sche österre i ch i sche 

E i n f uh r en Aus fuhren 

Hande l s- 1 990 ·1 990 
pa r t ne r  

U l o . OS % Verl nd . U l o . OS % Ve r lnd . >n 

I n  X I n  % % 

A l ban i en 1 48 . 242 ... 61 , 3  1 36 . 978 + 2 , 3 

Bu l gar i en 553 . 7417 -t 1 4 , 3 1 . 390. 620 - 32 . 3 

Tschechos l ow .  6 . 407 . 90 1  - 4 . 9 8 . 643 . 21 1  ... 72 . 5 

Po l en 5 . 01 1  . 1 92 + 1 5 , 2 4 . 373 _ 1 95 - 1 6 . 5  

Rumän i en 551 . 555 - 37 , 5  1 . 01 6 . �  + 98 , 6  

Ungarn 8 .736 . 326 -+- 1 1 , 4 1 0 . 476_ 984 + 20 . 8 

UdSSR 1 0 . 241 2 . 217 -+- 20 , 2  1 0 . 075 . 539 - 1 2 , 2 

Jugos l aw i en 6 . 424 . 265 + 7 . 1  1 2 . 41 6 . 905 + 35 . 0  

I NSGESAMT 38 . 085 . 445 + 8 . 7 61 . 040 . 096 ... 1 3 , 2  

Que l l e :  Tabe l' l en 1 . 2 und 3 :  S t a t i s t i k  der Hande l skammer W i en 

( 1 )  e i nsch i l eB l l ch UdSSR und A l ban i en 

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)102 von 120

www.parlament.gv.at



Tabe I l e 1 6  QSTE R R E ICH I SCHE E I SE N- UND STAHL I NDUSTR I E  ( 1 )  

A .  Grunddaten 

Rohs t ah l p rodu� t l on 
P rOduK t i on von EGKS-Fe r t l gwa ren 
P rodu� t l on von n i ch t  unter den 
EGKS-Ver t rag f a l l enden E r zeugn l ssen ( a )  
E i n fuhr von EGKS-E rzeugn l ssen 

davon : EWG 
Ubr l ges Europa 
USA 

Aus fuhr von EGKS-Er zeugn l ssen 
davon : EWG 

Ubr l ges Europa 
USA 

Uark t produk t l on EGKS-Er zeugn l sse 

( a )  Schm i ede t e i l e und Rohre 

1 000 t 

1 986 

4300 
3461 

5 1 .4  

6S8 
485 
1 83 

2078 
1 282 

634 
98 

1 985 

1989 

4700 

3732 
707 

1 046 

722 
304 

2326 
1 503 

71 1 
4 

231 2  

I n  % d e r  Gesam t z a h l en fUr d i e  EWG 
1 969 

- -E _ .  

B .  

_ .  

Zusammense t zung des Hande l s  m i t  EGKS- E r zeugn l ssen nach U I  t g l l eds t aa t en 
r- - - -

E I NFUHR 
nach öst e r r e i ch 

0 52 . 1  
F 6 , 8 
I 26 , 2  
B/L 2 . 5 · 
NL 2 , 9 
UK 4 , 3  
I RL 0 
OK 2 , 9  
GR 1 , 0 
E 1 . 2  
P 0 , 1  

aus 

.. ..  - . -

AUSFUHR 
öst e r r e i ch 

57 . 3 
5 , 9 

23 , 1  
1 0 . 6 

0 , 4  
1 , 6 
0 
0 , 7  
0 
0 , 4 
0 

( 1 )  Que l l en :  Tab e l l e  A - ös t e r r e i c h i s c h e  Ve rwa l t ung 
Tabe l l e  B - Zo l l s t a t i s t i k e n  der Geme i nscha f t  
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Tabe l l e 1 7  AGRARPRODUKT I ON ( Dur c h s c h n i t t 1 987-1 988 ) 

1 000 t . % der Se l b s t v e r sorgungs-
EG-P rod . grad 

GETRE I DE 5 0 1 0  3 . 2  1 2 1  
WE I ZEN 1 � 5 6  2 .  1 1 6 G 
ZUCKER 3 5 9 2 . 7  1 1 1  
KARTOFFELN Sl 0 7  2 . 2  Sl g  
WE I N  ( 1 000 h l )  2 7 5 6  1 • «5 7 6  

R I NDFLE I SCH 1 6 7 2 .  1 1 � 3 
BUTTER 3 5 . 9 2 . 0  1 0 3 
E I ER SI 7 . 2  2 . 0  51 0  
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Tabe I l e 1 8  

le izen 
anderee Getre I de 
Zucker 

(le I8zuckeriQu lv . ) 
M i lch 
R lnd- u. Ka lbf l e l sch 
Schwe i nef l e i sch 
sef l üge l f l e l sch 
E ier 

le /zen 
anderes Getre i de 
Zucker 

(We I BzuckeräQu l v . ) 
M i l ch 
R l nd- u .Ka lbf l e lsch 
SChwe i nef l e i sch 
Gef lüge I f  l e  I seh 
E i e r  

SCHUTZN I VEAU I N  DER LANDW I RTSCHAfT 

1 9 8 5  

7 1  

6 2 

2 0 8  

1 <4 7 

1 6 7 6  

- 5 8  

1 3 3 

1 5 8 

1 9 6 5  

3 3  
3 2  
7 �  

5 9  

5 3  

- 4  

1 0  

1 2  

ÖSTERRE I CH 

1 5 <4 

9 <4  

2 2 7  

1 6 <4 

1 8 <4 2 

3 9 1 

5 9 9  

5 2 9 

Brutto-EBÄ Je  E i nhe i t  ( 1 )  I n  ECU ( 2 )  

EG 

1 1 <4 7 6  5 3  

9 9  7 2  5 6  

1 7 7. 2 1 3  2 0 4  

1 <4 2 1 7 8 1 7 3 

2 0 5 3  1 5 8 9  1 6 8 8  

1 8 1  1 0 2 8 2  

7 9 6  2 7 8  <4 2 5  

6 0 7  - 6 2  1 1 6 

EBÄ Drozentua l 

ÖSTERRE ICH EG 

1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 8 5  1 9 8 8  

6 8  4 8 <4 0  3 0  

<4 8  5 1  <4 0  3 4  

7 4  7 0  7 6 7 1  

5 5  <4 7  6 5  6 0  

5 6  5 8  5 3 5 6  

2 <4  1 1 6 6 

4 0  5 1 2 0  3 5 

4 1 <4 9  - 6  1 2  

( 1 )  Netto-EBÄ Je  E i nhe i t  be l t i er i schen ProdUkten 

( 2 )  Ulrechnungskurs : 

Que l l e :  OECD 

1 9 8 5  � o o E C U  - 1 5 6 4 . 2 8 0  S 
1 9 8 8  1 0 0 E C U  - 1 4 5 8 . 6 0 6  S 
1 9 8 9  1 0 0 E C U - 1 4 5 6 . 9 4 5  S 

1 9 8 9  

� 2  

5 7  

1 <4 8 

1 5 2 

1 7 0 8  

6 7  

2 9 1 
1 B 2 

1 9 8 9  

2 �  
3 5  

5 2  

5 2  
5 5  

5 
2 �  
1 7  
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Tabe I l e 1 9  

',' 

Aus/Nach 

I nsgesa.t 

EG 
In S der Gesa.tz . 

EfTA 
In  S der Gesa.tz . 

Osteur . länder 
I n  S der Gesa.tz . 

( 1 )  U.rechnungskurs :  

AUßenhande l a l t  l andw i rtschaft l i chen Erzeugn i ssen und 

Nahrungs. l tte ln  (Wrd . ECU) ( 1 )  

1 S1 8 5  

1 . G 5 0  

0 . 11 03 

4 6 . 1  

0 . O Sl 4  

4 . 8  

0 . 2 0 8  

1 0 . 6  

1 9 8 5  

- - ----- . 

E i nfUhr 

1 S1 8 8 

1 . 11 51 5  

1 . 0 1l S!  

5 5 . 1  

0 . 0 8 8  

4 . 4  

0 . 1 S1 4 

SI . 7  

1 S1 8 S1  

2 . 1 8 2 

1 • 1 11 7 
5 4 . 11  

0 . 1 0 0 

4 . 6  

0 . 2 2 7  

1 0 . 4  

1 0 0 ECU - 1 5 64 . 2 8 0  S 
1 S1 8 8  1 0 0 E C U  - 1 4 5 8 . 6 0 6  S 
1 9 8 9  1 0 0 E C U  - 1 4 5 6 . 9 4 5  S 

AusfUhr 

1 S1 8 5 H l 8 8  

1 . 0 2 3  0 . 11 7 8  

0 . 375 0 . 5 2 11  

3 6 . 6  5 - L 1 

0 . 0 51 2  0 . 1 1 3 

SI . O  1 1 . 6 

0 . 1 7 4 0 . 1 5 4 

1 7 . 0  1 5 . 8  

1 51 8 51  

, . 1 4 4 

0 . 5 8 1 

5 0 . 7  

0 . 1 2 4 

1 0 . 8  

0 . 2 2 2  

H � . 4  

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)106 von 120

www.parlament.gv.at



T o b . 1 I .  2 0  S T II U IC T U II  0 1: 11  I l U [ lI l I C H [ H  I [ T I " [ I [  ( 1  . .  7 ) 

l o n d  • .  H u l . - O . I , . l d . - W l l c h k O h .  " I n d . r  ( . l n . c h l . IC O l b . r ) S c h  • •  l n .  

f l O c h . / H o ' o n b o u / H o f  D u , c h l c h n . 1 • •  I o n d  O u r c h . c h n . 1 0 .  I o n d D u r c h l c h n . 1 • •  I o n d  

/ H o ' 3 0  / H o f  1 0 0 / H o ' 1 0 0  
h o  h o  Z o h l II Z .  h I II Z . h l " 

, . t l r , . l o h 1 3 , 2  2 , 7  8 . 8  2 . 5  1 7 . 1 2 , 3  1 7 , 2  � , 2  
O . u t • •  h l o n d  1 8 , 8  8 . 8  1 8 , 8  J7 , O  J� , 5  2 3 , 8  82 , 4  37 , 1  ' , o n k , . l c h 
1 t . I I . n 2 7 , 9  1 3 , 9  2 15 , 9  4 9 , 4  4 2 , 3  2 8 , 5  1 75 , 7  8 9 , J  
II I . d . , l o n d .  5 , 8  " J , 9  9 , 7  4 2 , 9  1 9 , 7  3 4 , 8  1 9 , 3  7 1 , 8  
• •  I • I . " 1 4 , 9  9 , 4  J7 , 8  8 4 , 9  69 , 6  5 1 , 7  405 , 9  78 , 4 
l u  • • • b u , .  

1 4 , 1 7 , 9  2 4 , 2  5 9 , 3  � , 2  3 6 , 8  22 1 , 1  66 , 5  V . , . l n . K l n l , r .  
I ,  1 0 " d 2 8 , 8  1 9 , 8  J I , 8  7 4 , 2  7 1 , 1  55 , 8  5J , 8  J7 , 4  
O O n . ", o , "  � , 1 42 , 3 83 , 2  9 4 , 9  89 , 7  6 6 , I 382 , 8  65 , 8  
O r l . c h . n l o n d  

2 2 , 7  8 , 6  29 , 9  59 , 9  32 , 9  2 5 , 9  200 , 9  8 9 , 3  ' p o n l . n 
,. . ' t u , o l 30 , 7  1 6 , 7  30 , 4  1 2 , 8  57 , 7  5 9 , 5  2 45 , 9  8 e , 4  

4 , 3  3 , 1 3 , 7  1 3 , 2  9 , 5  1 7 , 15  ' 3 1 , 5  63 , 9  [ 0  1 0  
1 2 , 9  9 , 5  5 , 9  

" , J  t . 7  3 , 6  1 4  , 8  6 , 3  1 8 , 5 9 , 3  4 1 , 1  

1 3 , 9  8 , 3  1 8 , 4  5 6 , 5  37 , 9  37 , 9  7 8 , 7  6 2 , 7 
" --------- ---------- ---------------. 

III-56 der B
eilagen X

V
III. G

P - B
ericht - 02 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
107 von 120

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



S c haub 1 1  d 1 

WACHSTUM I N  öSTER R E I CH UND I N  DER EG 
( J l h ' l .  V . , I  .. � _  � • •  1 1 '  . 0 1 . . . .. . .  I .. K ) . 

•. r---.;:....-�-------......:..---.,....---.,....----, 

- 8 S T t lt lt  • -+- 8:; 

JXHRL I CHE I NFLAT I ONSRAT E  
( V . ' � '  • •  C h . , p , . I O . )  

1 6
�������------��--�--��--�---

. 1 4 t-------------------�----�"-----------
1 2 f---��--------------------------

1 0 �------��--------

I 
6 

."--=. •• 0 -=�::.:::-< �.-= : 
2 1-------------::::::,�·:-::·":-::-:::::'=--·�� 

--------
o L-_....L.-_-'-_-..I.._--'-__ '--_.J..-_�_-'-____ _ 

10 11 

- 0 . ' . "  

...... ... ---) :. -:--=--- --- - - -
�---------------�-------------_ .. __ ._-_ . .  

ARB E  I TSLOSENQUOTE 

I 'r--------------------------� 
-I O� 

I F---------�---=::: .. 

.���=1 ( �  . ..,./� 2l/� -----

OL---�---�-�----'-----�--�----�--'--� 11 

--

.2 

8 . , . " . ( " 0 ' . 10.  .. , . ) ­
[ C  ( h . r  • .  I0. .. . . ) 

-- --_ ..-........ -- - - - --

*De f l a t o r  
• •  se i t  1 979 a m  EWS b e t e i l i g t e  Ländo r 

LAUFENDE TRANSAKT I ONEN M I T  DEM AUSLAND 
( S o l d o I .. K d • •  8 1 ' )  

'----.:"'<::_ I 
-0.5 hr----;>,L.------------ � 
-11=t-==!.(--------

- 1.5  

-, 

I 
i 

-1.5 �_ ...... --....... ---'--.... ,----'-----"----'-_--'---. .  ,0 
11 12 13 14 13 16 17 U 8Q " e  

8 . ' .  r r � -+-- 2c, 

'-_______________ --1-_________ __ __ _ . _._ . .. _ 

- N a t i ona l e  Z a h l en :  geme l de t e  A r be i t s l ose 
• •  Ha r mon i s i e r t e  Zah l e n :  E r gebn i s  e i ner U n t e r suchung 

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)108 von 120

www.parlament.gv.at



Sch aub i l d 2 

WECHSELKURS DES SCH I LL I NGS C ECU UNO DU ) 
KUR ZFR I ST I GE Z I NSSÄT Z E  

( J . h r  • • •  u r C h . C h ft l ' , . )  
I "  • • •  1 0 0 - " ' 0  

1 4��
,

' - � : ' 

:' I �O - . " _  " ': ' , �""'_""":-:'_--'-,------""';'--�--­
I OO�o-�������--�,���,,

���4-4-'---1 
10 � .---- . . 

-----. ---- --·.:::��---4 
60�-------------------------------------4 
40 �--------__________________________________ � 
20 r-----------______________________________ , 

1 2  

1 0 
• 

" 

4 

2 

0 

LANGFR I ST I GE ' Z I NSSÄTZE NOM I NAL 
8 S T E � � _ .  O E U T S C H L A N O . E C  

� 

.,-

: . " 

;'''' . 

.-
16 " ., •• 19 

• J a h r e sdu r chschn i t t e  

,\j 
", 

,\'. ;. 

·1� - �i 
� 

i: j l  � �. 
... 'g �? 'ö, " 

,1 
�. 'i 

. i  ;, -
" 
.�. ; ' 

90 

( 8 . ' . r r .  , O . u t . C h l . " • •  E C ) 

1 4 r---------------------�----____________ __ 

_ . O S H � �  m ,D t U T S C H L  CJ GG 
. . . .. _ -

• J a h r esdur c hschn i t t e  

LANGFR I ST I GE Z I NSSÄTZE R EAL 
8 S T E � � . •  O E U T S C H L A N O . E C  

. 1-----

o 
" .. .. 

_ 8 S H U  Imli! O [ U T S C H L  GJ �G 
_ . . . _ -- -- - �  

. _  . . . .. . 

• J a h r e sdu r c h s c h n i t t e . berechne t 

m I t B I P-De t l a t o r  

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 109 von 120

www.parlament.gv.at



:: ---

'-
. .  " . : . . ' ,  

- e 
.. . 

. . , . . .. 

schaub l i d 3 

J EWE I L I GE KOSTEN UND E F FEKT I VE WECHSELKURSE , 
NOM I NAL UND R EAL 

1 40 

1 2 0 

1 00 

80 

; 60- -

40 

I 1  Hande l I i t  den 1 9  I ndust r i estaaten 

. : ," ,: . . . ' . , , -
. . : . 

20 1---------------------------- ---
O ���������� __ L_�_L� __ L_�_L� __ L_���� 
69 70 71 12 13 14 75 76 77 78 79 80 81  82 83 8 4  85 86 87 88 89 90 

-+- lechse l k . nol . -

. • • • r .... ... ..... .... " ... . ..... N • 
........ .... . ' ..... ... .. . ' .� ... _ .. 
u ••• c. 'M • • •••• ) 

--- J e"e I I . Kosten � lechse l k . rea I 

-auf der Bas i s  der nOl l na l en LOhnstückkosten für d i e  Gesaltw l rtschaft 

( I ndex 1 0Q. 1 98{) 

JEWE I L I GE KOSTEN UND EFFEKT I VE WECHSELKURSE , 

NOM I NAL UND REAL 

I 1  Hande l I i t  EIS-Staaten 

1 40�----------------------------------------------� 

1 20 r�:=!::=::::"'1r=::a:::::::;::;;::::;=------- - - - - - - -

60���=+�--------------

40 -- -- - ---- - - -- --- -- - -

20 t-------

O�����--����-�������������-L� 
69 70 71 12 13 74 75 76 77 78 7 9  80 81 82 83 84 8 5  86 67 8B 89 90 

-+- - lechse l k .nol . �Je"e l l _ Kosten � �Ieehse l k . rea l 

- ... .... .. .. ..... ......... . . ...... . 
• • •  _ ... . .. . . .  I'  •••••••• •• " .c . . . . .  . 
( I  •• ' .. ... .. .... ) 

,-�------------------------------------� 

-auf der Bas i s  der nOl lna l en LOhnstückkosten für d i e  Gesalt,, ' r tschaft 
( I ndex 1 00- 1 980 ) 

. . . � . .,. 
--, 

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)110 von 120

www.parlament.gv.at



Schaub l i d .. 

D E F I Z I T DER ÖFFENTL I CHEN HAND 
( ' li II _ • •  I " ) 

6r-------------------------------------------, 

2 �------------------------------------------1 

...... . . .......... . ... ........... 
..... .. ...... ... 

1 S T I[ 11 11  -+- 2.6 

* F l nanzbeda r f  d e r  ö f f e n t l i chen Verwa l t ungen 

60 

50 

(0 

30 

20 

1 0  

o 

GESAMTAUSGABEN DER ÖFFENTL I CHEN 
VERWALTUNGEN 

( , " II _ • •  I " ) 

� ;}� .' : .. � �" :.;. � . , : l°J_ fQ ;;: r.: 't .. t;: ' Co . I�. [- :61 � � -
� � l- i: l-�� �' � ;;j, � tt ,. � - � l- I-� 1- � �: 'f: :: �, � : 1  ".. � � - :!,,: 1 - tl -E 1 - t1 " r.}. � � �':- � ., �1 '-!i 

;.; - '< - � - � -r; . .. I� 1: � '" E . , 
# . ., t: 
11 12 85 

r--' r::-; :-- ,:;t-- �!"' 
� t( 

... , 

- � -�' I: !". 
:� � - �;. - �; �i a: 

-

:-

i' � 
Si - � 
'J � � '" .. , i - � r· ' -� . . ' 

16 17 

� 
� I- :f .. 
:;, 

1- . \  � 
,;, 
I , 

1 - -" 
... ,.. 

-
� 

.ci I!l 
_ :s  

� " , 

�� - ·l 
.. 'I' 

- i: i.: � 1 - � . , 
�J 

,', 

ÖFF ENTL I CHE BRUTTOVER S CHULDUNG I N  % D E S  B I P  

, u r-----------------------------__________ __ 

6u 

50 

40 

30 

20 

1 0  

o 

GESAMTE I NNAHMEN DER Ö F F E NTL I CHEN 
VERWALTUNGEN 

- . 

I-

l 
-

l- r- - - - -

- I- l- r- - -

- - r- I- r- -

I' 12 13 15 17 

. . .  _ -

, -

-

-

I 
� 

� 

III-56 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 111 von 120

www.parlament.gv.at



Schaub i l d 5 
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z U S A U U E N S E T  Z U N G D E R  E I N N A H  U E N 
DER OFFENTL I CHEN VERWALTUNGEN 
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Schaub i l d  7 
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Be i l age 2 

EUROPÄISCHES PARLAMENT 
SITZUNGSPERIODE 1 99 1  - 1 992 

AUSZUG 

A U S D E �  P R O T O K O L L 

D E R  S I T Z U N G  V O �  

M I T T W O C H , 1 0 .  J U L I  1 99 1  

VORSITZ; N i c o l e  P E R Y ,  V i z e p r ä s i dent i n  
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ENTSCHLIESSUNG 

zu den Bez iehungen zwischen der Europäi schen Geme inschaft 
und den Mitgliedstaaten der EFTA im Verkehrabereich 

D a s  Europä i s c h e  P a r l ament , 

in Kennt n i s  des Entschließungs ant rags von Frau Braun-Moser und anderen zum 
beschl eunigten Ausbau und zur verbes serten F inanz ierung des Brenner-Sas i s ­
tunn e l s  ( B3 - 2 1 1 9 /90 ) ,  

unter be zug auf seine Ent s ch l i eßungen vom 1 6 .  November 1 9 8 8  zu den Bez ie­
hungen zwi schen der Europäischen Gemeinschaft und bestimmten Drittländern 
im Verkehrsbereich1 und vom 1 3 . D e zember 1990 zur Entwicklung e iner gemein­
s amen verkehrspol itik im Hinbl ick auf die Vo llendung des B innenmarkte.2 , 

in Kenntn i s  des Berichts des Aus schusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
( A3 - 0 1 7 3 /9 1 ) ,  

A .  ange s icht s der Notwendigke it , im Rahmen der Verwirkl ichung des B innen­
markt e s , die auswärt igen B e z iehungen im Bereich des Verkehrs neu zu orenen 
und insbe sondere schrittwe ise von bil atera len zu mu l t i l at eralen Übere in­
kommen überzugehen , wobei die P o l i t i k  der Gemeinschaft auf Zus ammenarbeit , 
f rühzeitige Konzert ierung und Koordinierung der beabs ichtigten Maßnahmen 
ausgerichtet sein , von den Grunds ätzen der Gegense it igkeit und D is krimi­
nierungs freiheit ausgehen und d i e  spez i f i sche wirtschaftliche und geo­
graphi sche Lage der Nachb ar l änder d i f ferenzierend berücks icht igen muß ; 

B .  in der Erwägung , daß die po l i t ischen Bemühungen zur Verwirkl ichung e ines 
mög l ichst weiträumigen europä i schen Wirt schaftsraums e ine Ent sprechung im 
Verkehrsbereich finden müssen mit dem Ziel , die Voraus setzungen für ein 
integriertes gesamteuropäisches Verkehrs system zu Bchaffen , das in umwelt­
verträgl icher weise hohe Mob i l ität garant iert und spezif ischen Prob lemen 
best immter Ragionan Rechnung trägt , und zwischen der Geme inschaft und den 
EFTA-Partnern mögl ichst umfas sende Vereinbarungen über dia gegenseitige 
E inräumung gleicher Rechte auf den Verkehramärkten bei gleichzeit iger 
Harmonis ierung der Rahmenbedingungen auf dem Stand des Vertragspartners mit 
dem j ewei l s  höheren Umwelt achut zniveau angestrebt werden sollten , 

C .  in der Erwägung, daß unter Berücksichtigung der Z u s ammenarbeit der skandina­
v i schen Staaten im Bere ich des kombinierten Verkehrs gemeinsame Strategien 
entwickelt werden sol lten , die für die Bewält igung der wachsenden Güterver­
kehrsströme den kombinierten Verkehren ( S traße/schiene und containerl See­
schi f f ) den Vorrang e inräumen ; d i e  großen Ans trengungen der skandinavischen 
Staaten zur verwirkl i chung des Scanl ink-Proj ekts müs sen innerhalb der Ge­
meinschaft ihre Entsprechung f inden , vor a l l em durch Herste l lung l eistung s ­
fähiger Bahnverbindungen zwi schen den neuen Kunstbauten und d e n  mitt e l - und 
nordwe steuropä iachen Wirt scha f t s - und Bal lung s zentren ; ergänzend dazu sol l t e  
eine koord iniert e  P o l i t i k  zur Entwickl ung von Fährverbindungen unter Berück­
s icht igung des Potent i a l s  mittlerer und kleinerer S eehäfen erfo lgen ; 

2 
AB l .  Nr . C 3 2 6  vom 1 9 . 1 2 . 1 9 8 8 , S .  5 7 .  
AB l .  Nr . C 1 9  vom 2 8 . 1 . 1 9 9 1 , S .  2 4 1 . 

_ A _ 
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c .  i.n der Erwägung, daß nach den po l itischen Veränderungen in Mittel- und 
osteuropa� eine gewisse Entlas�� �g der Europaischen Gemeinschaft von Nord­

Süd-Transitverkehren aus Schweden und Finnland in Betracht komme ,  wenn di e  
TEH- u nd TER- proj ekte zügig vorangetrieben werden , in d em  Maß e ,  wie freier 
Verkehr von Personen und Gütern im ge.amten Ostseeraum wiederherge. t e l l t  
wird , rückt auch der Bau einer balt ischen KUsten-Schienenmagistrale in den 
Bereich des Mögl ichen ; 

E .  in der Erwägung , daß im Verhältnis zu Österreich und der Schwe iz j ed e  
weitergehende verkehrspolitische Z u sammenarbeit durch d i e  ungelöste Trans it­
prob l emat ik bl ockiere ist , obwohl die Kommi s s ion seit dem Jahre 1 9 8 9  durch 

maßvo l les , pragmat isches Vorgehen zu einer gewissen Entspannung beitragen 
konnte ;  da die topographischen und öko logischen B e.onderheiten der Alpen­
region spezifi sche Ragelungen und be.ondere Anserengungen im Verkehr.bereich 
auch dann erfordern würden , wenn diese Region T e i l  der Gemeinschaft wäre , 
gibt es für die Europäische Geme inschaft keinen vernünftigen Grund , den Ab ­
schluß langfrist iger auf diese Region bagrenzeer Trans itvereinbarungen auf 
der Grundlage der bisherigen Verhandlungsergebniss. noch weiter hinauszu­
zögern ; 

F .  in der Erwägung, daß nach den pol itischen Veränderungen in Mitt el- und 

osteuropal insbesondere mit B lick auf Österreich der Entwicklung des Ver­
kehrs auf den Ost-West-Achsen erhöhte AufmerksamJceit gewidmet werden muß ; 
wagen der bevorstehenden Verwirklichung de .. Main-Donaukana l s  sollte roch 
eine Klärung de.. Verhältnisse. zwischen Rhein- und D onauschiffahrt unter den 
gewandelten polit ischen Rahmenbedingungen erfolgen ; 

G .  in der Erwägung , daß im Bere ich der See- und Luft fahrtpolitik die Bereit­
schaft der EFTA-Staaten zur Zusammenarbeit mit d e r  Gemeinschaft auf der 
Ba.is des geltenden Gemeinschattsrechts akzepe iert und enesprechende Ab­
kommen mit allen EFTA-S taaten abgeschlossen werden s o l lt en ; 

H .  in der Erwägung , daß die Vorausset zungen f Ur e i n  integriert e s  und int e l l i ­
gente. Verkehr •• ystem fUr da. nächste Jahrhundert nur durch koordinierte 
Maßnahmen auf ge.amteuropäischer Ebene ge.chaffen werden können ; dem ersten 
Schritt der von Parlament und Kommiss ion gemeinsam e inberufenen Europäischen 
Verkehrskonferenz2 müssen weitere Schritte auf Arbeitsebene und schließ l ich 
EntSCheidungen tolgen ; 

1 .  fordert die Kommis . ion au f ,  in e iner Mitteilung an den Rat und Parlament 
diej enigen Baraiche der Verkehrspolitik auf zu l isten , fUr die e. nach der 
Vo llendung des Binnenmarkte. zweckmäßig ist , daß die Außenbaziehungen durch 
die Gemeinschaft wahrgenommen werden , und in die •• r Mitteilung e ine klare 
und hohärente Ge.amtkon7.a�tion f ür die Außenbaz i ehungen zu formu lieren 
sowie e inen praqmÄtischen Zäitplan zu erarbeiten , nach dem be.eehend. bila­
terale Abkommen insbe .ondere im Verhältnis zu d e n  ErrA-Staaten durch Ge­
meinschaftsabkommen ersetzt warden könnten , die recht l ich und institut ione l l  
um.ee zbar s ind ; 

S iehe auch EntSChl ießung vom 1 1 .  Juni 1 9 9 1  zur Entwicklung der B e z iehungen 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den S t aaten H i t t e l - und 0 9 t ­
europa . a u f  dem G ebiet d e a  Verkehrs ( Te i l  1 1  Punkt 5 d e e  Protoko l l s  die • • •  D atums , . 
2 9 . bis 3 1 .  Oktober 1 9 9 1  in Prag . 
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:; .  : orden die Kommis s ion au f ,  mit Venretern der EF'l'A-Staaten regelmäßig zu 

'lerkehrspo l itischem Meinungsauatausch auf hoher Ebene zusammenzutref fen , um 
=ere its im Vorf e ld Informationen über beabs icht i gte Maßnahmen aus zutauachen , 

mögl iche Auswirkungen zu beraten und mögl ichst gemeinsame Vorgehenaweisen 
abzust immen , aber auch f l ankierende Po l it iken nicht zu vergessen � legt der 
Kommis s ion nahe , sich hierbei von den obenatehenden Erwägungen leiten zu 
l as sen ; 

3 .  f ordert die Kommi s s ion und den Rat auf , die lau f enden Tranaitverhandlungen 
mit Österreich und der Schwe iz endl ich dadurch zum Abschluß zu bringen , daß 
die Geme inschaft für den Alpenraum e in l angf r i s t igea Engagement auf der 
Basis dea b isherigen Verhandlungsergebnislles u nd der Gegense it igkeit ein­
geht ; befürwortet e ine Vereinbarung über den Straßentrans it auf der Bas is 
eines Öko-Mode l ls ,  nach dem in den kommenden Jahren die Lärm- und Schad­
sto f f emi s s ionen ent lang der Alpen-Trans itstrecken wesentl ich verringert 
werden , wobei fUr die Z ahl der Fahrten eine begrenzte Flexib i l ität akzep­
t iert und die Umwaltnormen der Verkehrspolitik der Schweiz zugrundaqelegt 
sowie die hochsensiblen öko logischen Systeme dar Alpenreqion respaktiert 
werden sollten ; regt an , die Entwicklung einer zusätzlichen Nord-S Ud-Achse 
im Transit durch die Tschechos lowake i ,  Ungarn und Jugos l awien zu prüfen ; 

4 .  forden , daß alle weiteren Verhandlungen zwischen der Gemeinschaft und 
EFTA-S taaten , über Verkehrs fragen auch im Zusammenhang mit den Bestrebungen 
zur Schaf fung eines Europäischen Wirtschaftsraums , s ich an dem j ewei ls 
höheren Umweltschutzniveau der e inen oder anderen Seite orient

-
ieren und , 

inDliiäondere für den Gutertransport , dem kombinierten Verkehr Vorrang ein­
räumen ; 

5 .  fordert den Rat auf , die Kommis s ion unter Beachtung dieser Grundsät ze zur 
Aufnahme w�iterer ve�handlunq9n mit den EETlL-staatea �er den landgebunde­
nen Verkehr zu ermächtigen , die im Rahmen der Verhandlungen über die Scha f ­
fung eines Europäischen Wirtschaftsraums geführt warden können , und die z um  
Ziel haben , unter der Voraus set zung der Anpassung a n  die harmoni s ierten 
Gemeinschaftsregeln auf techniSChem , sozialem und f iskalischem Gebiet auf 
der Grundlage der Gegense itigkeit eine mögl ichst weitgehende Öffnung der 
j eweil igen Verkehrsmärkte zu erre ichen ; 

6 .  fordert die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen auf , mit den Bahnen der 
skandinavi schen Länder Verhandlungen über die Abwicklung kombinierter Ver­
kehre ,  insbesondere über ein gemeinsames Marketing und die Gestaltung wett­
bewerb sfähiger O ireJettarife für internationale verbindungen des kombinierten 
Verkehrs auf zunehmen ; 

7 .  begrüßt den Ab schluß der Verhandlungen mit Norweqe n und Schwaden auf dem 
Gebiet der Z iv i l luftf ahrt und fordert den Rat a u f , die Kommis. ion zu er­
mächt igen , au f der gl eichen Grundl age auch mit den übrigen Mitgl iedstaaten 
der EFTA zu verhandeln ; 

8 .  befürwortet die Aufnahme von Gesprächen mit den skandinavischen SCh i f f ahrts­
nat ionen über Maglichke iten fUr e in gemeinsames Vorgehen in der See­
schif f ahrt , vor allem im B ere ich der S icherheit und der pos itiven Maßnahmen ; 

9 .  fordert Komm i s s ion und Rat au f ,  a u f  dem Gebiet der Verkehrs infrastruktur die 
geme inscha f t l icha Bedeutung e iner Re ihe von Großvorhaben , an denen EF'l'A­
S t aaten bete i l i gt s ind . anzuerkennen und eine b e s Be r e  Koordinierung der 
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? l anungen anzus trecen , aber das Europaische P a r l ament von dem Bescnlui3-

: as sungspro zei3 n icht aus zugrenzen ; cekräft ig1: d i e  geaamteuropäische Bedeu­

=�ng der f o lgenden Vorhaben auf Schlüssel verbindungen zwischen Gameinscha t t  

�nd E FTA und fordere , daß für s ie im Falle pr�vatwirtschatt l ichar Finan z i e ­

rungsmodel l e  in d e r  Gemeinschaf t  d i e  gle ichen ver günstigungen gewährt werden 

�ie für reine EG -Vorhaben : 

a )  Scanl ink-Proj ekt 
- Öresundbrücke ( E isenbahn und Autobahn ) zwischen Schweden und Dänemark 

Au sbau Z u f ahrt s s treckan von Oslo , Stockho Lm ,  Göteborg 

Brücke über den Großen S a l t  ( E isenbahn und Autobahn ) 

Ausbau der Schienenverb indung ( insbesondere s chne l l e  E l ekt r i f i z ierung ) 

von Jüt l and b i s  Hannover und ab Hambu r g  über Bremen-oldenburg­
Groningen-Amsterdam-Rotterdam 

- Ausbau der Schienenverbindung Puttgarden-Hamburg-Hannover 
- feste E i s enbahnverb indung über den Fehmarnbe l t  ( R�dbyhavn-puttgarden , 
- Entwicklung der Nord-Süd-Fährverb indungen zwi s chen Norwegen , Schweden , 

Finn l and und den Nord- und Ostseehäten in den EG-Mitgliedstaaten und 

Polen ; Ausbau der Haf eninfrastrukturen und ent sprechender Hint erland­

verbindungen fUr den Straßen- , Schienen- und Binnensc h i f t sverkehr , 

z . S .  von Rostock , Saßnit z ,  Swinu s j e  in Richtung Serlin und Prag ;  

b )  Wes t-Qst-Magi stralen 
- Verb e s s e rung und Ausbau der Schienenverbindung Hamburg-Lübeck-Ros teck­

S zcec z in-Gdansk-Riga-Tal inn-Leningrad-He l s inki ( Saltikum-Magistrale ) 
- Schienenschne l l s trecke Berl in- Prag-Wien-Budapest 

C )  Alpenb a s i stu nnels 
- Gotthardb a s istunne l , Ausbau der Zufahrt e n  von Mai land und B asel 
- Lötschberg/S implon-Tunnel 
- Brennerbas istunne l , Ausbau der Zu fahrten von Verona und MUnchen 

d )  e ine größere Anstrengung und f orcierte Verb e s serung der Entwicklung des 

kombinierten Verkehrs durch die Alpen fUr die nächsten 1 S  Jahre ; 

1 0 . ermutig1: die Regierungen der an d iesen Pro j ekten beteil igten EC- und EFTA­
Staaten , die zur Inangriftnahme dieser pro j ekt e  notwendigen Beschl ü s s e , 

bzw .  ihre DurchfUhrur. c ,  mögl ichst schnell voranzutreiben 1 

1 1 .  fordert die Festlegung paneuropä ischer standards ,  die d ie Kompatib i l ität 
int e l l igenter Verkehr s l e it- und S icherheitssystem8 garantieren , die in naher 
Zukunft aus der Forschungs- und Entwicklungsphas8 in die Erprobungsphase 
übergehen werden : 

1 2 . fordert abgest immte I nteressenwahrnehmung a l l e r  europäischen Staaten in 
internat ionalen Normungsorganisat ionen mit dem Z ie l , die Kompa t ib i lität der 
Abmessungen s t andard i s ierter Transportgefäß e  mit den existierenden Infra­
strukturen des kOmbiniert en Verkehrs %U erhalten : 

1 3 . fordert die Kommis s ion auf , e in int egriert e s  Verkehrskonzept für das Jahr 

2 0 0 0  zur D isku s s ion zu s t e l l en , dessen Paramete r  so angelegt sein mü s sen , 

daß s ic h  bei mögl ichst großer Ent scheidung s f re�he i t  der Nutzer insgesamt 
sowohl bei der Güter- a l s  auch bei der Personenbe förderung gesamtwirt­
scha f t l ich s innvo lle Transportketten ergecen : 

4 -
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J � .  appe l l ier� an d i e  Tei lnehmer der Europäischen Verkehrskon ferenz , dafür 

Sorge zu t=age n ,  daß die verkehr s po l i tische D i skus s ion a u f  geaamteuropäi ­

scher Ebene vers� ee i� und fUr d ie nanere Z ukunft eine Zusammenarbeit 
=wischen den verschi edenen int ernae ionaien E inr ichtungen und nat ional en 

Entsche idung s�rägern in Form informe l l er Arbe it s gruppen vere inbart wird ; 

b e fürworte� l ängerfris � ig e ine ins t itutionel l e  Ve rfes� igung dieser Z usam­
menarb e i t , für die der KS Z E -Nach f o lgeprozeß e in Mode l l  abgeben könnte ; 

1 5 . beauft=aqt s e inen Präs iden�en , d i e s e  Entschl ießung dem Rat und der Kommis ­
s io n  sow i e  den Reg ierungen u n d  Parl amenten der Mitgliedstaaten der EFTA z u  

übermit t e l n . 

E n r i c o V I NC I 
Gene r a l s e k r e t ä r  

G eo r g i o s  ROMEOS 

V i z ep ra s ; d e n c  
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